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Al Kalenderjährliche Erlösobergrenzen 
1. Zusammenfassung ß. Regulierungsperiode) 


1..1 Daten der Regulierungsperiode 1.Z Jahresdaten 


Verteilungsfaktor nach Verteilungsfaktor nach Verbraucherpreisge- Genereller sektoraler 
Verfahrensart Regelverfahren Jahr 

§16Abs.1ARegV Nl §l6 :s;,~~RegV s.amtindex nach § 8 
San 2 ARegV M'l.J 

Produk!Mtätsfaktor 
nach_§ 9 AResv fPF,J 

Ausgangsniveau gemäß 
§6Abs.l S0.367.010€ 2018 0,20 107,40 0,4900% 
ARe V 

Basisjahr !101 2015 2019 0,40 109,30 0,9824% 

Effizienzwert [EWJ 100,00% Z020 0,60 111,10 1,4772% 

5upereffirieniwert 
entfällt 2021 0,80 112,90 1,9745%

[SEW] 

Verbraucherpreisge
samtindex nach § 8 106,9 2022 1,00 114,70 2,4741% 

San 2 ARegV !VA,,] 


13 Berechnung der ErlOsobergrenze 

Jahr 

2018 

Erlösobergrenze 
nach§ 4 ARegV 

EO,= 

51.052.952 

Dauerhaft nicht 
beeinflussbare 

Kostenanteile nach§ 
11 Abs. 2 ARegV 

...... 
3.121.824 

Vorübergehend nicht 
beeinflussba-re 

Kostenanteile nach§ 
11 

Abs.3ARegV 

+(1(.6,,.,,, 

47.245.186 

Verbleibender Anteil 
der1neffi-ziem::en lm 

Jahrt 

+(1-V,) 

0,80 

~einflussbare 

Kostenantelle nach 
§ 11Abs.4 ARegV 

...... 
0 

Supereffilienz-bonus 
nach 

§12aARegV 

.„ 
0 

Dauer der Regulierungs· 
periode 

/Tl 

2019 51.660.035 3.121.824 47.245.186 0,60 

2020 52.221.781 3.121.824 47.245.186 0,40 

2021 52.782.382 3.121.824 47.245.136 0,20 0 

2022 53.341.832 3.121.824 47.245.186 0,00 0 

Jahr Verbrautherpreisge· Verbraucherpreisge- Genereller sekto-raler Kapitalkostenauf- Qualitätselement nach volatile Kostenan-teile volatile Kostenan-teile Sonstiges 
sa'mtindex nach§ S samtindex nach§ 6 Produktlvitäts-faktor schlag nach § lOa § l9ARegV naeh-§ 1l Abs. 5 ARe&V nach§ 11 

Satt2 ARegV imJahrt Abs. l ARegV im nach§ 9 ARegV ARegV imJahrt Abs.. S ARegV im 
Basisiahr Basislahr 

• (VP~ /VPJ, ·PF,) '""" •Q, •(Vl<, ·W.J 
2018 107,40 106,90 0,0049 11.593.016 11.593.016 

2019 109,30 106,90 0,0093 11.593.016 ll.S!B.016 

2020 111,10 106,90 0,014B 11.593.016 11.593.016 

2021 112,90 106,90 0,0197 11.593.016 11.593.016 

2022 114,70 106,90 0,0247 11.593.016 11.593.016 
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2 Detailierte Übersicht (3. Regulierungsperiode) 

Ailsgangsnlveau l..Jahr 2.Jahr 3.Jahr 4.Jahr 5.Jahr 

2.1 Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile Baslsjahr2015,'\ 2018,'1, 2019,~ 2020, ts 2021,t_ =·· 
nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Kosten Kosten Erlöse Kosten Kosten Erlöse Kosten Erlöse kosten Erlöse'"'"' '"'"' 
gesetzliche At:inahme· und Vergütungspflichten (Nr. l) 

Konzesslonsabgiiben (Nr. 2) 

Betriebssteuern (Nr. 3) 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Nettebenen (Nr.4) 

genehmigte Investitionsmaßnahmen 

nach§ 23 ARegV (Nr. 6) 

Auflösung des Abzugsbetrages nach § 23 Abs. 2a ARegV 

verbleibende Kosten Biogas nach AbzugWälwngspauschale (Nr. 8<!} 

betrieb. und tarifvertrag. Vereinbar. zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsletst. {Nr. 9) 

Setriebs· und F!<'rsonalratstätigkeit {Nr.10) 

Berufsausbildung, Weiterbildung, Betriebsklndertagesstätten (Nr. 

11) 

Auflösung von Baukostenzuschüssen/ 

Nettanschlusskostenbeiträgen (Nr.13) 

Kosten oder Erlöse aus Maßnahmen, die einer wirksamen 
Verfahrensregul\erung unterliegen 

Pauschale !m Vereinfach~n Verfahren nach§ 24Abs. 2 

Satz3ARegV 

Summe 

1. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten KQ,, (Saldo) ..... Erialt Erl6se "°""' ,....2.2 volatile JCortenanteilen;ieh § llk S:Me,;r.t K~,· Erlöse"''"' "''"' 
Kosten für die Beschaffung von Treibenergie 11.593.016 11.593.016 11.593.016 11.593.016 11.593.016 11.593.016 

Kosten für Lastflusszusagen 

Summe 11.593.016 11.593.016 11.593.016 11.593.016 11.593.016 11.593.016 

Saldo 11.593.016 11.593.016 11.593.016 11.593.016 11.593.016 11.593.016 

n. Differenz der volatilen Kostenanteile (V\(· VK,.) 
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2.3 Ermittlung der vorübergehend nicht beelnflli$sbaren und der Ausgangsniveau 1.Jahr 2 • .lahr 3 • .lahr 4.Jahr $.Jahr 
beeinflussbaren Kostenanteile BaslsJahr2015, \ 2018,t;, 2019, tz 2020,t.. 2021,1;, 2022,t,; 

Gesamtkosten S0.367.010 

Oauerhatt nicht beeinflussbare Kostenanteile 3.121.824 

Kapitalkostenabzug 

Voriibergehend nicht beeinflussbarer Kostenanteil(! 47.245.186 47.245.186 47.245.186 47.245.186 47.245.186 

Beeinflussbarer Koste11anteil ~ KAt.,t = (KAi_„ • ~ot. • KKAbt - KA,,,,,,) 

0Nicht abgebauter beelnfl\1$$barer Kostenanteil (l·V,)xKAt,~ 

Effizienzbonus 

verteilter Effizienzbonus B0 /T 0 0 

111.a Jährliche vorübergehend nicht beeinflussbarer zzgl. 
KA.nb,t+(1 • VJ X KAii,t+ Bo / T 47.245.186 47.245.186 47.245.186 47.245.186 47.245.186 

nicht ab eba.uten beeinflussbaren Kostenanteil 

2.4 Verbraucherprelsgesilmtlndex. {VPI) und Ptodukt:lvitätsfaktor (PF) VPl=(,,,VP~) VPlim: VPl~;r VPl2011 VPliOl'I VPl=i 

Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV VPI 106,90 107.40 109,30 111,10 112,90 114,70 

Steigerung des Verbraueherprelsgesamtinde.: bezcgen auf BasisjahNPI, / VPl0 1,0047 1,0225 1,0393 1,0561 1,0730 

kumulierter genereller sektorater toduktiVitätsfaktor nach § 9 
ARetJ 

0,0049 0,0049 0,0098 0,0148 0,0197 0,0247 

Verbraucherpreisgesamtinde.: ./. li'oduktiVitätsfortschritt (VPIJVPl0) ·PF, 0,9998 1,0126 1,0245 1.0364 1,0482 

III. Jährlrche Kostenanteile mit VPI und PF 111.a x (VPl,/VPfo • PFJ 47.234.663 47.841.745 48.403.492 48.964.093 49.523.543 

IV. Kapitalkostenaufschlag nach§ 10a •egV "'" 
V. zu. u11d Abschläge auf die EOG nach § 19 taegV 0 

2.7-Zwi_sch~nergebnis: Eilösobei;grenie nach Eö,,='l.+llL+ IV.+V.'+ll. S0.9,63:.S69 51.S2S.316' SZ.085.917 52.645.367 
Regolierungsformel t::oJ 

sachverhalte die nicht von der Re ullerun orrnel erfasst werden 

3 Kalenderjährliche 'ErlOsobergrenze EO, 
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A3 Effizienzvergleich 
'!itg€fil'i>5E! 1a~.E#izien~erl!IWi2!\s; 1 •··•· • • · 

Verfahren Wert 

DEANormal 100,0000% 

100,0000%DEAstandardisiert 

entfälltSFANormal 

entfälltSFAstandardisiert 

Verfahren Wert 

entfälltDEANormal 

entfälltDEAstandardisiert 

Bestwert gemäß § 12 Abs. 4 und Abs. 4a S. 3 ARegV 100,0000% 

Aufschlag gemäß§ 15 Abs. 1 ARegV 0,0000% 

Effizienzwert [EW] 100,0000% 

Supereffizienzwert [SEW] entfällt 

Bezeichnung Einheit Wert 

Rohrleitungsvolumen m3 470.238,12 

Ausspeisej:lunkte Anzahl 27,00 

Polygonfläche m' 20.751.754.799,25 

Verdichterleistung MW 120,30 
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A4 Sondersachverhalte 
F 1 

,, '0'1''•' '1 •;.;[:•' •; 11 f ...··.·.',..·...·2'·.·a·.·.1·.9''.. '.··:•,\d;'.4, ß•,,,,, ' ' 

*Erlösobergrenzenmindemde Positionen werden durch ein negatives Vorzeichen gekennzeichnet 
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Vergleichbarkeltsrechnung gern. § 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV Anlage III 

Anlagengruppe Historische AKIHK bezogen auf Annuitätlsche Kosten 
das Anschaffun s ahr 

All emelne Anla en 
2. Grunds\ücksanla en Bauten für Trans ortwesen 
3. Betriebs ebäude 
4. Veiwallun s ebäude 
5. Glelsanla en Eisenbahnwa en 
6. Geschäftsausstallun ohne EDV Werkzeu e/Geräte · Vermittlun seinrlchtun en 
7. Werkzeu e/Geräle 
8. La ereinrlchtun 
9.1 Hardware 
9.2 Software 
10.1 lelchtfahrzeu e 
10.2 Schwerfahrzeu e 
11. Gasbehälter 
III. Erd asverd!ctiteranla an 
1. Erd asverdichlun 
2. Gasreini un san!a en 
3. Pi In und Armaturen 
4. Gasmessanla en 
5. Slcherheitseinrlchtun en Erd asverdichteranla en 
6. Leit- und Ener letechnik Erd asverdlchteranla en 
7. Nebenanla an Erd asverdichteranla en 
8. Verkehrswege 
IV. Rohrleitun en/Hausanschlussleltun en 
1.1 Rohrleitun en/HAL Stahl PE ummantelt <= 16 bar 
1.1 Rohrleilun en/HAL Stahl PE ummante!t > 16 bar 
1.2 Rohrleitun en/HAL Stahl kathodisch eschülzl <= 16 bar 
1.2 Rohrleitun en/HAL Stahl kathodisch eschülzt > 16 bar 
1.3 Rohrleilun enlHAL Stahl bituminiert<= 16 bar 
1.3 Rohrleitun en/HAL Stahl bituminiert> 16 bar 
2. Rohrleitun en/HAL Grau uss >ON 150 
3. Rohrleltun en/HAL Duktiler Guss 
4. Rohrleilun en/HAL Pol elh len PE-HD 
5. Rohrleitun en/HAL Pol vln lchlorid PVC 
6. ArmaturenlAnnaturenstationen 
7. Molchschleusen 
8. Sicherheitseinrlchlun en Rohrleitun en/HAL 
V. Mess- Re el· und Zähleranla en 
1. Gaszähler der Verteilun 
2. Hausdruckre ter/Zählerre ler 
3. Messeinrichtun en 
4 Re e!einrlchtun an 
5. Slcherheitselnrichtun en Mess- Re el- und Zähleranla an 
6. leit- und Ener !etechn!k Mess-, Re el- 'und Zähleranla an 
7. Verdichter in Gasmischanla en 
8. Nebenanla en Mess- Re el- und Zähleranla en 
9. Gebäude Mess-, Re el- und Zähleran!a en 
VI. Fernwlrkanla en 

Weitere Vennögenspos_ltlonen Durchschnittlicher Bestand Zusätzllche Verzinsung 

a lmmateriel!e Vermö ans e anstände des Anla evermö ans 
b Geleistete Anzah!un en und Anla en im Bau 
c Grundstücke zu AK/HK 
d Sonsti es 
e Bilanzwerte der Finanzanla en 

Bilanzwerte des Umlaufvermö ans 
Zusätzliche Zinsen 
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Jahr Historische AK/HK bezogen auf A .läf h KAnlagengruppe 1das Anschaffun s ahr nnui isc 9 os en 
.,,..,.,.,,---,.,..,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-20-1-5""'""""""'
Betriebs ebäude 
Betriebs ebäude 2014 
Betriebs ebäude 2012 
Betriebs ebäude 2011 
Betriebs ebäude 2010 
Betriebs ebäude 2009 
Betriebs ebäude 2003 
Betriebs ebäude 2001 
Betriebs ebäude 1990 
Belriebs ebäude 1987 
Betriebs ebäude 1986 
Betriebs ebäude 1985 
Betriebs ebäude 1984 
Betriebs ebäude 1983 
Betriebs ebäude 1979 
Betriebs ebäude 1975 
Betriebs ebäude 1974 
Betriebs ebäude 1973 
Geschäflsausstaltun ohne EDV Werkzeu e/Geräle · VerrnitUun seinrichlun en 2015 
Geschäftsausstaltun ohne EDV Werkzeu e/Geräte · Verrnlttlun seinrichtun en 2013 
Geschäftsausstallun ohne EDV Werkzeu e/Geräte · Vermitllun seinrichtun en 2011 
Geschäftsausstattun ohne EDV Werkzeu e/Geräte · Vermltllun selnrichtun en 2008 
Werkzeu e/Geräte 2014 
Erd asverdichtun 2015 
Erd asverdichtun 2014 -
Erd asverdlchtun 2013 
Erd asverdlchtCm 2012 

2011 
2010 

asverdlchtun 2009 
asverdichtun 2008 
asverdichtun 2005 
asverdichtun 2003 
asverdlchtun 2002 
asverd!chtun 2001 
asverdichtun 1995 

1992 
Gasreinl un sanla en 2002 
Gasreini un santa en 2001 
Gasreini un sanla en 1999 
PI in und Armaturen 2001 
Sicherheitselnrichtun en Erd asverdlchleranla en 2015 
S!cherheitse!nrichlun en Erd asverdlchteranla en 
Slcherheitselnrlchtun en asverdichteranla en 

Slcherheilselnrichtun en Erd asverdichteranla en 
Sicherheltseinrichtun en Erd asverdichteranla en 
Sicherhellseinrlchtun en Erd asverdichteranla en 

2011 
2005 
2003 
2001 
1995 
1994 
1992 
2015 
2014 -
2013 
2012 
2005 
2003 
2001 

Nebenan!a en Erd asverdichteran!a en 2014 
Nebenanla en Erd asverdichteranla en 2001 
Nebenanla en Erd asverdichteranla en 1992 
Rohrleitun en/HAL Stahl kalhodisch eschützt > 16 bar 2013 
Rohrleitun en/HAL Stahl kathodisch eschützt > 16 bar 2012 
Rohrle!tun en/HAL Stahl kathodisch eschützl > 16 bar 2011 
Rohrleltun en/HAL Stahl kathodisch eschützl > 16 bar 2006 
Rohrleitun en/HAL Stahl kathodisch eschützt > 16 bar 2003 
Rohrleilun en/HAL Stahl kathodisch eschützt > 16 bar 2002 
Rohrleilun en/HAL Stahl kathodisch eschützt > 16 bar 2001 
Rohrleilun en/HAL Stahl kathodisch eschützt > 16 bar 1999 
Rohrleitun en/HAL Stahl kathodisch eschülzl > 16 bar 1998 
Rohrleltun en/HAL Stahl kathodisch eschülZI > 16 bar 1996 
Rohrleitun en/HAL Stahl kathodisch eschützt > 16 bar 1995 
Rohrteili.m en/HAL Stahl kathodisch eschützl > 16 bar 1994 
Rohrleitun en/HAL Stahl kathodisch eschützt > 16 bar 1993 
Rohrleitun en/HAL Stahl kathodisch eschützl > 16 bar 1978 
Rohrteltun en/HAL Stahl kathodisch eschülZI > 16 bar 1973 
Messeinrichtun en 2015 
Messeinrichtun en 2014 
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Übersicht der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Ausgangsniveau Anlage IV 
Relevante KAdnb gern. § 11 II ARegV 

Nr. 1 gesetzliche Abnahme- und Vergütungspßichten 

Nr. 2 Konzessionsabgaben 

Nr. 3 Betriebssteuern 

Nr. 4 

Nr. 9 

Nr. 10 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

betrieb!. und tarifvertragl. Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 
Versorgungsleistungen 

Betriebs- und Personalratstätigkeit 

Nr. 11 

Nr.13 

S. 3 

Berufsausbildung, Weiterbildung, Betriebskindertagesstätten 

Auflösung von Baukostenzuschüssen/ 
Netzansch!usskostenbeiträ en 

verfahrensregulierte Kosten oder Erlöse 

Summe 

--'E::r.:;lö;::s„e'-------"="-------
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Aufwandsparameter 	 Anlage V 

davon dauerhaft Aufwandsparameter Aufwandsparameter
Neb:kos~en nach nh:ht bealnnussbara [genehmigte ' [standardisierte
Konsolidierung 

Kostenanteile Kapltalkosten] Kapltalkosten} 

Aufwan sg eiche Kosten 
1.1 	 Materlataufwand 

1.1.1 	 Aufwendun en für Roh- Hills- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1 Aufwe dun en für die Beschaffun von Verlustene fe 

1.1.1.2 Aufwendun en für die Beschaffun von Treibener le 

1.1.1.3 Aufwendun en für die Beschaffun von Ei nverbrauch 

1.1.1.4 Aufwendun en für die Beschaffun von Ents annun sene ie 

1.1.1.5 Sonsti es 

1.1.2 	 Aufwendun enfürbezo eneleistun en 

1.1.2.1 Aufwendun en an vor ela erle Netzbetreibe 

1.1.2.2 Aufwe dun en für überlassene Netzinfrastruktur 

1.1.2.3 Aufwendun en für durch Dritte erbrachte Betriebs!Ohrun 


1 2 4 
·1· · Aufwe dun en für durch Dritte erbrachte Wartun s- und lnstandhaltun sleistun en 


2_5 Aufwendungen für die Beschaffung von Ausgleichsenergie für den
1 1_
· Basisbllanzaus leich 

1.1.2.6 Aufwendun en für Differenzmen an 

1.1.2.7 Sonsti es 

1.2 	 Personalaufwand 

1.2.1 	 Löhne und Gehälter 

1.2.2 	 Soziale Ab aben u d Aufwendun an für Allersversor un und für Unterstützun 

1.2.2.1 für Altersversor un 

1.2.2.2 für soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

1.3 	 Zinsen und ähnllche Aufwendungen 

1.3.1 e enüber verbunden an Unternehmen 

1.3.2 e enüber Unteme men mit denen ein Beteili un sverhältnls besteht 

1.3.3 e enüber Kreditinstituten 

1.3.4 	 Sonsti es 

1.4 	 sonsti e betriebliche Steuern 

1.4.1 	 KFZ-Steuer 

1.4.2 	 Grundsteuer 

1.4.3 	 Sonstiges 

1.5 	 sonsli e betriebliche Aufwendungen 

1.5.1 	 für sonstl e Fle:<ibilltätsdienstleistun en 

1.5.2 	 für die Durchführu der Verstel erun nach 13 Abs. 1 GasNZV 

1.5.3 	 aus vertra llchen V reinbarun en mit Drillen em. KOLA 

1.5.4 	 Wartun und lnslandsetzun 

1.5.5 	 Konzessionsab aben 

1.5.6 	 Mieten sonsti e Pachtzinsen sonsli e Leasfn raten Ge ühren und Beiträ e 

1.5.7 	 Verslcherun en 

1.5.8 	 Bürobedarf Drucksachen und Zeitschriften 

1.5.9 	 Postkosten Frachtkosten und ähnliche Kosten 

1.5.10 Rechts- und Beratun skosten 

1.5.11 	 S onsorin Werbun S enden 

1.5.12 Reisekosten und Auslösun en 

1.5.13 Bewi'rtun und Geschenke 

1.5.14 Einzelwertberichti un en 

1.5.15 Pauschalwerlberichti un an 

1.5,16 Abschra1bun en au Forderun en 

1.5.17 Ent alte für vermiedene Netzkosten nach 20a GasNEV 

1.5.18 Sonstiges 

2 Kalkulatorische Abschreibungen 

2.1 	 Abschreibun an Sachanla evermö en 

2.2 	 Abschraibun en im a\erielles Anla evermö an 

2.3 	 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf ertpapiere des Umlaufvermögens 

3 ulatorisc e 1genkap a verzinsung 
4 ulatonsc e Gewe esteuer 

l.a Netzkosten vor Abzu der kostenmindemden Erl<lse und Erträ e 
5 Kostenmlndernde Erlöse 
5.1 	 Ertöse aus Konzess·onsab aben 

5.2 	 Erlöse aus der Bereitstellun sonsti er Hilfsdienste 

5.2.1 	 Erlöse aus der Herstalk.m bestimmter Gasbeschaffenheiten 

5.2.2 	 Erlöse aus Nominierun sersatzverfahren 

5.2.3 	 Erlöse aus eiweitertem Bilanzaus leich 

5.2.4 	 Erlöse aus sonsti en Fle:<ibilitätsdiensllelstun en 

5.2.5 	 Erlöse aus anderen erforderlichen sonsli en Hilfsdiensten 

5.3 	 Nicht zurück estellle Erlöse aus Verstei erun en emäß 13 Abs. 4 GasNZV 

5.4 	 Erlöse aus Verkauf von Ents annun sstrom 

5.5 	 Ertöse aus Olfferenzmen en 

5.6 	 Andere sonstl e Erlöse 

5. 7 Andere Umsatzerlöse (nicht Netzentgelte 
6 Bestan sverän erungen 

an ere akt v e e Eigene stungen 
8 sonstige betriebliche Erträge 
81 Erträ e aus der Auflösun von Nelzansch!ussbeiträ en 

7 

8.2 	 Erlfä e aus der Auflösun von Baukostenzuschüssen 

8.3 	 Erträ e aus Auflösun en von Rückstellun en emäß 3 Abs. 4 GasNZV 

8.4 Andere sonstige Erträge 

9 
 rträge aus Beten gungen 


Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 

10 Finanzanlagevermögens 
11 Sonstl e Zinsen und ähnliche Erträge 
11.1 	 Erträ e aus Finanza la en 

11.1.1 	 Ertr aus verzinslichen Finanzanla en 

11.1.2 	 Erträ e aus Cash-Poolin 


Erträge aus Forderungen, sonstigen Vermögensgegenständen, Wertpapieren und

11.2 


li uiden Mitteln 
11.2.1 	 Erträ e aus Forderun en aus lleferun en und Leistun an 


11.2.2 

Erträ e aus Forderun en e enüber verbundenen Untemehmen z.B. Cash-Poolin 

Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhällnis 
11.2.3 

besteht 

11.24 

11.2.5 

11.2.6 

11.3 	 Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 


l.b 	 Kostenmlndemde Erlöse und Erträ e 

II. 	 Netzkosten 

31.550.265 
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CAPEX 15.556.493 
kostenmindemde Erl. und Ertr. 620.446 
Kalk. Gewerbesteuer 
Aufwands arameter 

758.873 
47.245.186 
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Anlage 1-NB 

Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichell Erlösobergrenzen nach 

§ 6 Abs. 1 ARegV 

Gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV ermittelt die Beschlusskammer das Ausgangsniveau für die 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der dritten Regulierungsperiode 

durch eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 der GasNEV. Die 

dritte Regulierungsperiode beginnt am 01.01.2018. Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 

Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulierungsperiode auf der 

Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 

Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Ge

schäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprü

fung auf der Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2015. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die 

dritte Regulierungsperiode Gas (2018 bis 2022) sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 S. 1 

ARegV i. V. m. §§ 4 bis 9 GasNEV zu ermitteln. Gemäß § 4 Abs. 2 GasNEV setzen sich die 

Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten nach § 5 GasNEV, den kalkulatorischen Ab· 

schreibungen nach § 6 GasNEV, der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 

GasNEV sowie den kalkulatorischen Steuern nach § 8 GasNEV, unter Abzug der kosten

mindernden Erlöse und Erträge nach § 9 GasNEV, zusammen. Bilanzielle und kalkulatori

sche Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen Bezug zum Netzbetrieb aufweisen 

(§ 4 Abs. 1 S. 1 GasNEV), den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netz

betreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei ei

nem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen würden (vgl. 

§ 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von § 3 

Abs. 1 S. 4, 2. Hs. GasNEV statuiert, ist dabei die Berücksichtigung von Plankosten und 

erlösen ausgeschlossen. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die dem Grunde oder der Höhe 

nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung 

bezieht, sind gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV nicht zu berücksichtigen. Die so ermittelten 

Netzkosten, die gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Ausgangsniveau für die Bestimmung der Er

lösobergrenzen bilden, ergeben sich aus Anlage 1-NB und betragen 

50.367.010 €. 
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Die Beschlusskammer hat der Prüfung, neben dem nach § 6 Abs. 1 ARegV i. V m. § 28 

GasNEV vorzulegenden Bericht, den Erhebungsbogen zu Grunde gelegt, der vom Netzbe

treiber über das Energiedatenportal übermittelt wurde. Bei der Übermittlung wurde die Be

zeichnung der XLSX-Datei mit einem Datum und einem sog. Hashwert versehen, um eine 

eindeutige Kennzeichnung der Datei zu ermöglichen. 

1. Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netzbetrieb 

aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 GasNEV), den Kosten eines effizienten und strukturell vergleich

baren Netzbetreibers entsprechen(§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) 

und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen 

würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug zum 

Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes entstehen 

oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht zu berücksichtigen. 

Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem Verwendungszweck nach 

dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zuzuordnen sind, grundsätzlich nicht 

auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht berücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die geltend 

gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich bereits aus der Na

tur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswesen des Netzbetreibers 

entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschlusskammer nicht bekannt, solange 

der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrelevanten Kosten darlegt und diese dezidiert 

nachweist. Dem steht auch nicht der Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der 

Behörde, den Sachverhalt in eigener Verantwortung aufzuklären (§§ 68 EnWG und 24 

VwVfG) stehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkungslast 

begrenzt die Amtsaufklärungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungs

erhebliche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, 

EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Vielmehr „ist es erforderlich, 

dass die tatsächlich angefallenen Kosten, deren Anfall im Basisjahr sowie deren inhaltlicher 

Bezug auf das Basisjahr dargelegt und belegt werden und die Zuschlüsselung auf das zu 

prüfende Netz plausibel gemacht wird." (OLG Stuttgart, 201 Kart 12/14, S. 7) Nicht nachge

wiesene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 472/06 

(V) und BGH, EnVR 6/08). 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV ausge

schlossen. § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS GasNEV bei der Durch-
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führung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 ARegV 

keine Anwendung findet. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die auf einer Besonderheit des 

Geschäftsjahres beruhen, sind gern. § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV ebenfalls nicht zu berücksichti

gen. 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres 

beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV 

bei der Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Geschäfts

jahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch im laufe der drit

ten Regulierungsperiode wiederkehren, sondern ausschließlich einmalig im Basisjahr i. S. d. 

§ 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV liegt die Überlegung zu 

Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimmten Geschäftsjahres als Grundla

ge für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur 

in den aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. 

BGH, EnVR 48/10 - „EnBW Regional AG"). Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn 

das Ergebnis der Kostenprüfung 2015 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der Er

lösobergrenzen bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind, die ausschließlich in 

diesem Geschäftsjahr aufgetreten sind. Dies kann der Fall sein, wenn in dem maßgeblichen 

Geschäftsjahr einmalige Effekte zu verzeichnen sind, die das Kostenniveau signifikant ge

genüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. Eine Besonderheit liegt hingegen nicht vor, wenn 

der Netzbetreiber plausibel darlegt, dass erstmals im Basisjahr Kosten zu verzeichnen sind, 

die im laufe der Regulierungsperiode (Wirkungszeitraum) fortlaufend wiederkehren. Dies 

muss, dem Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies ver

deutlicht systematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer „Kostenprü

fung" spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von Erlösen 

nach § 9 GasNEV mit einbezogen ist. 

Die durch die Einspeisung von Biogas verursachten Kosten werden gemäß § 20b GasNEV 

bundesweit umgelegt. Der damit verbundene Wälzungsmechanismus ist durch die Vertrags

partner in § 7 und den dazugehörigen Anlagen 6 und 7 der Kooperationsvereinbarung zwi

schen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen vom 

30.06.2016 (im Folgenden: KoV) vertraglich festgelegt worden. Eine detaillierte Beschrei

bung des Wälzungsprozesses erfolgt in dem BDEW I VKU I GEODE-Leitfaden „Kostenwäl

zung Biogas". Die durch die Einspeisung von Biogas bei den Verteilernetzbetreibern verur

sachten Kosten werden entsprechend dieser Regelungen an die Fernleitungsnetzbetreiber 

weitergegeben und von diesen als „vorgelagerte Netzkosten" wiederum an alle Netzbetreiber 

im Bundesgebiet weitergegeben. Daher sind die durch die Einspeisung von Biogas verur

sachten Kosten nicht als Netzkosten zu berücksichtigen. 
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Kosten, die gemäß§ 19a EnWG aufgrund der Umstellung der Gasqualität entstehen, werden 

auf alle Gasversorgungsnetze innerhalb des Marktgebiets umgelegt; aufgrund der anstehen

den Novellierung des § 19a EnWG erfolgt ab dem 01.01.2017 eine bundesweite Umlage. 

Der damit verbundene Wälzungsmechanismus ist durch die Vertragspartner in§ 10 der KoV 

vom 30.06.2016 vertraglich festgelegt worden. Eine detaillierte Beschreibung des Wälzungs

prozesses erfolgt in dem BDEWNKU/GEODE-Leitfaden „Marktraumumstellung''. Die durch 

die Marktraumumstellung bei den Verteilernetzbetreibern verursachten Kosten werden ent

sprechend dieser Regelungen an die Fernleitungsnetzbetreiber weitergegeben und von die

sen als „vorgelagerte Netzkosten" wiederum ab 1.1.2017 an alle Netzbetreiber bundesweit 

weitergegeben. Daher sind die durch die Marktraumumstellung verursachten Kosten nicht 

als Netzkosten zu berücksichtigen. 

1.1. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur (Ziffer 1.1.2.2.) 

Die von dem Netzbetreiber geltend gemachten Aufwendungen für durch Dritte überlassene 

Netzinfrastruktur beruhen auf einem Vertrag mit Trans Europa Naturgas Pipeline Gesell

schaft mbH & Co. KG. 

Netzbetreiber können gemäß § 4 Abs. 5 GasNEV Kosten oder Kostenbestandteile, die auf 

Grund einer Überlassung betriebsnotwendiger Anlagengüter anfallen, maximal in der Höhe 

ansetzen, wie sie anfielen, wenn sie die Leistung selbst erbringen würden. Die Preise für die 

Überlassung betriebsnotwendiger Anlagengüter sind somit an den kalkulatorischen Vorga

ben der GasNEV zu messen. Liegt das gezahlte Entgelt dagegen unterhalb der nach den 

kalkulatorischen Vorgaben der GasNEV ermittelten Kosten, sind ausschließlich Kosten in der 

Höhe des tatsächlich gezahlten Entgeltes anzusetzen. Daher werden die kalkulatorischen 

Kosten des Überlassenden nach den Maßstäben der GasNEV geprüft. Der BGH hat die hier 

verfolgte Prüfungsmethodik der Beschlusskammer vollumfänglich bestätigt (BGH, 

EnVR 79/07 - „SWU Netz GmbH"). 

Die anerkennungsfähigen Kosten für die Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH 

& Co. KG ergeben sich aus Anlage 1 - VP1. Ausweislich der Angaben des Netzbetreibers auf 

Seite 4 des Berichts nach § 6 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 28 GasNEV entfällt auf den Netzbetreiber 

in der zweiten Regulierungsperiode ein Anteil von 59,69 % an den Kosten der TENP KG. In 

Folge dessen sind beim Netzbetreiber unter Ziffer 1.1.2.2. Aufwendungen in Höhe von 

28.964.687 €zu berücksichtigen. 

1.2. Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, Sonstiges (Ziffer 1.3.4.) 

ausgewiesen. Diese Zuführung war in voller 

Der Netzbetreiber hat in der Kostenposition 1.3.4 eine Zuführung für die Rückstellung zur 

Höhe zu kürzen. Eine netzkostenwirksame Berücksichtigung ist nicht sachgerecht, da der 
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Die Zuführung wurde deshalb von der Beschlusskammer 

in der geltend gemachten Höhe einschließlich von durch die Aufzinsung des Bestandes an

fallenden Zinsen nicht als Netzkosten berücksichtigt. 

1.3. 	 Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon Rechts- und Beratungs

kosten (Ziffer 1.5.10.) 

Der Netzbetreiber macht Kosten für Rechts- und Beratungskosten in einer Höhe von 

in der Kostenposition Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon 

Rechts- und Beratungskosten geltend. 


Diese Aufwendungen stellen der Höhe nach eine Besonderheit des Geschäftsjahres dar. Der 


Durchschnitt der in den Jahren 2011 bis 2014 in dieser Kostenposition angefallenen Auf


wendungen beträgt 

gen die vom Netzbetreiber im Basisjahr geltend gemachten Kosten in Höhe von 

über dem Durchschnittswert der Vorjahre. 

Die für das Jahr 2015 geltend gemachten Kosten wurden daher um die Besonderheit des 

Geschäftsjahres bereinigt und lediglich der Durchschnittswert der Jahre 2011 bis 2014 aner

kannt. Der Wert des Basisjahres 2015 blieb bei der Durchschnittsbildung außen vor, da an

sonsten die Besonderheiten des Geschäftsjahres auf diesem Wege zumindest anteilig Ein

gang in die Kosten finden würden. 

Hieraus resultiert eine Kürzung in Höhe von

2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung 

der kalkulatorischen Abschreibungen 

Zur Gewährleistung eines langfristig angelegten, leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbe

triebs ist die Wertminderung der betriebsnotwendigen Anlagegüter als Kostenposition bei der 

Ermittlung der Netzkosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 GasNEV). Für die Ermittlung 

der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung ist die 

Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens erforderlich. Bei der 

Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV zu un

terscheiden nach Anlagegütern, die vor dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und 

Anlagegütern, die ab dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Neuanlage). 

Bei Altanlagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (maximal 

40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen (§ 6 Abs. 2 

S. 2 Nr. 1 GasNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung der historischen An-
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schaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfinanzierten Anteil des Anlage

vermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten den 

Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 GasNEV ausge

hend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linea

ren Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 GasNEV) zu ermitteln. 

Gemäß § 6 Abs. 5 GasNEV sind seit dem 1.1.2007 die kalkulatorischen Abschreibungen für 

jede Anlage jährlich auf Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern 

nach Anlage 1 (zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV) vorzunehmen; hierdurch konnte es ggf. zu ei

nem Wechsel der Nutzungsdauer kommen. 

2.1. 	 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens und Fi

nanzanlagen (Ziffer 2.3.) 

Leitungsabschnitt „Bretella" in einer Höhe vonDer Netzbetreiber macht Kosten für den 

n der Kostenposition „Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufver

mögens und Finanzanlagen" geltend. 

In voller Höhe handelt es sich hierbei um Aufwendungen für den geplanten Leitungsabschnitt 

„Bretella". Es ist nicht ersichtlich, dass diese Kosten periodisch im laufe der dritten Regulie

rungsperiode wiederkehren; vielmehr handelt es sich bereits dem Grunde nach um einmalige 

Aufwendungen, denn nach den Angaben des Netzbetreibers im Bericht (S. 1 O) resultieren 

sie daraus, dass der Netzbetreiber den Bau eines ursprünglich geplanten Leitungsabschnitts 

verworfen hat. Dies ist ein einmaliger Vorgang, der sich in späteren Geschäftsjahren nicht 

wiederholen wird. Die aus der Besonderheit des Geschäftsjahres resultierenden Kosten wur

den daher zu einem Fünftel berücksichtigt. 

Hieraus resultiert eine Kürzung in Höhe vo 

2.2. 	 Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- Und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV 

legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens rele

vanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie den histori

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (Vgl. § 6 Abs. 3, 4 GasNEV). Die

se Vorgabe verbietet es bspw„ Anschaffungs- und Herstellungskosten durch eine Rückrech

nung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Einbeziehung 

qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. Die Beschlusskammer 
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geht davon aus, dass die angegebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten der Höhe 

nach den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen. Die Beschluss

kammer behält sich vor, die Ermittlung der angegebenen Anschaffungs- und Herstellungs

kosten einer weiteren Überprüfung zu unterziehen. Sollte sie hierbei zu der Erkenntnis ge

langen, dass die vom Netzbetreiber für die Ermittlung der kalkulatorischen Kosten zugrunde 

gelegten errechneten Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht den historischen Anschaf

fungs- -und Herstellungskosten entsprechen, wird sie von ihren Rücknahmebefugnissen 

Gebrauch machen. 

Nach § 6 GasNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanlagevermögens, insofern die in Re

de stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig sind. Nicht betriebsnotwendige Vermögen

steile sind nicht anzusetzen. Zum notwendigen Betriebsvermögen gehören nach allgemeiner 

Auffassung nicht nur Vermögensgegenstände, die unmittelbar dem Betriebszweck dienen. 

Vielmehr genügt es, wenn der Vermögensgegenstand mittelbar dem Betrieb dient. 

Nicht aktivierten sondern z. B. über lnstandhaltungsaufwand finanzierten Vermögensgegen

ständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt werden muss, dass 

diese Beträge in der Vergangenheit schon wiederverdient wurden, ist der Netznutzer nicht 

durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu belasten. 

2.3. Netzkauf und vergleichbare Fallgestaltungen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei

bungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 GasNEV bei den 

Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaf

fungs- und Herstellungskosten („historische Anschaffungs- und Herstellungskosten") auszu

gehen. § 6 Abs. 6 GasNEV untersagt eine Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauf

lebens kalkulatorischer Restwerte, insbesondere auch im Falle einer Veränderung der ur

sprünglichen Abschreibungsdauer. Nach der ausdrücklichen Regelung des § 6 Abs. 7 Gas

NEV gilt das Verbot der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Änderung der Eigentums

verhältnisse oder der Begründung von Schuldverhältnissen. In den genannten Vorschriften 

kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder vergleich

bare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der berücksichtigungsfähigen Netzkosten 

führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer an möglichst gerin

gen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre sachliche Grundlage findet diese gesetzgebe

rische Entscheidung in dem Charakter der Energieversorgungsnetze als natürliche Monopo

le, die den Netznutzern regelmäßig keine wettbewerblichen Ausweichmöglichkeiten lassen. 
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Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch eines 

Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kaufpreis für erworbe

ne Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., 

Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 GasNEV dürfen die Abschreibungsgrundlagen nicht verändert 

werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt nur einmal und ohne Erhöhung der 

Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 GasNEV 

stellt überdies ausdrücklich klar, dass das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Fal

le eines Eigentümerwechsels gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der Ab

schreibungsgrundlage explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen 

„Kaufering"-Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

wortgleiche StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a. d. W„ Rn. 47 ff.) 

Der Netzbetreiber hat keine Angaben zu etwaigen Netzkäufen gemacht. Die Beschlusskam

mer geht daher davon aus, dass Netzkäufe durch den Netzbetreiber nicht erfolgt sind. Sie 

behält sich eine Rücknahme oder einen Widerruf der Festlegung der Erlösobergrenzen für 

den Fall vor, dass der Netzbetreiber in der Vergangenheit einen Netzkauf getätigt haben 

sollte. 

2.4. Tagesneuwerte 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GasNEV ist für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei

bungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen - ausgehend von dem jeweiligen Ta

gesneuwert nach § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 GasNEV - die Summe aller anlagenspezifisch ermit

telten Abschreibungsbeträge zu Grunde zu legen. Nach § 6 Abs. 3 S. 1 GasNEV ist der Ta

gesneuwert der unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung maßgebliche Anschaf

fungswert zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt. Die Umrechnung der historischen Anschaf

fungs- und Herstellungskosten der betriebsnotwendigen Anlagegüter auf Tagesneuwerte hat 

unter Verwendung von Indexreihen des Statistischen Bundesamtes nach §§ 6 Abs. 3 S. 2, 

6a GasNEV zu erfolgen). 

Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 i. V. m. § 6a Abs. 1 GasNEV sind folgende Indexreihen des Statisti

schen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. 	 für die Anlagengruppen 1.2 Grundstücksanlagen, 1.3 Betriebsgebäude, 1.4 Verwal

tungsgebäude, 111.8 Gebäude, Verkehrswege und V.9 Gebäude (Mess-, Regel- und 

Zähleranlagen) der Anlage 1 die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleis

tungen am Bauwerk ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Anlagengruppen Rohrleitungen und Hausanschlussleitungen IV.1.1 Stahllei

tungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen kathodisch geschützt, IV.1.3 Stahlleitun-
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gen bitumiert, IV.2 Grauguss (> ON 150), IV.3 Duktiler Guss, IV.4 Polyethylen (PE

HD) und IV.5 Polyvinylchlorid (PVC) der Anlage 1 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleis

tungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fach

serie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Anlagengruppen IV.1.1 Stahlleitungen PE· ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen 

kathodisch geschützt und IV.1. 3 Stahlleitungen bitumiert, der Anlage 1, die für den 

Gastransport mit einem Druck größer als 16 bar ausgelegt sind, a) die Indexreihe 

Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke aus Eisen und 

Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerbli

cher Produkte) mit einem Anteil von 40 Prozent und b) die Indexreihe Ortskanäle, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 60 Prozent; 

4. 	 für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1 Grundstücke 

der Anlage 1, der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mi

neralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeuger

preise gewerblicher Produkte). 

§ 6a Abs. 2 GasNEV bestimmt, dass, sofern die in Absatz 1 genannten Indexreihen des Sta

tistischen Bundesamtes nicht für den notwendigen Zeitraum der Vergangenheit verfügbar 

sind, der Ermittlung der Tagesneuwerte Ersatzindexreihen zu Grunde zu legen sind, die mit 

den in Absatz 1 genannten Indexreihen zu verketten sind. Absatz 2 regelt neben den zu ver

wendenden Ersatzreihen die Verkettungsmethodik. Hierbei werden Verkettungsfaktoren be

stimmt, die sich jeweils aus der Division des am weitesten in der Vergangenheit liegenden 

Indexwertes der Indexreihe gemäß Absatz 1 durch den Indexwert der Ersatzindexreihe für 

dasselbe Beobachtungsjahr ergeben. Die Ersatzindexreihe wird jeweils mit dem Verket

tungsfaktor multipliziert und dadurch umbasiert. Dies führt dazu, dass die Preisänderung 

unverändert bleibt. Die Verkettungsmethodik entspricht der Verkettungsmethodik in den Er

läuterungen des Statistischen Bundesamtes zur Fachserie 16 und 17. 

Es sind folgende Ersatzindexreihen heranzuziehen: 

1. 	 für die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, ohne 

Umsatzsteuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Gewerbliche Be

triebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, mit Umsatzsteuer (statistisches Bundes

amt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum vor 

1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatz

steuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistun-
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gen am Bauwerk (Tiefbau), mit Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 

17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum vor 1958 die Indexrei

he Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Indexreihe Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohverbindungsstü

cke aus Eisen und Stahl a) für den Zeitraum von 2000 bis 2004 die Indexreihe Rohre 

aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte), b) für den Zeitraum von 1968 bis 1999 die Indexreihe Präzi

sionsstahlrohre, nahtlos und geschweißt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, In

dex der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und c) für den Zeitraum vor 1968 die 

Indexreihe Eisen und Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Er

zeugerpreise gewerblicher Produkte); 

4. 	 für die Indexreihe der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mineral

ölerzeugnisse) für den Zeitraum vor 1976 die Indexreihe der Erzeugerpreise gewerb

licher Produkte gesamt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeuger

preise gewerblicher Produkte). 

Aus den in Absatz 1 und 2 genannten Indexreihen werden gemäß § 6a Abs. 3 GasNEV In

dexfaktoren bestimmt. Der Tagesneuwert im Basisjahr eines im Jahr t angeschafften Anla

gegutes ergibt sich durch die. Multiplikation des Indexfaktors des Jahres t mit den histori

schen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Der Indexfaktor des Jahres t ergibt sich aus 

dem Quotienten des Indexwertes des Basisjahres und dem Indexwert des Jahres t und ist 

auf vier Nachkommastellen zu runden. 

Gilt das Basisjahr 2015, ergibt sich der Indexfaktor des Jahres t aus dem Quotienten des 

Indexwertes des Jahres 2015 und dem Indexwert des Jahres t. Multipliziert man somit den 

Indexfaktor des Jahres t mit dem Indexwert des Jahres t, ergibt sich der Indexwert des Jah

res 2015. Der Indexfaktor für das Basisjahr (hier: 2015) beträgt somit 1. Bei Anlagegütern, 

welche im Jahr 2006 bis 2015 angeschafft wurden, handelt es sich um Neuanlagen, so dass 

hierbei gemäß§ 6 Absatz 4 der GasNEV keine Berücksichtigung zu Tagesneuwerten erfolgt 

und ein Faktorwert für diese Jahre nicht benötigt wird. 

§ 6 GasNEV sieht vor, dass für die Rohrleitungen aus Stahl (Anlagengruppe IV.1.1-IV.1.3 

der Anlage 1 der GasNEV) Indexreihen zu verwenden sind, die vom jeweiligen Druck der 

Leitung abhängen. Für Rohrleitungen aus Stahl von höchstens 16 bar, ist hiernach am aktu

ellen Rand die Indexreihe „Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatz

steuer" (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) an

zuwenden. Für die Stahlrohrleitungen, die für den Gastransport mit einem Druck größer als 

16 bar ausgelegt sind, ist ein Mischindex anzuwenden, der sich zu 40 % aus der Indexreihe 
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„Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke aus Eisen und Stahl" 

(vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produk

te) und zu 60 % aus der Indexreihe „Ortskanäle" zusammensetzt. 

Die zur Bestimmung von Tagesneuwerten auf Basis des Jahres 2015 relevanten Preisindi

zes sind erläutert unter www.bundesnetzagentur.de > Beschlusskammern > Beschlusskam

mer 9 > Hinweise und Leitfäden > Preisindizes. 

2.5. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der Einzelab

schreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 01.01.2006 akti

viert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterscheiden. Alt- und Neuanlagen 

unterscheiden sich dadurch, dass für eigenfinanzierte Altanlagen - im Gegensatz zu den 

Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß § 6 Abs. 2, 3 und 4 

GasNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibungen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 

GasNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV jeweils ein Zu

gang des Anlagegutes zum 1. Januar des Anschaffungsjahres zugrunde zu legen. 

Grundstücke dürfen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV folgt, dass 

Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen An

schaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 

HGB nur für solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, 

wobei sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen

standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz 

sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungs

dauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grund

stücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt 

werden. 

2.5.1. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtigung der Eigen

kapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 S. 1 Gas

NEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu Grunde zu legende 

Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapitalquote und geteilt durch die 

anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen 

ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu historischen Anschaffungs- und Herstellungs

kosten multipliziert mit der Fremdkapitalquote und geteilt durch die anwendbare Restnut

zungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 GasNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 

Nr. 2 GasNEV). 
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Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 2, 5 i. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der kalkulato

rische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender Formel zu ermitteln: 

Restwert,,Nw, RestwertAKIHK 
Kalk.Jahresabschreibung = x EKQuote + ' x FKQuote 

' Restnutzungsdauer Restnutzungsdaue1; 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauer;) gleich der Diffe

renz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV und der Anzahl der 

vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel beschreiben der Restwert 

TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Tagesneuwerten und der Restwert 

AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Anschaffungs- und Her

stellungskosten. 

2.5.2. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den jeweiligen 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Abschreibungsmetho

de zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt sich demnach aus dem Quo

tienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und der nach Anlage 1 zu § 6 

Abs. 5 S. 1 GasNEV gewählten Nutzungsdauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneu

werte entfällt für Neuanlagen gemäß § 6 Abs. 4 GasNEV. 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die .Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag 

einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel zu ermitteln: 

AK/HK1Kalk. Jahresabschreibung1 = 
ND; 

2.6. Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2015 ermitteln sich auf Basis der historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 

2015 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Grundlage für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen ist § 6 i. V. m. § 32 Abs. 3 

GasNEV. Grundsätzlich gilt, dass jährlich auf Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen 

Nutzungsdauern nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV linear abzuschreiben ist und die 

jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die 

Restdauer ihrer kalkulatorischen Abschreibung unverändert zu lassen ist (§ 6 Abs. 2 und 5 

GasNEV). 
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Es werden die vom Netzbetreiber angegebenen Nutzungsdauern zu Grunde gelegt, sofern 

sich diese innerhalb der Spanne der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV befinden. Liegt die 

gewählte Nutzungsdauer unterhalb des unteren Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 

GasNEV, wird der untere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde gelegt. 

Liegt die gewählte Nutzungsdauer oberhalb des oberen Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 

S. 1 GasNEV, wird der obere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde ge

legt. 

2.7. 	 Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Restwerte und kalkulatorische Ab

schreibungen des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens ergeben sich aus Anlage 

5

bzw. Anlage 2.1-NB, wobei die kalkulatorischen Abschreibungen zu Anschaffungs- und 

Herstellungskosten (für Neuanlagen) und die kalkulatorischen Restwerte zu Tagesneuwerten 

(für Altanlagen) - jeweils gesondert für den Anteil, der auf die FK- und EK-Quote entfällt und 

ebenfalls gegliedert nach Anlagengruppen - separat ausgewiesen werden .. 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - geglie

dert nach Anlagengruppen - aus Anlage 5-NB bzw. Anlage 2.2-NB, wobei nach Neuanla

gen (Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten und Altanlagen (Bewertung 

nach Tagesneuwerten) differenziert wird. Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte 

(originäre Anschaffungs- und Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdau

ern) und die durchgeführten Berechnungen zur Ermittlung der berücksichtigungsfähigen kal

kulatorischen Restwerte und kalkulatorische Abschreibungen des Sachanlagevermögens 

ergeben sich aus Anlage 5-NB. 

3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 Abs. 1 

GasNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grundlage des be

triebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital ergibt sich gern. § 7 

Abs. 1 GasNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV aus 

der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt

anlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und multipli

ziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV 
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2.. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt

anlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des betriebs

notwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Sonderposten mit 

Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 GasNEV zu erfolgen. Bei Altanlagen sind 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 

2 GasNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf Basis der Anschaffungs- und Her

stellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 

Abs. 1 S. 2 Nr. 3 GasNEV ausschließlich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskos

ten. Grundstücke sind hierbei gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV immer zu historischen An

schaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten des Sach

anlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen Finanzanlage

und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlage

vermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der Restwerte des Sachanlagevermö

gens zum Jahresende 2015 und der Jahresabschreibung 2015 errechnet. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs- und Herstel

lungskosten von Neuanlagen, die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, im 

Jahresanfangsbestand berücksichtigt (Vgl. BGH, Beschluss v. 10. 11.2015, EnVR 42/14.). 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind bei der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenka

pitalverzinsung nicht zu berücksichtigen (BGH, Beschluss vom 14.08.2008, Az. KVR 39/07). 

Sie unterfallen weder dem Wortlaut des § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 GasNEV noch stellen sie 

nach dem Normzweck anzusetzendes Eigenkapital dar. 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige Eigen

kapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die Berechnung der 

Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der GasNEV in fünf Schritten zu 

erfolgen: 

(1.) 	 Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote (§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV), 
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(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Eigenkapi

talanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Eigenkapi

tal (§ 7 Abs. 3 GasNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen, die auf die 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 GasNEV). 

beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 3-NB aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die Berech

nung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich in Anlage 4-NB. 

3.1. 	 Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV 

3.1.1. 	 Grundsätze 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote rechne

risch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und den kalkulato

risch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen Anschaf

fungs- und Herstellungskosten (BNV /). Dabei wird auch das betriebsnotwendige Eigenkapi

tal auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen Anschaffungs

und Herstellungskosten errechnet. 

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV berechnet sich dem

nach aus den folgenden Positionen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen 1 !BNV 1) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1 !BNEK 1) 
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Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berechnung des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand zu Grunde zu legen. Die kalkulatorische Eigenkapitalquote ist dann der 

Quotient aus dem so definierten BNEK / und dem BNV /. 

3.1.2. 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen An

schaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu histori

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanlagevermö

gens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestimmung der kalkulatori

schen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung der 

Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermögens, soweit deren Be

triebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, z. B. immaterielle Vermögens

gegenstände des Anlagevermögens sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Der Netzbetreiber weist in den immateriellen Vermögensgegenständen 9.375.693 € (Mittel

wert) für den Firmenwert der im Jahr 2012 gekauften Kundenstamm aus. Entgegen der Er

läuterung des Netzbetreibers im Bericht S. 16-17 handelt es sich nach Auffassung der Be

schlusskammer um einen Bestandteil des derivativen Firmenwertes. Dieser Betrag war 

mangels Betriebsnotwendigkeit des immateriellen Vermögens nicht anerkennungsfähig. 

Gemäß den Regelungen der GasNEV ist erworbenes Sachanlagevermögen lediglich gemäß 

der Buchwerte auf Basis der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu berück

sichtigen. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlage

vermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanlagen und die 

Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen An

schaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich aus Anlage 3-NB. 

3.1.3. 	 Finanzanlagen, Umlaufvermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist gern. § 7 

Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die Durchführung des 

Netzbetriebes erforderlich sind. Das heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. GasNEV zu erstellenden 

kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebsnotwendigkeit maßgeblich. 

Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann nicht mit dessen bilanzieller Berück

sichtigung i. R. d. nach § 6b Abs. 1 S. 1 EnWG aufzustellenden Jahresabschlusses begrün

det werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen haben keine Kürzung 
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des abschließend in § 7 Abs. 2 GasNEV definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings 

kann ein höheres Abzugskapitals ein höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom 

Netzbetreiber darzulegen (vgl. BGH, Beschluss vom 3. März 2009; Az.: EnVR 79/07 = ZNER 

2009, 252 ff.)). 

Bilanzrechtliche Ausgleichsbuchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten 

sind für die vorliegende Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschluss vom 

07.04.2009, Az. EnVR 6/08, juris: Rd.-Nr. 45). Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 GasNEV 

i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur 

insoweit anzusetzen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren 

Netzbetreibers entsprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmeri

schen Entscheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 

Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber orientieren. 

Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbestandteile betriebsnot

wendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt hätten. 

3.1.3.1. Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. Finanzanlagen sind 

vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb des Netzes notwendig sind, 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV. Der Netzbetreiber hat nachvollziehbar darzulegen, weshalb 

die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanlagen für den Betrieb des Netzes notwendig sind 

(vgl. BGH, Beschluss vom 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlagevermö

gen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben kann. Das 

Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sachanlagevermögens 

anzulegen, auf welches die GasNEV eine adäquate Verzinsung vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als Fi

nanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 GasNEV unterwor

fen werden (vgl. hierzu auch BGH, Beschluss vom 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.

Nr. 28). Werden durch den Netzbetreiber keine die Kapitalkosten übersteigenden Zinserträge 

für die ausgewiesenen Finanzanlagen nachgewiesen, zeigt das vielmehr, dass diese im All

gemeinen für den Betrieb des Netzes nicht notwendig sind. 

3.1.3.2. Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst kurzfristig gebundene Vermögensgegenstände des Betriebs

vermögens. Anders als Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, ist 

Umlaufvermögen kein dauernd dem Betrieb dienender Vermögensgegenstand, sondern ein 

Seite 17 von 30 



Anlage 1-NB 

Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die ständige Rechtsprechung des 

BFH: Urteil v. 31.05.2001, Az.: IV R 73/00, juris: Rd.-Nr. 10; Urteil v. 28.05.1998, 

Az. XR 80/94, juris: Rd.-Nr. 30). 

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Kartellsenats des BGH „ist eine Korrektur der Bi

lanzwerte des Umlaufvermögens nach dem Maßstab der Betriebsnotwendigkeit vorzuneh

men. Die Umstände, aus denen sich die Betriebsnotwendigkeit ergibt, hat der Netzbetreiber 

[ ... ]darzulegen und zu beweisen". (BGH, Beschluss vom 10.11.2015, EnVR 26/14, Rn. 20.) 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass diese 

in der Regel möglichst effizient wirtschaften und die liquiden Mittel bzw. Forderungsbestände 

somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den Betreibern von Gasversor

gungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im Wettbewerb stehende Unternehmen, so 

dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht hinreichend sein kann, da die Vorhaltung liqui

der Mittel in diesen Fällen nicht zwingend im Hinblick auf den Netzbetrieb erfolgt. 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vorgehalte

nes Umlaufvermögen Kapitalkosten - ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel auch. Eine 

effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufvermögen in Gestalt von 

Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge erwirtschaftet und auch kurz

und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst geringe Erträge erbringen, die wegen 

der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer 

führen. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht dem 

wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Damit würde, wie 

der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 ausführt, „das mit der Eigen

kapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 GasNEV festgelegte Ziel verfehlt, das eingesetzte Ei

genkapital auf höchstens 40 % zu begrenzen, weil sich eine höhere Eigenkapitalquote unter 

Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen würde. Die vom Netzbetreiber häufig beabsichtigte 

Finanzierung seiner Investitionen ausschließlich oder überwiegend durch Eigenkapital würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also ein Er

gebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des § 21 Abs. 2 EnWG entfernen 

würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche Investitionen bei einem im Wettbewerb 

stehenden Unternehmen nicht aus dem Umlaufvermögen finanziert werden. Finanzierungs

quelle sind vielmehr üblicherweise aus dem Umsatzprozess verdiente Abschreibungen sowie 

neue Kreditaufnahmen. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen bildet [ ... ] ein im 

Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" (vgl. BGH, Beschluss vom 

03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 26f.). 
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Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus verdien

ten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich auch kostengüns

tig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet 

werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizienten Ansparung kurz- und mittelfris

tig liquidierbarer, geldnaher Bestände bedarf es hierfür nicht. Das Vorhalten der verdienten 

Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu führen, dass der ursprüngliche Investiti

onsbetrag 50 Jahre und länger in voller Höhe zu verzinsen wäre, während die tatsächliche 

effiziente Kapitalbindung nur rund halb so hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultie

renden Mehrkosten sind gemäß § 4 Abs. 1 GasNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehr

fachinanspruchnahme der Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Be

triebsführung. Gemäß diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den 

Werteverzehr des Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen 

Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelrückflüsse dage

gen anteilig oder sogar vollständig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop

pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten· Abschreibungen in Einzelfäl

len nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet werden, dass der 

Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten muss. In solchen Fällen 

sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an die Eigen- bzw. 

Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres Drittgeschäft als die 

Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. 

Der Wechsel von Investitionszyklen, d. h. von Zeitabschnitten mit erhöhten Investitionen, die 

von Zeitabschnitten mit niedrigen Investitionen abgelöst werden, gebietet keinen erhöhten 

Bestand an Umlaufvermögen. Selbst wenn die meisten Anlagegüter lange Abschreibungs

zeiträume aufweisen, sind diese in der Regel zeitversetzt, so dass aus den verdienten Ab

schreibungen Mittel für neue Investitionen zur Verfügung stehen. Werden für einen längeren 

Zeitraum keine Investitionen getätigt, ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht effizient, 

liquide Mittel anzusparen. Das Umlaufvermögen hat keine Sparbuchfunktion. In solchen Fäl

len sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an die Eigen

bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres Drittgeschäft 

als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. Die Investitions

fähigkeit des Unternehmens wird wie bereits erläutert in der Regel durch den Finanzmittelzu

fluss aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Unter

nehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen nicht ge

währleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen lassen, mit denen 

kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenin

tensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch eine langfristige 

Seite 19 von 30 



Anlage 1-NB 

und damit kostenintensive Kapitalansammlung für Re-Investitionen unter Effizienzgesichts

punkten nicht akzeptabel. Investitionen sind erst dann zu finanzieren, wenn ~ie betriebswirt

schaftlich erforderlich sind. 

Liquiditätsnahe Forderungen und Kasse 

Der Netzbetreiber weist Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstitu

ten und Schecks (Position 2.4.) in Höhe von-us. Zudem weist er in der Position 

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (Position 2.2.2.) (Mittel

wert) liquiditätsnahe Forderungen aus Cash-Peeling aus. 

Die Betriebsnotwendigkeit der liquiden Mittel sowie der liquiditätsnahen Forderungen hat die 

Beschlusskammer unter Heranziehung der vom Netzbetreiber unter Tabellenblatt 

E_CF _Rechnung des Erhebungsbogens vorgelegten Liquiditätsrechnung, welche die Zah

lungsmittelein- und abgänge des Netzbetreibers im Basisjahr darstellt, überprüft. Hierbei hat 

die Beschlusskammer die für die Beurteilung der Betriebsnotwendigkeit relevanten Einzah

lungen den relevanten Auszahlungen gegenübergestellt. · 

In die Berechnung einbezogen wurden die betriebsnotwendigen Auszahlungen für laufende 

Geschäfte sowie die Einzahlungen aus Umsatzerlösen und Erträgen. 

Nicht einbezogen wurden Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen. Die Auszah

lungen für Investitionszwecke wurden nicht berücksichtigt, da „die über den jährlichen Ersatz 

hinausgehenden Investitionen nicht durch kurzfristiges Kapital zu bedienen sind" (OLG Düs

seldorf, Beschluss vom 26.08.2015, Vl-3 Karl 118/14, S. 24.). 

Ebenfalls berücksichtigt wurden die Einzahlungen im Rahmen des Finanzverkehrs, da diese 

betriebsnotwendig sind, um Liquiditätsengpässe zu beheben. Die Auszahlungen im Rahmen 

des Finanzverkehrs waren ebenfalls zu berücksichtigen, soweit diese betriebsnotwendig 

sind. Nach der Rechtsprechung des BGH kann ein erhöhtes Abzugskapital unter bestimmten 

Voraussetzungen ein erhöhtes Umlaufvermögen rechtfertigen (BGH, Beschluss vom 

03.03.2009, Az.: EnVR 79/07 = ZNER 2009, 252 ff.). Den Auszahlungen des Netzbetreibers 

stehen jedoch keine Passivposten gegenüber, die als Abzugskapital oder verzinsliches 

Fremdkapital berücksichtigt wurden. 

Nicht berücksichtigt wurden hingegen Ein- und Auszahlungen aus Cash-Peeling. Soweit ein 

Netzbetreiber an einem Cash-Peeling-System partizipiert und in diesem Rahmen liquide Mit

tel abführt, ist dies kein Ausdruck eines Liquiditätsbedarfs, sondern Folge eines Liquiditäts

überschusses. Umgekehrt können Zahlungseingänge aus Cash-Peeling nicht herangezogen 

werden, um das Fehlen eines Liquiditätsbedarfs zu begründen, da sie gerade zur Deckung 

eines solchen Bedarfs dienen sollen. 
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Auszahlungen von Dividenden waren ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Dividenden sind 


eine Ausschüttung des Gewinns, der somit dem Netzbetrieb nicht mehr als Eigenkaptal zur 


Verfügung stehen kann. Somit kann hieraus auch kein betriebsnotwendiges Umlaufvermö


gen begründet werden. 


Nach Ermittlung der berücksichtigungsfähigen Ein- und Auszahlungen wurde für jeden Mo


nat, in dem die Einzahlungen die Auszahlungen überstiegen, eine entsprechende Einlagen


verzinsung hinzugerechnet. Gemäß der Bundesbankstatistik (Zeitreihe BBK01.SUD107 ) 


haben im Basisjahr 2015 Geschäftsbanken ihren Firmenkunden für Geldeinlagen in den ein


zelnen Monaten des Jahres die in der Anlage 3.2. aufgeführten Zinssätze gewährt. 


Damit stehen dem Netzbetreiber in jedem Monat aufgrund der vorstehenden Zahlungsflüsse 

in ausreichendem Maße Mittel zur Verfügung, und es müssen keine "liquiditätsnahen" Um

laufvermögensbestände über die zuvor genannten Vorräte und Netzentgeltforderungen hin

aus vorgehalten werden. 

Sonstige Forderungen 

Der Netzbetreiber weist sonstige Forderungen in Höhe von insgesamt 

wert) aus. Dabei handelt es sich um Forderungen aus 

.sowie 

der folgenden Position ausgewiesen: 2.2.4 Sonstige Vermögensgegenstände. 

Hierbei handelt es sich laut Bericht um die 

da diese Forderungen nicht betriebsnot

wendig sind. Die fehlende Betriebsnotwendigkeit für den Netzbetreiber zeigt sich bereits da

nsgesamt be

triebsnotwendig sein sollte, ändert dies nichts an der mangelnden Betriebsnotwendigkeit 

gerade für den Netzbetreiber. Ob 

1 Die Reihe ist abrufbar unter: 
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Geld_und_Kapitalmaer 

kte/geld_ und_ kapitalmaerkte _ details _ value _ node.html?tsld= B BKO1 . SUD107&listl d=www _ s51 O_ne2 
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für ihn wieder betriebsnotwendig würde, spielt ebenfalls keine Rolle, da 

eine solche Situation jedenfalls im Basisjahr nicht gegeben war. 

Sonstige. Vermögensgegenstände 

Der Netzbetreiber weist sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von (Mittel

wert) aus. Hierbei handelt es sich um Körperschafts- und Gewerbesteuer 2008-2015, Um

satzsteuer, Gutschriften und Übriges. Diese sind nicht anerkennungsfähig, da die kalkulatori

sche Berechnung der Netzentgelte exklusive Steuern erfolgt. Die Steuerlast des Netzbetrei

bers wird insoweit bereits durch die kalkulatorische Gewerbesteuer abgebildet, sodass es 

keiner zusätzlichen Berücksichtigung im Rahmen der Eigenkapitalverzinsung bedarf. Daher 

ist es nicht sachgerecht, derartige Forderungen bei der Bildung von Netzentgelten zu be

rücksichtigen. Lediglich die Energiesteuer 2014 in Höhe von 83.369 €war anerkennungsfä

hig. 

3.1.4. Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 GasNEV (BNV /) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos

ten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berücksichtigungsfähigen Umlauf

vermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen nach § 6 GasNEV (BNV /) aus 

Anlage 3-NB bzw. Anlage 4-NB. 

3.1.5. Abzugskapital 

Als Abzugskapital wird nach § 7 Abs. 2 GasNEV der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jah

resendbestand der folgenden Positionen angesetzt: 

Rückstellungen 

erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 

unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschluss

nehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

sonstige Verbindlichkeiten, soweit die Mittel dem Betreiber von Gasversorgungsnet

zen zinslos zur Verfügung stehen. 

§ 7 Abs. 1 S. 2 2. Hs. GasNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des betriebsnot

wendigen Eigenkapitals sowohl das zinslos zur Verfügung stehende Kapital (Abzugskapital) 

als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen ist. Damit sind das betriebsnot

wendige Abzugskapital und das verzinsliche Fremdkapital in der vollen in der Bilanz ausge-
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wiesenen Höhe zu berücksichtigen (vgl. BGH, Beschluss vom 03.03.2009, Az. EnVR 79/07; 

OLG Stuttgart, Beschluss vom 07.04.2016, Az. 201 Kart 12/14). 

3.1.5.1. Rückstellungen 

Die Rückstellungen für das Regulierungskonto sind in Höhe von 14.430.045 € (Mittelwert) zu 

berücksichtigen. Dem steht nicht entgegen, dass die Zuführung zu dieser Rückstellung zu 

streichen war. Eine Rückstellung ist ein Substitut zu einem Bankkredit und dient der Finan

zierung des Unternehmens. 

Im konkreten Fall war die Rückstellung aus folgendem Grund in der genannten Höhe zu be

rücksichtigen: 

Die Beschlusskammer hat den vom Netzbetreiber gekürzten Bestand der Regulierungskon

torückstellung im Rahmen der Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals berücksich

tigt, da dem Netzbetreiber in der Vergangenheit mehr Entgelte zugeflossen sind, als ihm 

gemäß der zulässigen kalenderjährlichen Erlösobergrenzen zustanden. Damit liegt eine Mit

telstundung durch die Netzkunden vor. Wirtschaftlich betrachtet handelt es sich hierbei um 

verzinsliches Fremdkapital des Netzbetreibers, das von den Netznutzern zur Verfügung ge

stellt wird und durch Rückstellungsbildung in der Bilanz des Netzbetreibers zu erfassen ist. 

Die Rückstellungen für Steuerrückstellungen sind in Höhe vo Mittelwert) zu be

rücksichtigen. Dem steht nicht entgegen, dass die Zuführung zu dieser Rückstellung zu 

streichen war. Eine Rückstellung ist ein Substitut zu einem Bankkredit und dient der Finan

zierung des Unternehmens. 

Im konkreten Fall war die Rückstellung aus folgendem Grund in der genannten Höhe zu be

rücksichtigen: 

Die Beschlusskammer hat den Bestand der Rückstellungen aus Ertragssteuern im Rahmen 

der Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals berücksichtigt, da bei einer kalkulato

rischen Berechnung der Steuern - wie sie vorliegend im Rahmen der Ermittlung des Aus

gangsniveaus zur Bestimmung der Erlösobergrenzen für die Jahre 2018ff. gern. GasNEV 

vorgenommen wird - Steuerstundungseffekte genauso auftreten wie bei der Berücksichti

gung von Steuern in der externen Rechnungslegung. Insofern ist es gerechtfertigt, diese 

Stundungseffekte dem Netzkunden zugutekommen zu lassen. Dies geschieht über die 

Rückstellungsbestände, die als Bestandteil des Abzugskapitals (Mittelwert) die Eigenkapital

verzinsungsbasis reduzieren und damit zu niedrigeren Netzkosten führen. 
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3.1.5.2. Baukostenzuschüsse 

Baukostenzuschüsse, die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV hinzugekommen sind, wer

den im Jahresanfangsbestand in voller Höhe berücksichtigt. Dies entspricht der Behandlung 

von korrespondierenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf der Aktivseite (Vgl. BGH, 

Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 42/14.). 

3.1.6. 	 Verzinsliches Fremdkapital 

§ 7 Abs. 1 S. 2 2. Hs. GasNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des betriebsnot

wendigen Eigenkapitals sowohl das zinslos zur Verfügung stehende Kapital (Abzugskapital) 

als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen ist. Damit ist das betriebsnot

wendige verzinsliche Fremdkapital grundsätzlich in der vollen in der Bilanz ausgewiesenen 

Höhe zu berücksichtigen. 

3.1.7. 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 6 GasNEV (BNEK 1) 

Aus dem betriebsnotwendigen Vermögen abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit 

Rücklageanteil, des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das be

triebsnotwendige Eigenkapital nach § 6 GasNEV (BNEK /) aus Anlage 3-NB bzw. Anlage 4

NB. 

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich aus 

Anlage 3-NB. 

3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 GasNEV (BNV II) und betriebsnot

wendiges Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, wie es in 

§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV vorgegeben ist. Im Überblick: 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu historischen AK/HK *Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 
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+ betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

= Betriebsnotwendiges Vermögen II (BNV III 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital II IBNEK III 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 GasNEV (BNV II) sind somit 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt- und 

Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des Sachanlagevermögens mit den

jenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestimmung der kalkula

torischen Abschreibungen gemäß§ 6 GasNEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei 

der Berechnung des betriebsnotwendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachan

lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichti

gung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie geleistete 

Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos

ten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV wird auch im Rahmen der 

Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote der Altanlagen 

auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu Tagesneuwerten maximal mit 

einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da 

die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 

Abs. 2 S. 5 GasNEV), müssen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

der betriebsnotwendigen Altanlagen z.u historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

entsprechend mit mindestens 60 % gewichtet werden. 

übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 3-NB ergibt, einen Anteil 

von 40 % so ist diese gemäß§ 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige Vermö

gen gemäß § 7 GasNEV (BNV //) aus Anlage 3-NB. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 3-NB. 
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3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % überstei

genden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 

übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu verzinsen. Soweit das 

nach § 7 Abs. 1 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) mehr als 

40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen Vermögens (BNV II) be

trägt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. 

Zu bestimmen ist zunächst der Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapital

quote nicht überschreitet (BNEK II::; 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelas

sene Eigenkapitalquote übersteigt (BNEK II> 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapitalquote 

nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II ::; 40%) wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II::; 40% = BNV II* 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne von § 7 

Abs. 1 S. 3 GasNEV (BNEK II> 40%) errechnet sich dann nach folgender Formel: 

BNEK II> 40% = BNEK 11- BNEK II :5 40% = BNEK II - (BNV II* 0,4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital 

(BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen 

Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des BNEK II zu erfolgen. 

Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender Anteil des Eigenkapitals ist in 

diesem Fall nicht gegeben. 

3.4. 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Eigenkapi

tal 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige Eigen

kapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die Auftei

lung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 GasNEV vorgegeben ist. 

Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstel

lungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem Quotienten aus den kalkulatorischen Rest

werten der Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten und den kalkulatorischen 

Restwerten des gesamten Sachanlagevermögens und somit der Summe aus den kalkulato

rischen Restwerten (RW) der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 
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Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 

I [ Kalk. RW des. Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten• Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (max. 40 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

historischen AK/HK •Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (min. 60 %) 

zu 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AK/HK] 

= Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus der Diffe

renz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neuanlagen (Anteil 

SAVneu). 

Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-NB. 

Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-NB. 

3.5. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 05.10.2016, unter 

dem Aktenzeichen BK4-16/161, für die Dauer der dritten Regulierungsperiode den Eigenka

pitalzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

übersteigt, für Neuanlagen auf 6,91 % und für Altanlagen auf 5, 12 % nach Gewerbesteuer 

und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht über

steigt, errechnet sich demnach wie folgt: 

BNEK II::; 40% * Anteil SAVneu * 6, 91 % + BNEK II ::; 40% * Anteil SAValt * 5, 12 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanzwerte mit 

demfür Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird gemäß 

§ 32 Abs. 8 GasNEV ab dem 01.01.2013 nach§ 7 Abs. 7 GasNEV verzinst(§ 7 Abs. 1 S. 5 

GasNEV). Der Zinssatz bestimmt sich gemäß § 7 Abs. 7 S. 1 GasNEV als Mittelwert des auf 

die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen. Im Einzelnen ergeben sich die

se Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

Anleihen der öffentlichen Hand", aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere in-
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ländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der „Umlaufs

rendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe". 2 

Die anzuwendenden Zinsreihen sind die folgenden: 

Es leitet sich für die genannten Papiere im Zeitraum 2006 bis 2015 eine durchschnittliche 

Rendite von 3,03 % ab. 

3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Bis zu der zu Grunde zu legenden Eigenkapitalquote von 40 % ergibt sich die Verzinsung auf 

das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) aus Anlage 4-NB. Für 

Diese Reihen können der Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank entnommen 

werden. 
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das die Quote von 40 % übersteigende betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV 

(BNEK II) ergibt sich die Verzinsung aus Anlage 4-NB. 

Die Eigenkapitalverzinsung für die überlassene Netzinfrastruktur überkompensiert die nega

tive Eigenkapitalverzinsung des Netzbetreibers. Die negative Eigenkapitalverzinsung stellt 

somit lediglich einen „rechnerischen Zwischenschritt" dar. In der Gesamtschau der dem 

Netzbetreiber zugute gebrachten Eigenkapitalverzinsung aus Pächter und Verpächter wird 

dem Netzbetreiber über den in Ansatz gebrachten (gekürzten) Pachtzins das Eigenkapital 

des Netzeigentümers zugute gebracht (BGH, EnVR 79/07 „SWU Netze GmbH", S. 18.). 

4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 GasNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem Netzbereich 

sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz ge

bracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird daher ein kalkulatorischer Ge

werbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten kalkulatorischen Eigenkapitalverzin

sung berücksichtigt. Bei dem von der Bundesnetzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz 

handelt es sich um einen Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR

Drs. 247/05 S.30.). Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt 

nicht. § 8 S. 2 GasNEV ist entfallen. 

Die nach § 8 GasNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den kalkulatori

schen Maßstäben der GasNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen Gewinn- und Ver

lustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwischen den kalkulatorischen 

Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen (sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist 

somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. 

Dies ist von der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH vom 

14.08.2008, KVR 34/07 SW Speyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berücksichtigung 

von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet (BGH, 

KVR 81/07, S. 10). Eine zusätzliche Bereinigung der Eigenkapitalverzinsung um die Gewer

besteuer ("Im-Hundert- Rechnung") kommt nicht in Betracht (BGH, EnVR 26/14 SW Freu

denstadt, Rn. 46.). 
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Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK l/.,;40% * Anteil SAValt * 5, 12 % + BNEK 115:40% * Anteil SAVneu * 6,91 % 

* + BNEK II> 40% * 3,03 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 4-NB 

ausgewiesen. 

5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge gemäß§ 9 Abs. 1 GasNEV 

Gemäß § 9 GasNEV sind sonstige Erlöse und Erträge, soweit sie sachlich dem Netzbetrieb 

zuzurechnen und insbesondere den Positionen aktivierte Eigenleistungen, Zins- und Beteili

gungserträge, Netzanschlusskosten, Baukostenzuschüsse oder sonstige Erträge und Erlöse 

der netzbezogenen Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen sind, von den Netzkosten 

in Abzug zu bringen. Die von gasverbrauchenden Anschlussnehmern entrichteten Baukos

tenz.uschüsse sind über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen und jährlich netzkos

tenmindernd anzusetzen. Baukostenzuschüsse, die .im Zusammenhang mit der Errichtung 

eines Anschlusses für die Einspeisung von Gas entrichtet wurden, sind anschlussindividuell 

über die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 
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Ermittlung der Netzkosten Anlage 1-NB1 

Kostemut Netzkosten gern. Netzbetreiber Netzkosten gern. GasNEV Differenz 
-,~~cAc""rw~,n-,~,~,,"1o"h-,"K~o-,"to-n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1.1 Materialaufwand 
1.1.1 Aufwendun en für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe 
1.1.1.1 Aufwendun en für die Beschalfun von Verluslener ie 
1.1.1.2 Aufwendun en für die Beschaffun von Treibaner le 
1.1.1.3 Aufwendun en für die Besclrnffun von EI enverbrauch 
1. 1.1.4 Aufwendun an für die Beschaffun von Ents annun sener ie 
1.1.1.5Sonsli es 
1.1.2 Aufwendun en für bezo ene Leistun en 
1.1.2.1 Aufwendun en an vor ela arte Netzbetreiber 
1.1.2.2 Aufwendun en für überlassene Nalzinfrastruktur 
1.1.2.3 Aufwe dun an für durch Drille erbrachte Betriebsführun 
1.1.2.4 Aufwendun en für durch Drille erbrachte Warlun s- und lnstandhaltun sleistun an 
1.1.2.5 Auf\'i'endu en für die Beschaffun von Aus leichsener ie für den Baslsbi!anzaus !eich 
1.1.2.6 Aufwendun en für Differenzmen an 
1.1.2.7Sonsti es 
1.2 Personalaufwand 
1.2.1 Löhne und Gehälter 
1.2.2 Soziale Ab aben und Aufwendun an für Altersversor un und für Unlerstützun 
1.2.2.1 für Altersversor un 
1.2.2.2 für soziale Ab eben und sonsli e Aufwendun en 

1.3.2 e anüber Unternehmen mit denen ein Beteili un sverhältnis besteht 

1.4 sonsti e betrlebllche Steuern 
1.4.1 KFZ-Steuer 
1.4.2 Grundsteuer 
1.4.3 Sonsli es 
1.6 sonstl e belrfebliche Aufwendun en 
1.5.1 für sonsti e F!exibilitätsdienstlelstun en 
1.5.2 fürdleDurchführun derVerstei erun nach 13Abs.1GasNZV 
1.5.3 aus vertra liehen Vereinbarun en mit Drillen em. KOLA 
1.5.4 Wartun und lnstandsetzun 
1.5.5 Konzess!onsab eben 
1.5.6 Mieten sonsti e Pachtzinsen sonsli e Leasin raten Gebühren und Belträ e 
1.5.7 Versicherun en 
1.5.8 Bürobedarf Drucksachen und Zeltschriften 
1.5.9 Poslkosten Frachtkosten und ähnliche Kosten 
1.5.10 Rechts- und Beralun skosten 
1.5.11 S onsorin Werbun S enden 
1."5.12 Reisekosten und Aus!ösun en 
1.5.13 Bewirtun und Geschenke 
1.5.14 Einzelwertberichll un en 
1.5.15 Pauschalwertberichli un en 
1.5.16 Abschreibun en auf Vermö ens e anstände des Umlaufverrn ens und Finan anla en 
1.5.17 Ent eile für vermiedene Netzkosten nach 20a GasNEV 
1.5.18 Sonst! es 
2 Kalkulatorische Abschreibun en 
2.1 Abschreibun en Sachanla evermö an 
2.2 Abschreibun en immaterielles Anla evermö en 
2.3 Abschreibun en auf Finanzanla en und auf Wert a iere des Umlaufvermö ns 
3 Kalkulatorlsche E!genka ltalverzlnsun 
4 Kalkulatorische Gewerbesteuer 
La Netzkosten vor Abzu der kostenmindernden Erlöse und Erträge 
6 Kostenmlndernde Erlöse 
5.1 Erlöse us Konzesslonsa eben 
5.2 Erlöse aus der Bereitstellun sonsli er Hilfsdienste 
5.2.1 Erlöse aus der Herstellun bestimmter Gasbeschaffenheiten 
5.2.2 Erlöse aus Nominierun sersatzverfahren 
5.2.3 Erlöse aus erweitertem Bilanzaus leich 
5.2.4 Erlöse aus sonsli en F!eXibilitätsdienstleis\un eri 
5,2.5 Erlöse aus anderen erforderlichen sonsti en Hilfsdiensten 
5.3 Nichtzuroc estellleErlöseausVerstel eru en emäß 13Abs.4GasNZV 
5.4 Erlöse aus Verkauf von Ents annun sstrom 
5.5 Erlöse aus Differenzmen en 
5.6 Andere sonsli e Erlöse 
5.7 Andere Umsatzerlöse n!cht Nelzent alte 
6 Bestandsveränderun en 
7 andere aktivierte Elgenlelstun an 
8 sonst! e betrlebllche Erträ e 
8.1 Erträ e aus der Auflösun von Netzanschlussbeiträ en 
8.2 Erträ e aus der Außösun von Baukostenzuschüssen 
8.3 Erträ eausAuflösun anvonRückstellun en emäß 13Abs.4GasNZV 
8.4 Andere sonst! e Erträ e 
9 Erträge aus Beteiligungen 
10 Erträge aus anderen Wert a [eren und Auslelhun en des Flnanzanla everm. 

11.1.1 Erträ e aus verzinslichen Finanzanla en 
11.1.2 Erträ eausCash~Poolin 

11.2.4 Erträ e aus sonsli en Vennö ans e anständen 
11.2.5 Erträ e aus Wert a leren des Umlaufvermö ans 
11.2.6 Erträ e aus Kassenbestand Guthaben bei der Bundesbank und Kredmnsliluten 
11.3 Andere sonsli e Zinsen und ähnliche Erträ a 
l.b Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

II. Netzkosten 
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Kalkulatorische Abschreibungen Anlage 2.1-NB1 
Kalkulatorische Abschreibungen 

AnlaQengruppe für Altanlagen für Neuanlagen Insgesamt 

auf AK/HK-Basis aufTNW-Basis 

seinrichtun ene/Geräte : Vermittlun 

9. 1 Hardware 
9.2 Software 
10.1 Leichtfahrzeu e 
10.2 Schwerfahrzeu e 
11. Gasbehälter 
III. Erd asverdichteranla en 
1. Erd asverdichtun 
2. Gasreini un san!a en 
3. Pi in und Armaturen 
4. Gasmessanla en 
5. Sicherheitseinrichtun en Erd asverdichteranla en 
6. Leit- und Ener ietechnik Erd asverdichteranla en 
7. Nebenanla en Erd asverdichteranla en 

IV. Rohrleitun en/Hausanschlussleitun en 
1. 1 Rohrleitun en/HAL Stahl PE ummantelt <= 16 bar 
1.1 Rohrleitun en/HAL Stahl PE ummante!t > 16 bar 
1.2 Rohrleitun en/HAL Stahl kathodisch eschützt <= 16 bar 
1.2 Rohrleitun en/HAL Stahl kathodisch eschützt > 16 bar 
1.3 Rohrleitun en/HAL Stahl bituminiert<= 16 bar 
1.3 Rohrleitun en/HAL Stahl bituminiert > 16 bar 
2. Rohrleitun en/HAL Grau uss > ON 150 
3. Rohrleitun en/HAL Duktiler Guss 

Summe 

gewichtet mit den Quoten 
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Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens Anlage 2.2-NB1 
Kalkulatorische Restwerte (Anfangsbestand) Kalkulatorische Restwerte (Endbestand) 

Anlagengruppe für Altanlagen 
auf AK/HK-Basis aufTNW-Basis 

ortwesen2. 
3. 
4. Verwaltun s ebäude 
5. Gleisanla en. Eisenbahnwa en 
6. Geschäftsausstattun ohne EDV Werkzeu e/Geräte · Vermittlun seinrichtun en 
7. Werkzeu e/Geräte 
8. La ereinrichtun · 
9.1 Hardware 
9.2 Software 
10.1 Leichtfahrzeu e 
10.2 Schwerfahrzeu e 
1 • Gasbehälter 
111. Erd asverdichteranla en 
1. Erd asverdichtun 
2. Gasreini un sanla en 
3. Pi in und Armaturen 

für Altanlagen 
auf AKIHK-Basis. 

4. 
5. 

Gasmessanla en 
Sicherheitseinrlchtun en Erd asverdichteranla en 

6. Leit- und Ener ietechnik Erd asverdichteranla en 
7. Nebenanla en Erd asverdichteranla en 
8. Verkehrsw e 
IV. Rohrleitun en/Hausanschlussleitun en 
1.1 Rohrleitun en/HAL Stahl PE ummantelt <= 16 bar 
1.1 Rohrleitun en/HAL Stahl PE ummantelt > 16 bar 
1.2 Rohrleitun en/HAL Stahl kathodisch eschützt <= 16 bar 
1.2 Rohrleitun en/HAL Stahl kathodisch eschützt > 16 bar 
1.3 Rohrleitun en/HAL Stahl bituminiert<= 16 bar 
1.3 Rohrleitun en/HAL Stahl bituminiert> 16 bar 
2. Rohrleitun en/HAL Grau uss > ON 150 
3. Rohrleitun en/HAL Duktiler Guss 
4. Rohrleitun en/HAL Pol eth len PE-HD 
5. Rohrleitun en/HAL Pol vin lchlorid PVC 
6. Armaturen/Armaturenstationen 
7. MolchschJeusen 
8. Sicherheitseinrichtun en Rohrleitun en/HAL 
V. Mess- Re el-undZähleranla en 
1. Gaszähler der Verteilun 
2. Hausdruckre ler/Zählerr ler 
3. Messeinrichtun en 
4 Re eleinrichtun en 
5. Sicherheitseinrichtun en Mess- Re el- und Zähleranla en 
6. Leit- und Ener ietechnik Mess-. Re el- und Zähleranla en 
7. Verdichter in Gasmischanla en 
8. Nebenanla en Mess-. Re el- und Zähleranla en 
9. Gebäude Mess-, Re el- und Zähleranla en 

Femwirkanla en 

Summe 
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Fluxys TENP GmbH 	 Betriebsnummer 12003614 

Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigen~apitals gern.§§ 6-7 GasNEV 
Position 	 Wertansatz berilcksichtigte Ansätze 

EKQ 	 Ei enka ital uote 
kalkulatorisches Anla vennö en 

1.1 	 Altanla en zu AK/HK 

1.1.1 	 Immaterielle Vermö ens e enstände des Anla evermö ans 

1.1.2 	 Geleistete Anzah1un en und Anla en im Bau 

1.1.3 	 Sachanla evermö en zu AKIHK 

1.1.4 	 Grundstücke zu AK/HK 

1.2 	 Altanla en zu TNW 

1.2.1 	 Immaterielle VermO ens anstände des Anla evermö ens 

1.2.2 	 Geleistete Anzahlun en und Anla en im Bau 

1.2.3 	 Sachanla evermö en zu TNW 

1.2.4 	 Grundstücke zu AKIHK 

1.3 	 Neuanla en zu AKIHK 

1.3.1 	 Immaterielle Vermö ens anstände 

1.3.2 	 Geleistete Anzahlun en und Anla en im Bau 

1.3.3 	 Sachanla evermö en zu AKIHK 

1.3.4 Grundstücke zu AKIHK 

2 Finanzanla en 

2.1 	 Anteile an verbundenen Unternehmen 

2.2 	 Aus\eihun en an verbundene Unternehmen 

2.3 	 Beteili un en 

2.4 	 Ausleihun en an Unternehmen. mit denen eine Beteili un sverhaltnis besteht 

2.5 	 Wert a iere des Anla evermö ens 

2.6 sonsti e Ausleihun en 

3 Bilanzwerte des Umlaufvennö ens 

3.1 	 Vorräte 

3.1.1 	 Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe 

3.1.2 	 unferti e Erzeu nisse, unferti e leistun en 

3.1.3 	 ferti e Erzeu nisse und Waren 

3.1.4 eleistete Anzahlun en 

3.2 	 Forderun en und sonsti e Vennö ens e anstände 

3.2.1 	 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

3.2.2 	 Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 

3.2.3 	 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

3.2.4 Sonsti en Vermö ens e anständen 

3.3 

3.3.1 	 Anteile an verbundenen Unternehmen 

3.3.2 	 eigene Anteile 

3.3.3 	 sonsti e Wert a iere 

3.4 	 Kassenbestand, Bundesbank uthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 


Betriebsnotwendiges Vermögen 1+2 + 3 

4 Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich ssivierter Leistun en der Ansch!ussnehm· 
5 Steueranteil der Sonder osten mit Rückla eanteil 
6 Rückstellun en 
6.1 	 Rückstellun en für Pensionen und ähnliche Ve flichtun en 

6.2 	 Steuerrückstellun en 

6.3 	 sonsti e Rückstellun en 


4+5+6+7.a+8+9 
7 - 7.a 

1. - II. - III. 

Anfangsbestand Endbestand Mittelwert 
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Fluxys TENP GmbH Betriebsnummer 12003614 

Vermögenspositionen, Abzugskapital und verzinsliches Fremdkapital Anlage 3.1-NB 
Position 

kalkulatorisches Anlagvermögen 

1.1 Altanlaaen zu AKIHK 
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
1.1.2 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
1.1.3 Sachanlagevermögen zu AK/HK 
1.1.4 Grundstücke zu AK/HK 

1.2 Altanlagen zu TNW 
1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
1.2.2 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
1.2.3 Sachcinlagevermögen zu TNW 
1.2.4 Grundstücke zu AK/HK 

1.3 Neuanlaaen zu AKIHK 
1.3.1 lhlmaterielle Vermögensgegenstände 
1.3.2 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
1.3.3 Sachanlagevermögen zu AK/HK 
1.3.4 Grundstücke zu AK/HK 

2 Finanzanlaaen 
2.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
2.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
2.3 Beteiligungen 
2.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht 

2.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 

2.6 sonstiae Ausleihunaen 

3 Bilanzwerte des Umlaufvermöqens 
3.1 Vorräte 
3.1.1 Rohw, Hilfs- und Betriebsstoffe 
3.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 
3.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren 
3.1.4 1eleistete Anzahlunaen 
3.2 Forderungen und !):1:)_1_1stige Vermögen!):_geaenstände 
3.2.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
3.2.2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen {z.B. CashwPoo!ing) 
3.2.3 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

3.2.4 Sonstlaen Vermöqensaeaenständen 
3.3 Wertoapiere 

3.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
3.3.2 eigene Anteile 
3.3.3 sonstiae Wertpapiere 

3.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 

4 
Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschlussnehmer 
zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

5 Steueranteil der Sonderpi:;!):!~_ll_mit Rücklageanteil 

6 Rückstellungen 
6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
6.2 Steuerrückstellungen 
6.3 sonsticie Rückstelluncien 
7 Verbindlichkeiten 

7.• davon unverzinsliche Verbindlichkeiten 

8 Rechnungsabgrenzungsposten 

9 KaoitalauscileichsPosten 

II. Abzuaskapital 4 + s + 6 + 7.a +8 + 9 

wIII. Verzinsliches Fremdkapital 7 7.a 

1 - •• - - • ·· - • . "' .„- .- . .. . . „ __ . . . „. .. - . 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
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Flu~ys TENP GmbH 	 Betriebsnummer 12003514 

Ermittlung des betreibsnotwendigen Kassenbestandes (Cash-Flow-Rechnung) 
Position 
Auszahlungen für JaUfende Geschäfte 

1.1 	 Materialaufwand 
1.1.1 	 Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe 
1.1.2 	 Bezooene Leistunoen 
1.1.2.1 für die Überlassuno von Netzinfrastruktur 
°'[1.2.2 für die ErbrinQuno von Dienstleistunoen 

1.1.2.2.a davo.n gegenüber Unternehmen, für die ein Oienstleistungs-EHB 
bere1to:iestellt wu.rde 

1.1.2.3 	 Sonstioes 
1.2 	 Löhne und Gehälter 
1.3 	 Zinsen und ähnliche Aufwendunoen 
1.3.a 	 davon gegenüber verbundenen Unternehmen 
1.4 	 Ansetzbare betriebliche Steuern 
1.5 	 Sonstioes 
1.5.a 	 davon oeoenüber verbundenen Unternehmen 

davon Auszahl. in Zusammenhang mit der Erstellung aktivierter 
1.• Eioenleistunoen 


dävon Auszahl. für lnveSL-Maßnahmen, deren Befristung nach dem

1.b 31. 12.2017 endet 
2 Auszahlungen für lnvestitlonszwecke 
2.1 	 Sachinvestitionef\, Ankäufe. VorrauszahlunQen. Restzahlunoen 
2.2 Finan;i;investitionen 
3 Auszahlungen lln Rahmen des Finanzverl<ehrs 
3.1 	 Kredittiloun• 
3.2 	 Auszahlunoen geoenüberverbundenen Unternehmen 
3.3 	 Ak;:.eoteinlösun· 
3.4 	 Eioenkapitalminderunoen 
3.5 	 Gewinnausschüttunoen/Dividendenzahlunoen 
4 	 Sonstige Auszahlung_en 


Auszahlun_gen gern. Netzbetreiber 
'·' lb 	 Hinzurechnungen,, Kürzunoen 
Auszahlunaen oem. GasNEV 

Einzahlungen aus Umsatzerlösen und Erträgen 

5~1 Umsatzerlöse aus Netzentoelten 

5.2 	 Sonstioe Umsa_tzerlöse 
5.3 	 Beteilioungserträoe 
5.4 	 Zinserträoe 
5.5 	 Sonstige Erträge 


Einzahlungen aus Oesinvestitionen 

6.1 	 Anlaoenverkäufe 
6.2 Auflösun_Q von Finanzinvestitionen 

7 Einzahlun~n im Rahmen des Finanzverl<ehrs 

7.1 	 Kreditaufnahmen bei KreditinstFMen 
7.2 	 Einzahlungen von verbundenen Unternehmen (z.B. Cash-Pootin' 
7.3 EioenkaPitalerhöhun„ 

8 Sonstige f:_i!!;atilun_g_en 

11.a 	 Einzahlungen gern. Netzbetreiber 
11.b Hinzurechnungen 

ILc Kürzunoen 

II. 	 Einzahlungen gern. GasNEV 

111.a 	 Cash-Flow 
111.b kumulierter Cash-Flow 

UI. Zusätzlicher LICiuiditätsbedarf 

IV.a 	 Zinssatz für kurztristioe Kredrtaufnahme 
IV. 	 Zinsaufwand für zusätzlichen Liouiditätsbedarf 
V. Liquiditätsüberschuss 

Vl.a Zinssatz für kurzfristige Einlaoen 

VI. 	 Zinsertrao für kurzfristiae Elnlaaen 

VII. 	 Anzuerkennender Kassenbestand 
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Fluxys TENP GmbH Betriebsnummer 12003514 

1. * 0,4 


Anteil der Altanlagen am kalkulatorischen Anlagevermögen 0,00% 


7GasNEV 

Anteil der Neuanla en am kalkulatorischen Anla evermö en 100,00% 
IV.a Betriebsnotwendi es Ei enka ital bis zu einer Quote von 40 %- davon entfallend auf Altanla en Min IV.;V. x 0% 

IV.b Betriebsnotwendi es Eigenka ital bls zu einer Quote von 40 % - davon entfallend auf Neuan!a en Min IV.;V. - IV.a 

lV.c Betriebsnotwendi es Eigenka ital über einer Quote von 40 % IV. - lV.a - IV.b 

Vl.a Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung bis zu einer Quote von 40 % - davon entfallend auf Altanlagen 5,12% 
Vl.b Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung bis zu einer Quote von 40 % - davon entfallend auf Neuanlagen 6,91%> 
Vl.c Kalkulatorische Ei enka italverzlnsun über einer Quote von 40 % 3,03% 

VI. Kalkulatorische Ei enka italverzinsun GESAMT 

Berechnun der kalkulatorischen Gewerbesteuer em. 8 GasNEV 
VH.a Hebesatz 4.4 
Vl!.b Steuermesszahl 3,50% 

VII. Kalkulatorische Gewerbesteuer VI. * V!l.a * Vll.b 
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fluxys TENP GmbH Betnebsnummer 12003614 

Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte und Anlage 5-NB1!Neuan!agen 
kalkulatorischen Abschreibungen Altanlagen 

,. 
AJ 

Geschä_ftsausstattunq (ohne EDV, We_r_isz.§luqe/Geräte): Verrr 
Geschäftsausstattunq (ohne EDV, Werkzeuqe/Geräte): Verrr 
Geschäftsausstattunq (ohne EDV, W!llr]g:_i;iuoe/Geräte): Verrr 
Rohrleitunoen!HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Software 
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fluxys TENI" GmbH Betriebsnummer 12003614 

ErmiWung der kalkulatorischen Restwerte und 
kalkulatorischen Abschreibungen 

Anqaben zur An!aqe/Anlaaenqru1 

Netzld Anlagengruppe AJ 

GeschäftSaUSstattung (ohneE_DV, WerkZeuqe/Geräte): Verrr 
Geschäftsausstattung (ohne_l~_DV, Werkzeug_e/G_eräte): Verrr 
Geschäftsausstattunq (ohne E_DV, Werkzeuqe/Geräte): Verrr 
Rohrleitunoen/HAL Stahl kathodisch oeschützt > 16 bar 
Software 
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Fluxys TENP GmbH BetJiebsnummer 1 2003514 

Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte und ~n 
kalkulatorischen Abschreibungen Altanlagen 

Gesamt 
Anoaben zur Anlage/Anlaaenaru1 Fä'idörzur 

\ Bestimmung 
Netzld Anlagengruppe Al derTNW 

Geschäftsausstattuna (ohne EDV, Werkzeuge/Ge@t~): Verrr 2015 1 0000 
Gesch_1;!ftsausstattuna (ohne EDV, Werk:zeuae/Geräte): Verrr 2013 09803 
Geschäftsausstattuno (ohne EDV. Werk:zeuae/Geräte): Verrr 2008 1 0166 
Rohrleitunoen/HAL Stahl kathodisch oeschützt > 16 bar 2012 1.0000 
Software 2012 0.9821 
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Fluxys TENP GmbH Betriebsnummer 12003514 

Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte und 
kalkulatorischen Abschreibungen 

AnQaben zur AnlaQe/Anlaqenqrupoe 

Netztd Anlagengruppe AJ 

Geschäfl:sausstattunq (ohne EDV. Werkzeuoe/Geräte): Verrr 
Geschäftsausstattuno (ohne EDV, Werkzeuoe/Geräte): Verrr 
Geschäftsausstattuno (ohne EDV, Werkzeuoe/Gerätel: Verrr 
Rohrleitunoen/HAL Stahl kathodisch qeschützt > 16 bar 
Software 
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Anlage l-VP1 

Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach 

§ 6 Abs. 1 ARegV . 

Aufwendungen für die von der Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH & Co. KG 

(VP1) überlassene Netzinfrastruktur sind in Höhe von 

28.964.687 € 

anerkennungsfähig. Dabei handelt es sich um 59,69 % der der Gesamtkosten in Höhe von 

48.525.191 €von VP1. 

-
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Anlage 1-VP1 

Die Beschlusskammer hat der Prüfung, neben dem nach § 6 Abs. 1 ARegV i. V m. § 28 

GasNEV vorzulegenden Bericht, den Erhebungsbogen zu Grunde gelegt, der vom Netzbe

treiber über das Energiedatenportal übermittelt wurde. Bei der Übermittlung wurde die Be

zeichnung der XLSX-Datei mit einem Datum und einem sog. Hashwert versehen, um eine 

eindeutige Kennzeichnung der Datei zu ermöglichen. 

1. Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netzbetrieb 

aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 GasNEV), den Kosten eines effizienten und strukturell vergleich

baren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) 

und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen 

würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug zum 

Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes entstehen 

oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht zu berücksichtigen. 

Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem Verwendungszweck nach 

dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zuzuordnen sind, grundsätzlich nicht 

auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht berücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die geltend 

gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich bereits aus der Na

tur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswesen des Netzbetreibers 

entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschlusskammer nicht bekannt, solange 

der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrelevanten Kosten darlegt und diese dezidiert 

nac_hweist. Dem steht auch nicht der Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der 

Behörde, den Sachverhalt in eigener Verantwortung aufzuklären (§§ 68 EnWG und 24 

VwVfG) stehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkungslast 

begrenzt die Amtsaufklärungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungs

erhebliche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, 

EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Vielmehr „ist es erforderlich, 

dass die tatsächlich angefallenen Kosten, deren Anfall im Basisjahr sowie deren inhaltlicher 

Bezug auf das Basisjahr dargelegt und belegt werden und die Zuschlüsselung auf das zu 

prüfende Netz plausibel gemacht wird." (OLG Stuttgart, 201 Karl 12/14, S. 7) Nicht nachge

wiesene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Karl. 472/06 

(V) und BGH, EnVR 6/08). 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV ausge

schlossen. § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV regelt, dass§ 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS GasNEV bei der Durch-
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Anlage 1-VP1 

führung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 ARegV 

keine Anwendung findet. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die auf einer Besonderheit des 

Geschäftsjahres beruhen, sind gern. § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV ebenfalls nicht zu berücksichti

gen. 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres 

beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV 

bei der Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Geschäfts

jahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch im laufe der drit

ten Regulierungsperiode wiederkehren, sondern ausschließlich einmalig im Basisjahr i. S. d. 

§ 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV liegt die Überlegung zu 

Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimmten Geschäftsjahres als Grundla

ge für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur 

in den aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. 

BGH, EnVR48/10 - „EnBW Regional AG"). Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn 

das Ergebnis der Kostenprüfung 2015 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der Er

lösobergrenzen bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind, die ausschließlich in 

diesem Geschäftsjahr aufgetreten sind. Dies kann der Fall sein, wenn in dem maßgeblichen 

Geschäftsjahr einmalige Effekte zu verzeichnen sind, die das Kostenniveau signifikant ge

genüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. Eine Besonderheit liegt hingegen nicht vor, wenn 

der Netzbetreiber plausibel darlegt, dass erstmals im Basisjahr Kosten zu verzeichnen sind, 

die im laufe der Regulierungsperiode (Wirkungszeitraum) fortlaufend wiederkehren. Dies 

muss, dem Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies ver

deutlicht systematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer „Kostenprü

fung" spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von Erlösen 

nach § 9 GasNEV mit einbezogen ist. 

Die durch die Einspeisung von Biogas verursachten Kosten werden gemäß § 20b GasNEV 

bundesweit umgelegt. Der damit verbundene Wälzungsmechanismus ist durch die Vertrags

partner in § 7 und den dazugehörigen Anlagen 6 und 7 der Kooperationsvereinbarung zwi

schen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen vom 

30.06.2016 (im Folgenden: KoV) vertraglich festgelegt worden. Eine detaillierte Beschrei

bung des Wälzungsprozesses erfolgt in dem BDEW I VKU I GEODE-Leitfaden „Kostenwäl

zung Biogas". Die durch die Einspeisung von Biogas bei den Verteilernetzbetreibern verur

sachten Kosten werden entsprechend dieser Regelungen an die Fernleitungsnetzbetreiber 

weitergegeben und von diesen als „vorgelagerte Netzkosten" wiederum an alle Netzbetreiber 

im Bun~esgebiet weitergegeben. Daher sind die durch die Einspeisung von Biogas verur

sachten Kosten nicht als Netzkosten zu berücksichtigen. 
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Anlage 1-VP1 

Kosten, die gemäß § 19a EnWG aufgrund der Umstellung der Gasqualität entstehen, werden 

auf alle Gasversorgungsnetze innerhalb des Marktgebiets umgelegt; aufgrund der anstehen

den Novellierung des § 19a EnWG erfolgt ab dem 01.01.2017 eine bundesweite Umlage. 

Der damit verbundene Wälzungsmechanismus ist durch die Vertragspartner in § 1Oder KoV 

vom 30.06.2016 vertraglich festgelegt worden. Eine detaillierte Beschreibung des Wälzungs

prozesses erfolgt in dem BDEWNKU/GEODE-Leitfaden „Marktraumumstellung". Die durch 

die Marktraumumstellung bei den Verteilernetzbetreibern verursachten Kosten werden ent

sprechend dieser Regelungen an die Fernleitungsnetzbetreiber weitergegeben und von die

sen als „vorgelagerte Netzkosten" wiederum ab 1.1.2017 an alle Netzbetreiber bundesweit 

weitergegeben. Daher sind die durch die Marktraumumstellung verursachten Kosten nicht 

als Netzkosten zu berücksichtigen. 

1.1. 	 Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleis
tungen (Ziffer 1.1.2.4.) 

Der Netzbetreiber hat ausgehend von seiner Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2015 

im Rahmen der Überleitung eine Hinzurechnung in Höhe 

vorgenommen. Diese war in voller Höhe nicht anerkennungsfähig. Ausweislich des 

Berichts nach § 6 Abs. 1 S. 2 ARegV i.V.m. § 28 GasNEV sind diese Maßnahmen

in regelmäßigen Abständen durchzuführen. Da sich in den Gewinn- und 

Verlustrechnungen der Vorjahre eine derartige Kostenposition nicht befindet ist für die Be

schlusskammer kein Anhaltspunkt gegeben eine Hinzurechnung in dieser Höhe als Plankos

ten anzuerkennen. Hierbei handelt es sich nicht um Aufwand, der in der Gewinn- und Ver

lustrechnung des Jahres 2015 enthalten ist. Die Berücksichtigung derartiger Plankosten ist 

gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV ausgeschlossen. 

1.2. 	 Aufwendungen für sonstige betriebliche Kosten, davon Sponsoring, Werbung 

und Spenden (Ziffer 1. 5.11.) 

Die Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und Spenden sind nicht zu berücksichtigen. Es 

handelt sich bei den geltend gemachten Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und Spen

den generell um Kosten, die keinerlei Bezug zum Netzbetrieb aufweisen (vgl. § 3 Abs. 1 S. 1 

GasNEV). Sponsoring, Werbung und Spenden sind, soweit sie als Kundenbindungsinstru

mente eingesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulation nicht berücksichtigungsfähig. Aus der 

natürlichen Monopolstellung des Netzbetreibers ergibt sich, dass solche Aufwendungen ih

ren im wettbewerblichen Umfeld bestehenden Zweck in der Monopolsituation von vorneher

ein nicht erreichen können, da die Netznutzer regelmäßig keine Wahlmöglichkeit zwischen 
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konkurrierenden Netzbetreibern haben. Der mit Werbeaktivitäten verbundene Imagegewinn 

ist - bedingt durch das Monopol eines Netzbetreibers - für den Gasnetzbetrieb nicht erfor

derlich. Die Vorteile, sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher beim assoziier

ten Vertrieb. Ein entsprechender Nachweis der Betriebsbezogenheit der geltend gemachten 

Kosten ist überdies nicht erfolgt. 

2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung 

der kalkulatorischen Abschreibungen 

Zur Gewährleistung eines langfristig angelegten, leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbe

triebs ist die Wertminderung der betriebsnotwendigen Anlagegüter als Kostenposition bei der 

Ermittlung der Netzkosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 GasNEV). Für die Ermittlung 

der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung ist die 

Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens erforderlich. Bei der 

Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV zu un

terscheiden nach Anlagegütern, die vor dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und 

Anlagegütern, die ab dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Neuanlage). 

Bei Altanlagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (maximal 

40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen (§ 6 Abs. 2 

S. 2 Nr. 1 GasNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung der historischen An

schaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfinanzierten Anteil des Anlage

vermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten den 

Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 GasNEV ausge

hend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linea

ren Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 GasNEV) zu ermitteln. 

Gemäß§ 6 Abs. 5 GasNEV sind seit dem 1.1.2007 die kalkulatorischen Abschreibungen für 

jede Anlage jährlich auf Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern 

nach Anlage 1 (zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV) vorzunehmen; hierdurch konnte es ggf. zu ei

nem Wechsel der Nutzungsdauer kommen. 

2.1. Kalkulatorische Abschreibungen für immaterielles Anlagevermögen 

Die vom Netzbetreiber in Ansatz gebrachten kalkulatorischen Abschreibungen für das imma

terielle Anlagevermögen in Höhe von 2.267.820 € sind nicht anzuerkennen. Die Beschluss

kammer bleibt insofern bei ihrer bereits im Rahmen der Bestimmung des Ausgangsniveaus 

der zweiten Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV angewandten Praxis. 
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Wie bereits im Rahmen des Ausgangsniveaus für die zweite Regulierungsperiode nach § 6 

Abs. 1 ARegV ausgeführt, rechtfertigt 

die Berücksichtigung des geltend gemachten Kostenansatzes nicht. Weder ist ein Bezug der 

Kosten zum Netzbetrieb erkennbar, noch ist die Effizienz der Kosten ersichtlich. Aus diesem 

Grund bleibt es dabei, dass die kalkulatorischen Abschreibungen für immaterielles Vermö

gen sowie, daraus folgend, die Restwerte der immateriellen Vermögensgegenstände nicht 

anzuerkennen sind. 

2.2. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV 

legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens rele

vanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie den histori

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (Vgl. § 6 Abs. 3, 4 GasNEV). Die

se Vorgabe verbietet es bspw., Anschaffungs- und Herstellungskosten durch eine Rückrech

nung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Einbeziehung 

qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. Die Beschlusskammer 

geht davon aus, dass die angegebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten der Höhe 

nach den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen. Die Beschluss

kammer behält sich vor, die Ermittlung der angegebenen Anschaffungs- und Herstellungs

kosten einer weiteren Überprüfung zu unterziehen. Sollte sie hierbei zu der Erkenntnis ge

langen, dass die vom Netzbetreiber für die Ermittlung der kalkulatorischen Kosten zugrunde 

gelegten errechneten Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht den historischen Anschaf

fungs- -und Herstellungskosten entsprechen, wird sie von ihren Rücknahmebefugnissen 

Gebrauch machen. 

Nach § 6 GasNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanlagevermögens, insofern die in Re

de stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig sind. Nicht betriebsnotwendige Vermögen-
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steile sind nicht anzusetzen. Zum notwendigen Betriebsvermögen gehören nach allgemeiner 

Auffassung nicht nur Vermögensgegenstände, die unmittelbar dem Betriebszweck dienen. 

Vielmehr genügt es, wenn der Vermögensgegenstand mittelbar dem Betrieb dient. 

Nicht aktivierten sondern z. B. über lnstandhaltungsaufwand finanzierten Vermögensgegen

ständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt werden muss, dass 

diese Beträge in der Vergangenheit schon wiederverdient wurden, ist der Netznutzer nicht 

durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu belasten. 

2.3. Netzkauf und vergleichbare Fallgestaltungen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei

bungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 GasNEV bei den 

Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaf

fungs- und Herstellungskosten („historische Anschaffungs- und Herstellungskosten") auszu

gehen. § 6 Abs. 6 GasNEV untersagt eine Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauf

lebens kalkulatorischer Restwerte, insbesondere auch im Falle einer Veränderung der ur

sprünglichen Abschreibungsdauer. Nach der ausdrücklichen Regelung des § 6 Abs. 7 Gas

NEV gilt das Verbot der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Änderung der Eigentums

verhältnisse oder der Begründu11g von Schuldverhältnissen. In den genannten Vorschriften 

kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder vergleich

bare Fallgestaltungen n_icht zu einer Erhöhung der berücksichtigungsfähigen Netzkosten 

führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer an möglichst gerin

gen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre sachliche Grundlage findet diese gesetzgebe

rische Entscheidung in dem Charakter der Energieversorgungsnetze als natürliche Monopo

le, die den Netznutzern regelmäßig keine wettbewerblichen Ausweichmöglichkeiten lassen. 

Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch eines 

Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kaufpreis für erworbe

ne Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., 

Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 GasNEV dürfen die Abschreibungsgrundlagen nicht verändert 

werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt nur einmal und ohne Erhöhung der 

Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 GasNEV 

stellt überdies ausdrücklich klar, dass das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Fal

le eines Eigentümerwechsels gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der Ab

schreibungsgrundlage explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen 

„Kaufering"-Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

wortgleiche StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a. d. W., Rn. 47 ff.) 
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Der Netzbetreiber hat keine Angaben zu etwaigen Netzkäufen gemacht. Die Beschlusskam

mer geht daher davon aus, dass Netzkäufe durch den Netzbetreiber nicht erfolgt sind. Sie 

behält sich eine Rücknahme oder einen Widerruf der Festlegung der Erlösobergrenzen für 

den Fall vor, dass der Netzbetreiber in der Vergangenheit einen Netzkauf getätigt haben 

sollte. 

2.4. Tagesneuwerte 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GasNEV ist für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei

bungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen - ausgehend von dem jeweiligen Ta

gesneuwert nach § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 GasNEV - die Summe aller anlagenspezifisch ermit

telten Abschreibungsbeträge zu Grunde zu legen. Nach § 6 Abs. 3 S. 1 GasNEV ist der Ta

gesneuwert der unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung maßgebliche Anschaf

fungswert zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt. Die Umrechnung der historischen Anschaf

fungs- und Herstellungskosten der betriebsnotwendigen Anlagegüter auf Tagesneuwerte hat 

unter Verwendung von Indexreihen des Statistischen Bundesamtes nach §§ 6 Abs. 3 S. 2, 

6a GasNEV zu erfolgen). 

Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 i. V. m. § 6a Abs. 1 GasNEV sind folgende Indexreihen des Statisti

schen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. 	 für die Anlagengruppen 1.2 Grundstücksanlagen, 1.3 Betriebsgebäude, 1.4 Verwal

tungsgebäude, 111.8 Gebäude, Verkehrswege und V.9 Gebäude (Mess-, Regel- und 

Zähleranlagen) der Anlage 1 die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleis

tungen am Bauwerk ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Anlagengruppen Rohrleitungen und Hausanschlussleitungen IV.1.1 Stahllei

tungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen kathodisch geschützt, IV.1.3 Stahlleitun

gen bitumiert, IV.2 Grauguss (> DN 150), IV.3 Duktiler Guss, IV.4 Polyethylen (PE

HD) und IV.5 Polyvinylchlorid (PVC) der Anlage 1 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleis

tungen am Bauwerk (Tiefbau}, ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fach

serie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Anlagengruppen IV.1.1 Stahlleitungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen 

kathodisch geschützt und IV.1.3 Stahlleitungen bitumiert, der Anlage 1, die für den 

Gastransport mit einem Druck größer als 16 bar ausgelegt sind, a) die Indexreihe 

Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke aus Eisen und 

Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerbli

cher Produkte) mit einem Anteil von 40 Prozent und b} die Indexreihe Ortskanäle, 
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Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 60 Prozent; 

4. 	 für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1 Grundstücke 

der Anlage 1, der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mi

neralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeuger

preise gewerblicher Produkte). 

§ 6a Abs. 2 GasNEV bestimmt, dass, sofern die in Absatz 1 genannten Indexreihen des Sta

tistischen Bundesamtes nicht für den notwendigen Zeitraum der Vergangenheit verfügbar 

sind, der Ermittlung der Tagesneuwerte Ersatzindexreihen zu Grunde zu legen sind, die mit 

den in Absatz 1 genannten Indexreihen zu verketten sind. Absatz 2 regelt neben den zu ver

wendenden Ersatzreihen die Verkettungsmethodik. Hierbei werden Verkettungsfaktoren be

stimmt, die sich jeweils aus der Division des am weitesten in der Vergangenheit liegenden 

Indexwertes der Indexreihe gemäß Absatz 1 durch den Indexwert der Ersatzindexreihe für 

dasselbe Beobachtungsjahr ergeben. Die Ersatzindexreihe wird jeweils mit dem Verket

tungsfaktor multipliziert und dadurch umbasiert. Dies führt dazu, dass die Preisänderung 

unverändert bleibt. Die Verkettungsmethodik entspricht der Verkettungsmethodik in den Er

läuterungen des Statistischen Bundesamtes zur Fachserie 16 und 17. 

Es sind folgende Ersatzindexreihen heranzuziehen: 

1. 	 für die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, ohne 

Umsatzsteuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Gewerbliche Be

triebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, mit Umsatzsteuer (statistisches Bundes

amt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum vor 

1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatz

steuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistun

gen am Bauwerk (Tiefbau), mit Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 

17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum vor 1958 die Indexrei

he Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Indexreihe Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohverbindungsstü

cke aus Eisen und Stahl a) für den Zeitraum von 2000 bis 2004 die Indexreihe Rohre 

aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte), b) für den Zeitraum von 1968 bis 1999 die Indexreihe Präzi

sionsstahlrohre, nahtlos und geschweißt (Statistisches Bundesamt, FachsEirie 17, In

dex der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und c) für den Zeitraum vor 1968 die 
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Indexreihe Eisen und Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Er

zeugerpreise gewerblicher Produkte); 

4. 	 für die Indexreihe der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mineral

ölerzeugnisse) für den Zeitraum vor 1976 die Indexreihe der Erzeugerpreise gewerb

licher Produkte gesamt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeuger

preise gewerblicher Produkte). 

Aus den in Absatz 1 und 2 genannten Indexreihen werden gemäß § 6a Abs. 3 GasNEV In

dexfaktoren bestimmt. Der Tagesneuwert im Basisjahr eines im Jahr t angeschafften Anla

gegutes ergibt sich durch die Multiplikation des Indexfaktors des Jahres t mit den histori

schen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Der Indexfaktor des Jahres t ergibt sich aus 

dem Quotienten des Indexwertes des Basisjahres und dem Indexwert des Jahres t und ist 

auf vier Nachkommastellen zu runden. 

Gilt das Basisjahr 2015, ergibt sich der Indexfaktor des Jahres t aus dem Quotienten des 

Indexwertes des Jahres 2015 und dem Indexwert des Jahres t. Multipliziert man somit den 

Indexfaktor des Jahres t mit dem Indexwert des Jahres t, ergibt sich der Indexwert des Jah

res 2015. Der Indexfaktor für das Basisjahr (hier: 2015) beträgt somit 1. Bei Anlagegütern, 

welche im Jahr 2006 bis 2015 angeschafft wurden, handelt es sich um Neuanlagen, so dass 

hierbei gemäß§ 6 Absatz 4 der GasNEV keine Berücksichtigung zu Tagesneuwerten erfolgt 

und ein Faktorwert für diese Jahre nicht benötigt wird. 

§ 6 GasNEV sieht vor, dass für die Rohrleitungen aus Stahl (Anlagengruppe IV.1.1-IV.1.3 

der Anlage 1 der GasNEV) Indexreihen zu verwenden sind, die vom jeweiligen Druck der 

Leitung abhängen. Für Rohrleitungen aus Stahl von höchstens 16 bar, ist hiernach am aktu

ellen Rand die Indexreihe „Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatz

steuer'' (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) an

zuwenden. Für die Stahlrohrleitungen, die für den Gastransport mit einem Druck größer als 

16 bar ausgelegt sind, ist ein Mischindex anzuwenden, der sich zu 40 % aus der Indexreihe 

„Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke aus Eisen und Stahl" 

(vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produk

te) und zu 60 % aus der Indexreihe „Ortskanäle" zusammensetzt. 

Die zur Bestimmung von Tagesneuwerten auf Basis des Jahres 2015 relevanten Preisindi

zes sind erläutert unter www.bundesnetzagentur.de > Beschlusskammern > Beschlusskam

mer 9 > Hinweise und Leitfäden > Preisindizes. 

2.5. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der Einzelab

schreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 01.01.2006 akti
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viert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterscheiden. Alt- und Neuanlagen 

unterscheiden sich dadurch, dass für eigenfinanzierte Altanlagen - im Gegensatz zu den 

Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß § 6 Abs. 2, 3 und 4 

GasNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibungen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 

GasNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV jeweils ein Zu

gang des Anlagegutes zum 1. Januar des Anschaffungsjahres zugrunde zu legen. 

Grundstücke dürfen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV folgt, dass 

Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen An

schaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 

HGB nur für solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, 

wobei sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen

standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz 

sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungs

dauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grund

stücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt 

werden. 

2.5.1. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtigung der Eigen

kapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 S. 1 Gas

NEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu Grunde zu legende 

Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapitalquote und geteilt durch die 

anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen 

ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu historischen Anschaffungs- und Herstellungs

kosten multipliziert mit der Fremdkapitalquote und geteilt durch die anwendbare Restnut

zungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 GasNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 

Nr. 2 GasNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 2, 5 i. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der kalkulato

rische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender Formel zu ermitteln: 

Restwertrnw. RestwertAKIHK, 
Kalk.Jahresabschreibung.~ ' x EKQuote+ x FKQuote 

' Restnutzungsdaue1; Restnutzungsdauer 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauer;) gleich der Diffe

renz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV und der Anzahl der 

vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel beschreiben der Restwert 

TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Tagesneuwerten und der Restwert 
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AK!HK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage zu Anschaffungs- und Her

stellungskosten. 

2.5.2. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den jeweiligen 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Abschreibungsmetho

de zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt sich demnach aus dem Quo

tienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und der nach Anlage 1 zu § 6 

Abs. 5 S. 1 GasNEV gewählten Nutzungsdauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneu

werte entfällt für Neuanlagen gemäß § 6 Abs. 4 GasNEV. 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag 

einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel zu ermitteln: 

AKIHK;
Kalk.Jahresabschreibung;= --~ 

ND; 

2.6. Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2015 ermitteln sich auf Basis der historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 

2015 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Grundlage für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen ist§ 6 i. V. m. § 32 Abs. 3 

GasNEV. Grundsätzlich gilt, dass jährlich auf Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen 

Nutzungsdauern nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV linear abzuschreiben ist und die 

jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die 

Restdauer ihrer kalkulatorischen Abschreibung unverändert zu lassen ist (§ 6 Abs. 2 und 5 

GasNEV). 

Es werden die vom Netzbetreiber angegebenen Nutzungsdauern zu Grunde gelegt, sofern 

sich diese innerhalb der Spanne der Anlage 1 zu§ 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV befinden. Liegt die 

gewählte Nutzungsdauer unterhalb des unteren Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 

GasNEV, wird der untere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde gelegt. 

Liegt die gewählte Nutzungsdauer oberhalb des oberen Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 

S. 1 GasNEV, wird der obere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde ge

legt. 
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2.7. 	 Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Restwerte und kalkulatorische Ab

schreibungen des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens ergeben sich aus Anlage 

5-VP1 bzw. Anlage 2.1-VP1, wobei die kalkulatorischen Abschreibungen zu Anschaffungs

und Herstellungskosten (für Neuanlagen) und die kalkulatorischen Restwerte zu Tagesneu

werten (für Altanlagen) - jeweils gesondert für den Anteil, der auf die FK- und EK-Quote ent

fällt und ebenfalls gegliedert nach Anlagengruppen - separat ausgewiesen werden. 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - geglie

dert nach Anlagengruppen - aus Anlage 5-VP1 bzw. Anlage 2.2-VP1, wobei nach Neuanla

gen (Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten und Altanlagen (Bewertung 

nach Tagesneuwerten) differenziert wird. Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte 

(originäre Anschaffungs- und Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdau

ern) und die durchgeführten Berechnungen zur Ermittlung der berücksichtigungsfähigen kal

kulatorischen Restwerte und kalkulatorische Abschreibungen des Sachanlagevermögens 

ergeben sich aus Anlage 5-VP1. 

3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 Abs. 1 

GasNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grundlage des be

triebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital ergibt sich gern. § 7 

Abs. 1 GasNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV aus 

der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt

anlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und multipli

ziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt

anlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des betriebs

notwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Sonderposten mit 

Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 
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Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 GasNEV zu erfolgen. Bei Altanlagen sind 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 

2 GasNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf Basis der Anschaffungs- und Her

stellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 

Abs.1 S. 2 Nr. 3 GasNEV ausschließlich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskos

ten. Grundstücke sind hierbei gemäß § 7 Abs.1 S. 3 GasNEV immer zu historischen An

schaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten des Sach

anlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen Finanzanlage

und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlage

vermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der Restwerte des Sachanlagevermö

gens zum Jahresende 2015 und der Jahresabschreibung 2015 errechnet. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs- und Herstel

lungskosten von Neuanlagen, die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, im 

Jahresanfangsbestand berücksichtigt (Vgl. BGH, Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 42/14.). 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind bei der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenka

pitalverzinsung nicht zu berücksichtigen (BGH, Beschluss vom 14.08.2008, Az. KVR 39/07). 

Sie unterfallen weder dem Wortlaut des § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 GasNEV noch stellen sie 

nach dem Normzweck anzusetzendes Eigenkapital dar. 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige Eigen

kapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die Berechnung der 

Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der GasNEV in fünf Schritten zu 

erfolgen: 

(1.) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote(§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Eigenkapi

talanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Eigenkapi

tal (§ 7 Abs. 3 GasNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen, die auf die 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 GasNEV). 

beiden Eigenkapitalanteile entfallen 
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Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 3-VP1 aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die Berech

nung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich in Anlage 4-VP1. 

3.1. 	 Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV 

3.1.1. 	 Grundsätze 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote rechne

risch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und den kalkulato

risch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen Anschaf

fungs- und Herstellungskosten (BNV /). Dabei wird auch das betriebsnotwendige Eigenkapi

tal auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen Anschaffungs

und Herstellungskosten errechnet. 

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV berechnet sich dem

nach aus den folgenden Positionen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen 1 IBNV II 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1 IBNEK II 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berechnung des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand zu Grunde zu legen. Die kalkulatorische Eigenkapitalquote ist dann der 

Quotient aus dem so definierten BNEK I und dem BNV /. 
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3.1.2. 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen An

schaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu histori

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanlagevermö

gens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestimmung der kalkulatori

schen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung der 

Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermögens, soweit deren Be

triebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichtigung, z. B. immaterielle Vermögens

gegenstände des Anlagevermögens sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlage

vermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanlagen und die 

Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen An

schaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich aus Anlage 3-VP1. 

3.1.3. 	 Finanzanlagen, Umlaufvermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist gern. § 7 

Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die Durchführung des 

Netzbetriebes erforderlich sind. Das heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. GasNEV zu erstellenden 

kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebsnotwendigkeit maßgeblich. 

Dies gilt ebenso bei der Überprüfung der beim Verpächter angesetzten Kosten. Hierbei ist 

das anerkennungsfähige Umlaufvermögen für Pächter- und Verpächterunternehmen separat 

nach den Maßstäben der GasNEV zu ermitteln (Vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss v. 

11.11.2015, Vl-3 Karl 94/14, S. 20ff; OLG Düsseldorf, Beschluss v. 11.11.2015, Vl-3 Karl 

16/13, S. 26ff.). 

Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann nicht mit dessen bilanzieller Berück

sichtigung i. R. d. nach § 6b Abs. 1 S. 1 EnWG aufzustellenden Jahresabschlusses begrün

det werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen haben keine Kürzung 

des abschließend in § 7 Abs. 2 GasNEV definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings 

kann ein höheres Abzugskapitals ein höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom 

Netzbetreiber darzulegen (vgl. BGH, Beschluss vom 3. März 2009, Az.: EnVR 79/07 = ZNER 

2009, 252 ff.)). 

Bilanzrechtliche Ausgleichsbuchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten 

sind für die vorliegende Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschluss vom 

07.04.2009, Az. EnVR 6/08, juris: Rd.-Nr. 45). Darüber hinaus sind nach§ 4 Abs. 1 GasNEV 

i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur 

insoweit anzusetzen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren 
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Netzbetreibers entsprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmeri

schen Entscheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 

Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber orientieren. 

Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbestandteile betriebsnot

wendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt hätten. 

3.1.3.1. Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. Finanzanlagen sind 

vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb des Netzes notwendig sind, 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV. Der Netzbetreiber hat nachvollziehbar darzulegen, weshalb 

die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanlagen für den Betrieb des Netzes notwendig sind 

(vgl. BGH, Beschluss vom 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlagevermö

gen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben kann. Das 

Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sachanlagevermögens 

anzulegen, auf welches die GasNEV eine adäquate Verzinsung vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als Fi

nanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 GasNEV unterwor

fen werden (vgl. hierzu auch BGH, Beschluss vom 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.

Nr. 28). Werden durch den Netzbetreiber keine die Kapitalkosten übersteigenden Zinserträge 

für die ausgewiesenen Finanzanlagen nachgewiesen, zeigt das vielmehr, dass diese im All

gemeinen für den Betrieb des Netzes nicht notwendig sind. 

3.1.3.2. Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst kurzfristig gebundene Vermögensgegenstände des Betriebs

vermögens. Anders als Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, ist 

Umlaufvermögen kein dauernd dem Betrieb dienender Vermögensgegenstand, sondern ein 

Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die ständige Rechtsprechung des 

BFH: Urteil v. 31.05.2001, Az.: IV R 73/00, juris: Rd.-Nr. 1O; Urteil v. 28.05.1998, 

Az. XR 80/94, juris: Rd.-Nr. 30). 

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Kartellsenats des BGH „ist eine Korrektur der Bi

lanzwerte des Umlaufvermögens nach dem Maßstab der Betriebsnotwendigkeit vorzuneh

men. Die Umstände, aus denen sich die Betriebsnotwendigkeit ergibt, hat der Netzbetreiber 

[„.] darzulegen und zu beweisen". (BGH, Beschluss vom 10.11.2015, EnVR 26/14, Rn. 20.) 
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Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass diese 

in der Regel möglichst effizient wirtschaften und die liquiden Mittel bzw. Forderungsbestände 

somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den Betreibern von Gasversor

gungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im Wettbewerb stehende Unternehmen, so 

dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht hinreichend sein kann, da die Vorhaltung liqui

der Mittel in diesen Fällen nicht zwingend im Hinblick auf den Netzbetrieb erfolgt. 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vorgehalte

nes Umlaufvermögen Kapitalkosten - ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel auch. Eine 

effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufvermögen in Gestalt von 

Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge erwirtschaftet und auch kurz

und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst geringe Erträge erbringen, die wegen 

der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer 

führen. 

" Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht. dem 

wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Damit würde, wie 

der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 ausführt, „das mit der Eigen

kapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 GasNEV festgelegte Ziel verfehlt, das eingesetzte Ei

genkapital auf höchstens 40 % zu begrenzen, weil sich eine höhere Eigenkapitalquote unter 

Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen würde. Die vom Netzbetreiber häufig beabsichtigte 

Finanzierung seiner Investitionen ausschließlich oder überwiegend durch Eigenkapital würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also ein Er

gebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des § 21 Abs. 2 EnWG entfernen 

würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche Investitionen bei einem im Wettbewerb 

stehenden Unternehmen nicht aus dem Umlaufvermögen finanziert werden. Finanzierungs

quelle sind vielmehr üblicherweise aus dem Umsatzprozess verdiente Abschreibungen sowie 

neue Kreditaufnahmen. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen bildet [ ... ] ein im 

Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" (vgl. BGH, Beschluss vom 

03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus verdien

ten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich auch kostengüns

tig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet 

werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizienten Ansparung kurz- und mittelfris

tig liquidierbarer, geldnaher Bestände bedarf es hierfür nicht. Das Vorhalten der verdienten 

Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu führen, dass der ursprüngliche Investiti

onsbetrag 50 Jahre und länger in voller Höhe zu verzinsen. wäre, während die tatsächliche 

effiziente Kapitalbindung nur rund halb so hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultie

renden Mehrkosten sind gemäß § 4 Abs. 1 GasNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehr-
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fachinanspruchnahme der Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Be

triebsführung. Gemäß diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den 

Werteverzehr des Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen 

Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelrückflüsse dage

gen anteilig oder sogar vollständig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop

pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in Einzelfäl

len nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet werden, dass der 

Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten muss. In solchen Fällen 

sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an die Eigen- bzw. 

Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres Drittgeschäft als die 

Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. 

Der Wechsel von Investitionszyklen, d. h. von Zeitabschnitten mit erhöhten Investitionen, die 

von Zeitabschnitten mit niedrigen Investitionen abgelöst werden, gebietet keinen erhöhten 

Bestand an Umlaufvermögen. Selbst wenn die meisten Anlagegüter lange Abschreibungs

zeiträume aufweisen, sind diese in der Regel zeitversetzt, so dass aus den verdienten Ab

schreibungen Mittel für neue Investitionen zur Verfügung stehen. Werden für einen längeren 

Zeitraum keine Investitionen getätigt, ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht effizient, 

liquide Mittel anzusparen. Das Umlaufvermögen hat keine Sparbuchfunktion. In solchen Fäl

len sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an die Eigen

bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres Drittgeschäft 

als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. Die Investitions

fähigkeit des Unternehmens wird wie bereits erläutert in der Regel durch den Finanzmittelzu

fluss aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Unter

nehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen nicht ge

währleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen lassen, mit denen 

kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenin

ten'siven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch eine langfristige 

und damit kostenintensive Kapitalansammlung für Re-Investitionen unter Effizienzgesichts

punkten nicht akzeptabel. Investitionen sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirt

schaftlich erforderlich sind. 

Sonstige Vermögensgegenstände 

MittelDer Netzbetreiber weist sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 

wert) aus. Dabei handelt es sich um Ansprüche auf Zahlung von Verzugspönalen aus ver

späteten Leistungen. Diese Ansprüche sind im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung nicht zu berücksichtigen. Es ist nicht ersichtlich, warum die Netzkun-
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den mit den Folgen eines Vertragsbruchs durch Dritte belastet werden sollten. Für die durch 

die verspätete Leistung geminderte Eigenkapitalverzinsung kann sich der Netzbetreiber beim 

säumigen Lieferanten schadlos halten. 

Uquidilätsnahe Forderungen und Kasse 

Der Netzbetreiber weist Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstitu

ten und Schecks (Position 3.4.) in Höhe vo (Mittelwert) aus. 

Die Betriebsnotwendigkeit der liquiden Mittel sowie der liquiditätsnahen Forderungen hat die 

Beschlusskammer unter Heranziehung der vom Netzbetreiber unter Tabellenblatt 

E_CF _Rechnung des Erhebungsbogens vorgelegten Liquiditätsrechnung, welche die Zah

lungsmittelein- und abgänge des Netzbetreibers im Basisjahr darstellt, überprüft. Hierbei hat 

die Beschlusskammer die für die Beurteilung der Betriebsnotwendigkeit relevanten Einzah

lungen den relevanten Auszahlungen gegenübergestellt. 

In die Berechnung einbezogen wurden die betriebsnotwendigen Auszahlungen für laufende 

Geschäfte sowie die Einzahlungen aus Umsatzerlösen und Erträgen. 

Nicht einbezogen wurden Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen. Die Auszah

lungen für Investitionszwecke wurden nicht berücksichtigt, da „die über den jährlichen Ersatz 

hinausgehenden Investitionen nicht durch kurzfristiges Kapital zu bedienen sind" (OLG Düs

seldorf, Beschluss vom 26.08.2015, Vl-3 Kar! 118/14, S. 24.). 

Ebenfalls berücksichtigt wurden die Einzahlungen im Rahmen des Finanzverkehrs, da diese 

betriebsnotwendig sind, um Liquiditätsengpässe zu beheben. Die Auszahlungen im Rahmen 

des Finanzverkehrs waren ebenfalls zu berücksichtigen, soweit diese betriebsnotwendig 

sind. Nach der Rechtsprechung des BGH kann ein erhöhtes Abzugskapital unter bestimmten 

Voraussetzungen . ein erhöhtes Umlaufvermögen rechtfertigen (BGH, Beschluss vom 

03.03.2009, Az.: EnVR 79/07 = ZNER 2009, 252 ff.). Den Auszahlungen des Netzbetreibers 

stehen jedoch keine Passivposten gegenüber, die als Abzugskapital oder verzinsliches 

Fremdkapital berücksichtigt wurden. 

Nicht berücksichtigt wurden hingegen Ein- und Auszahlungen aus Cash-Pooling. Soweit ein 

Netzbetreiber an einem Cash-Pooling-System partizipiert und in diesem Rahmen liquide Mit

tel abführt, ist dies kein Ausdruck eines Liquiditätsbedarfs, sondern Folge eines Liquiditäts

überschusses. Umgekehrt können Zahlungseingänge aus Cash-Pooling nicht herangezogen 

werden, um das Fehlen eines Liquiditätsbedarfs zu begründen, da sie gerade zur Deckung 

eines solchen Bedarfs dienen sollen. 

Auszahlungen von Dividenden waren ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Dividenden sind 

eine Ausschüttung des Gewinns, der somit dem Netzbetrieb nicht mehr als Eigenkaptal zur 
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Verfügung stehen kann. Somit kann hieraus auch kein betriebsnotwendiges Umlaufvermö

gen begründet werden. 

Nach Ermittlung der berücksichtigungsfähigen Ein- und Auszahlungen wurde für jeden Mo

nat, in dem die Einzahlungen die Auszahlungen überstiegen, eine entsprechende Einlagen

verzinsung hinzugerechnet Gemäß der Bundesbankstatistik (Zeitreihe BBK01.SUD1071
) 

haben im Basisjahr 2015 Geschäftsbanken ihren Firmenkunden für Geldeinlagen in den ein

zelnen Monaten des Jahres die in der Anlage 3.2. aufgeführten Zinssätze gewährt. 

Für den Betrieb des Netzes ist es nicht notwendig, für unterjährige Liquiditätsengpässe ganz

jährig Mittel vorzuhalten, die auch ganzjährig als Eigenkapital verzinst werden. Vielmehr ist 

es in solchen Fällen günstiger und effizienter, hierfür kurzfristige Kreditlinien in Anspruch zu 

nehmen. Gemäß der Bundesbankstatistik (Zeitreihe BBK01.SUD1232
) konnten im Basisjahr 

2015 Geschäftsbanken ihren Firmenkunden für Kontoüberziehungen im Rahmen genehmig

ter Kreditlinien in den einzelnen Monaten des Jahres die in der Anlage 3.2. aufgeführten 

Zinssätze berechnen. 

Hätte der Netzbetreiber im Sinne der Betriebsnot

wendigkeit die entstandenen Liquiditätsengpässe durch kurzfristige Kredite finanziert, wären 

Kreditkosten in Höhe vo~ngefallen, siehe Anlage 3.2.-VP1. Diese Kreditkosten 

ergeben sich aus der Anwendung des jeweiligen Monatszinssatzes auf den Liquiditätseng

pass des jeweiligen Monats. Kreditkosten in dieser Höhe wären somit effizient und betriebs

notwendig gewesen; darüber hinausgehende Finanzierungskosten sind jedoch nicht aner

kennungsfähig, da diese nicht betriebsnotwendig sind. Daher hat die Beschlusskammer die 

berechneten potenziell betriebsnotwendigen Kreditkosten auf die potenziell betriebsnotwen

dige Verzinsungsbasis durch Division mit dem Zinssatz gemäß § 7 Abs. 7 GasNEV (EKll

Zinssatz) in Höhe von 3,03 % hochgerechnet und hierdurch anerkennungsfähige ganzjährige 

Umlaufvermögensbestände ermittelt Diese Hochrechnung erfolgt zugunsten des Netzbetrei

bers unabhängig von seiner EK-Quote mit dem EKll-Zinssatz, sodass gewährleistet ist, dass 

1 Die Reihe ist abrufbar unter: 

http://www.. bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Geld_und_Kapitalmaer 

kte/geld_und_kapitalmaerkte _details_ value_node.html?tsld= BBK01.SUD107 &listld=www _s51 O_ne2 
2 Die Reihe ist abrufbar unter: 

http://www. bu ndesbank. de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen _Datenbanken/Geld_ und_ Kapitalmaer 

kte/geld_ und_ kapita lmaerkte _ detai ls_ value _ node.html?tsld= B BKO 1.SUD 123&1istld=www _s51 O_unt1 
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die ermittelten potenziellen Kreditzinsen in voller Höhe im Rahmen der Eigenkapitalverzin

sung bei der Ermittlung des Ausgangsniveaus berücksichtigt werden. Hiernach ist der Liqui

ditätsbedarf des Netzbetreibers so gering, dass er bereits durch die Einlagenverzinsung aus 

den Monaten mit Liquiditätsüberschuss abgedeckt ist, siehe Anlage 3.2.-VP1. 

3.1.4. Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 6 GasNEV (BNV /) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos

ten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des berücksichtigungsfähigen Umlauf

vermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen nach § 6 GasNEV (BNV /) aus 

Anlage 3-VP1 bzw. Anlage 4-VP1. 

3.1.5. Abzugskapital 

Als Abzugskapital wird nach § 7 Abs. 2 GasNEV der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jah

resendbestand der folgenden Positionen angesetzt: 

Rückstellungen 

erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 

unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschluss

nehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

sonstige Verbindlichkeiten, soweit die Mittel dem Betreiber von Gasversorgungsnet

zen zinslos zur Verfügung stehen. 

§ 7 Abs. 1 S. 2 2. Hs. GasNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des betriebsnot

wendigen Eigenkapitals sowohl das zinslos zur Verfügung stehende Kapital (Abzugskapital) 

als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen ist. Damit sind das betriebsnot

wendige Abzugskapital und das verzinsliche Fremdkapital in der vollen in der Bilanz ausge

wiesenen Höhe zu berücksichtigen (vgl. BGH, Beschluss vom 03.03.2009, Az. EnVR 79/07; 

OLG Stuttgart, Beschluss vom 07.04.2016, Az. 201 Kart 12/14). 

3.1.5.1. Rückstellungen 

Die Rückstellungen für Steuern sind in Höhe von-(Mittelwert) zu berücksichtigen. Im 

konkreten Fall war die Rückstellung aus folgendem Grund in der genannten Höhe zu be

rücksichtigen: 
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Ertragssteuern 

Die Beschlusskammer hat den Bestand der Rückstellungen aus Ertragssteuern im Rahmen 

der Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals berücksichtigt, da bei einer kalkulato

rischen Berechnung der Steuern - wie sie vorliegend im Rahmen der Ermittlung des Aus

gangsniveaus zur Bestimmung der Erlösobergrenzen für die Jahre 201 Bff. gern. GasNEV 

vorgenommen wird - Steuerstundungseffekte genauso auftreten wie bei der Berücksichti

gung von Steuern in der externen Rechnungslegung. Insofern ist es gerechtfertigt, diese 

Stundungseffekte dem Netzkunden zugutekommen zu lassen. Dies geschieht über die 

Rückstellungsbestände, die als Bestandteil des Abzugskapitals (Mittelwert) die Eigenkapital

verzinsungsbasis reduzieren und damit zu niedrigeren Netzkosten führen. 

3.1.5.2. Baukostenzuschüsse 

Baukostenzuschüsse, die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV hinzugekommen sind, wer

den im Jahresanfangsbestand in voller Höhe berücksichtigt. Dies entspricht der Behandlung 

von korrespondierenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf der Aktivseite (Vgl. BGH, 

Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 42/14.). 

3.1.6. Verzinsliches Fremdkapital 

§ 7 Abs. 1 S. 2 2. Hs. GasNEV bestimmt, dass im Rahmen der Ermittlung des betriebsnot

wendigen Eigenkapitals sowohl das zinslos zur Verfügung stehende Kapital (Abzugskapital) 

als auch das verzinsliche Fremdkapital in Abzug zu bringen ist. Damit ist das betriebsnot

wendige verzinsliche Fremdkapital grundsätzlich in der vollen in der Bilanz ausgewiesenen 

Höhe zu berücksichtigen. 

3.1.7. Betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß§ 6 GasNEV (BNEK 1) 

Aus dem betriebsnotwendigen Vermögen abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit 

Rücklageanteil, des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das be

triebsnotwendige Eigenkapital nach § 6 GasNEV (BNEK /) aus Anlage 3-VP1 bzw. Anlage 

4-VP1. 

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich aus 

Anlage 3-VP1. 

3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 GasNEV (BNV II) und betriebsnot

wendiges Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, wie es in 

§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV vorgegeben ist. Im Überblick: 
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Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu historischen AK/HK * Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AKIHK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen II CBNV III 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiqes Eigenkapital II CBNEK II) 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 GasNEV (BNV II) sind somit 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt- und 

Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des Sachanlagevermögens mit den

jenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestimmung der kalkula

torischen Abschreibungen gemäß § 6 GasNEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei 

der Berechnung des betriebsnotwendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachan

lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berücksichti

gung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie geleistete 

Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gemäß § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos

ten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV wird auch im Rahmen der 

Berechnung ·des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote der Altanlagen 

auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu Tagesneuwerten maximal mit 

einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da 

die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 
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Abs. 2 S. 5 GasNEV), müssen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

der betriebsnotwendigen Altanlagen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

entsprechend mit mindestens 60 % gewichtet werden. 

Übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 3-VP1 ergibt, einen Anteil 

von 40 % so ist diese gemäß§ 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige Vermö

gen gemäß § 7 GasNEV (BNV II) aus Anlage 3-VP1. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 3-VP1. 

3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % überstei

genden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 

übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu verzinsen. Soweit das 

nach § 7 Abs. 1 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) mehr als 

40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen Vermögens (BNV II) be

trägt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. 

Zu bestimmen ist zunächst der Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapital

quote nicht überschreitet (BNEK II::; 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelas

sene Eigenkapitalquote übersteigt (BNEK II> 40 %). 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapitalquote 

nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II ::; 40%) wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II::; 40% = BNV II* 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne von § 7 

Abs. 1 S. 3 GasNEV (BNEK II> 40%) errechnet sich dann nach folgender Formel: 

BNEK II> 40% = BNEK II - BNEK II::; 40% = BNEK II - (BNV II* 0,4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital 

(BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen 

Vermögens (BNV //) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des BNEK II zu erfolgen. 

Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender Anteil des Eigenkapitals ist in 

diesem Fall nicht gegeben. 

3.4. 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Eigenkapi

tal 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige Eigen

kapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die Auftei-
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lung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 GasNEV vorgegeben ist. 

Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstel

lungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem Quotienten aus den kalkulatorischen Rest

werten der Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten und den kalkulatorischen 

Restwerten des gesamten Sachanlagevermögens und somit der Summe aus den kalkulato

rischen Restwerten (RW) der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 

I [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (max. 40 %) 

zu 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

historischen AK/HK • Fremdkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (min. 60 %) 

zu 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AK/HK] 

= Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus der Diffe

renz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neuanlagen (Anteil 

SAVneu). 

Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-VP1. 

Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-VP1. 

3.5. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 05.10.2016, unter 

dem Aktenzeichen BK4-16/161, für die Dauer der dritten Regulierungsperiode den Eigenka

pitalzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

übersteigt, für Neuanlagen auf 6,91 % und für Altanlagen auf 5, 12 % nach Gewerbesteuer 

und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht über

steigt, errechnet sich demnach wie folgt: 

BNEK II s40% * Anteil SAVneu * 6,91 % + BNEK II s40% * Anteil SAValt * 5, 12 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanzwerte mit 

dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird gemäß 

§ 32 Abs. 8 GasNEV ab dem 01.01.2013 nach§ 7 Abs. 7 GasNEV verzinst(§ 7 Abs. 1 S. 5 
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GasNEV). Der Zinssatz bestimmt sich gemäß § 7 Abs. 7 S. 1 GasNEV als Mittelwert des auf 

die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen. Im Einzelnen ergeben sich die

se Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

Anleihen der öffentlichen Hand", aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere in

ländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der „Umlaufs

rendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe".3 

Diese Reihen können der Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank entnommen 

werden. 

Seite 27 von 30 

3 



Anlage l-VP1 

Die anzuwendenden Zinsreihen sind die Folgenden: 

Es leitet sich für die genannten Papiere im Zeitraum 2006 bis 2015 eine durchschnittliche 

Rendite von 3,03 % ab. 

3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Bis zu der zu Grunde zu legenden Eigenkapitalquote von 40 % ergibt sich die Verzinsung auf 

das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß§ 7 GasNEV (BNEK II) aus Anlage 4-VP1. Für 

das die Quote von 40 % übersteigende betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß§ 7 GasNEV 

(BNEK II) ergibt sich die Verzinsung aus Anlage 4-VP1. 
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4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 GasNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem Netzbereich 

sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz ge

bracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird daher ein kalkulatorischer Ge

werbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten kalkulatorischen Eigenkapitalverzin

sung berücksichtigt. Bei dem von der Bundesnetzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz 

handelt es sich um einen Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR

Drs. 247/05 S.30.). Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt 

nicht. § 8 S. 2 GasNEV ist entfallen. 

Die nach § 8 GasNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den kalkulatori

schen Maßstäben der GasNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen Gewinn- und Ver

lustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwischen den kalkulatorischen 

Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen (sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist 

somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. 

Dies ist von der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH vom 

14.08.2008, KVR 34/07 SW Speyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berücksichtigung 

von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet (BGH, 

KVR 81/07, S. 10). Eine zusätzliche Bereinigung der Eigenkapitalverzinsung um die Gewer

besteuer ("Im-Hundert- Rechnung") kommt nicht in Betracht (BGH, EnVR 26/14 SW Freu

denstadt, Rn. 46.). 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

. [BNEK lls40% * Anteil SAVa!t * 5, 12 % + BNEK II s40% * Anteil SAVneu * 6,91 % 

* + BNEK II> 40% * 3,03 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 4-VP1 

ausgewiesen. 

5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge gemäß§ 9 Abs. 1 GasNEV 

Gemäß § 9 GasNEV sind sonstige Erlöse und Erträge, soweit sie sachlich dem Netzbetrieb 

zuzurechnen und insbesondere den Positionen aktivierte Eigenleistungen, Zins- und Beteili

gungserträge, Netzanschlusskosten, Baukostenzuschüsse oder sonstige Erträge und Erlöse 

der netzbezogenen Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen sind, von den Netzkosten 

in Abzug zu bringen. Die von gasverbrauchenden Anschlussnehmern entrichteten Baukos

tenzuschüsse sind über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen und jährlich netzkos

tenmindernd anzusetzen. Baukostenzuschüsse, die im Zusammenhang mit der Errichtung 
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eines Anschlusses für die Einspeisung von Gas entrichtet wurden, sind anschlussindividuell 

über die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 

Der Netzbetreiber hat Buchgewinne aus Anlagenveräußerungen in Höhe von 13.400 € ge

kürzt. Diese Kürzung war nicht anerkennungsfähig. Da die betrachteten Anlagengüter in 

Form von kalkulatorischen Abschreibungen wiederverdient wurden, sind Veräußerungserlö

sen, die den kalkulatorischen Wertansatz übersteigen, als kostenmindernde Position zu be

rücksichtigen. Daher sieht die Beschlusskammer eine Hinzurechnung in Höhe 1/5 als Sach

gerecht an. 
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Ermittlung der Netzkosten Anlage 1·VP1 


Kostenart Netzkosten gern. Netzbetreiber Netzkosten !lern. GasNEV Differenz 

",~~~cAc""'"""'"~,c,-,c," 1,-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,"hc,"•",c,"1 1 
1.1 Materialaufwand 
1.1.1 Aufwendu en für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe 
1.1.1.1 Aufwendun en für die Beschaffun von Verlustener ie 
1.1.1.2 Aufwendun enfürdießeschaffun vonTreibener ie 
1.1.1.3 Aufwendun en für die Beschaffun von Ei enverbrauch 
1.1.1.4 Aufwendun en für die Beschaffun von Ents annun sener ie 
1.1.1.5 Sonsli es 
1.1.2 Aufwenci.J en für bez ene lelstu en 
1.1.2.1 Aufwendun en an vor ela erte Netzbetreiber 
1.1.2.2 Aufwendun en für überlassene Netzinfr s\ruktur 
1.1.2.3 Aufwendun en für durch Drille erbrachte Be!riebsführun 
1.1.2.4 Aufwendun en für durch Drille erbrachte Wartun s- und lnstandhaltun sleistun en 
1.1.2.5 Aufwendu en für die Beschaffun von Aus leichsene ia für den Baslsbllanzaus leich 
1.1.2.6 Aufwendun an für Dlfferenzman an 
1.1.2.7 Sonsti es 
1.2 Personalaufwand 
1.2.1 löhne und Gehälter 
1.2.2 Sozla\e Ab aban und Aufwandun en für Altersversor un und für Unterslützun 
1.2.2.1 für Altersv rsor un 
1.2.2.2 für soziale Ab aben und sonsli e Aufwendun an 
1.3 Zinsen und ähnliche Aufwendun en 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 

e anüber verbundenen Unternehmen 
e enüber Unternehmen mit denen ein Beteili un sve1hältnis besteht 
e enüber Kreditinstituten 

1.3.4 
1.4 

Sonsti es 
sonstl e betriebliche Steuern 

1.4.1 KFZ-Steuer 
1.4.2 Grundsteuer 
1.4.3 Sons1i es 
1.5 sonsti e betriebliche Aufwendun en 
1.5.1 für sonsU e Flexibilitätsdienstleistun en 
1.5.2 für die Durchführun derVerstei erun nach 13Abs. t GasNZV 
1.5.3 aus vertra liehen Vereinbarun en mit Dritten em. KO 
1.5.4 Wartun und lnstandselzu 
1.5.5 Konzessionsab aben 
1.5.6 Mieten sonsti e Pachtzinsen sonsll a Leasin raten Gebühren und Bei\rä e 
1.5.7 Versicheru en 
1.5.8 Bürobedarf Drucksachen und Zeitschriften 
1.5.9 Postkosten Frachtkosten und ähnliche Kosten 
1.5.10 Rechts· und Beratun skos\en 
1.5.11 S onsorin Werbun S enden 
1.5.12 Reisekosten und Auslösun an 
1.5.13 Bewirtun nd Geschenke 
1.5.14 Einzelwertberichti un en 
1.5.15 Pauschalwertberich\i un en 
1.5.16 Abschreibun an auf Forderun en 
1.5.17 Ent alte für vermiedene Netzkosten nac 20a GasNEV 
1.5.18 SonsU es 

Kalkulatorische Abschreibun en 
2.1 Absch1e1bun en Sachanla evenn en 
2.2 Abschreibun en immaterielles Anla evermö en 
2.3 Abschreibun en auf Finanzanla en und auf Wert a iere des Umlaufvermö ans 

Kalkulatorische E!genka italverz!nsung 
4 Kalkulatorische Gewerbesteuer 

'·' Netzkosten vor Abzug der kostenmJndernden Erlöse und Erträge 
5 Kostenmlndemde Erlöse 
5.1 Erlöse aus Konzessionsab aben 
5.2 Erlöse aus der Bereitstellun sonsli er Hilfsdienste 
5.2.1 Erlöse aus der Herstellun bestimmter Gasbaschaffenh iten 
5.2.2 Erlöse aus omlnierun sersatzverfahren 
5.2.3 Erlöse aus erweitertem Bilanzaus lelch 
5.2.4 Erlöse aus sonsti en FlexibilitälsdiensUeistun en 
5.2.5 Erlöse aus anderen erforderlichen sonsti an Hilfsdiensten 
5.3 Nicht zulilck estellte Erlöse aus Verstei erun en emäß 13 Abs. 4 GasNZV 
5.4 Erlöse aus Verkauf von Ent annun sstrom 
5.5 Erlöse aus Differenzmen an 
5.6 Andere sonsti e Erlöse 
5.7 Andere Umsatzerlöse nicht Netzen! alte 

Bestandsveränderun en 
andere aktivierte Eigenleistungen 

8 sonsti e betriebliche Erträ e 
8.1 Erträ e au der Auflösun von Netzanschlussbelträ en 
8.2 Erträ e aus der Auflösun von Baukostenzuschüssen 
8.3 Erlrä e au Auflösun an von Rückstetlun en emäß 13 Abs. 4 Ga NZV 
8.4 Andere sonsU e Erträ e 
9 Erlrä e aus Beteiligungen 

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Flnanzanlageverrn. 
11 Sonstl e Zinsen und ähnliche Erträ e 
11.1 Erträ e aus Finanzanla en 
11.1.1 Erträ e aus verzinsllchen Finanzanla en 
11.1.2 Erträ aauscash-Poolin 
11.2 Erträ eausForderun en sonsti enVerm. st. WGrl a ierenundli uidenMitteln 

11.3 Andere sonsti e Zinsen und ähnliche Erträ e 
l.b Kostenmindernde Erlöse und Erträge 

II. Netzkosten 
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Kalkulatorische Abschreibungen Anlage 2.1-VP1 
Kalkulatorische Abschreibungen 

Anlagengruppe für Altanlagen für Neuanlagen Insgesamt 

1. 
2. ·ortwesen 
3. 
4. 
5. 
6. 1e/Geräte); Vermittlunqseinrichtunqen 
7. 
8. 
9. 1 Hardware 
9.2 Software 
10.1 Leichtfahrzeuqe 
10.2 Schwerfahrzeuqe 
II. 

III. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. en 
7. 
8. 
IV. 
1.1 Rohrleitunqen/HAL Stahl PE ummantelt <= 16 bar 
1. 1 RohrJeitunaen/HAL Stahl PE ummantelt > 16 bar 
1.2 Rohrleitunqen/HAL Stahl kathodisch qeschützt <= 16 bar 
1.2 Rohrleitunqen/HAL Stahl kathodisch qeschützt > 16 bar 
1.3 
1.3 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. en/HAL 
V. 
1. 
2. 
3. Messeinrichtunqen 
4 Reqeleinrichtunaen 
5. Slcherheitseinrichtunqen (Mess-, Reqel- und Zähleranlagen 
6. Leit- und Enernietechnik (Mess-, Reqel- und Zähleranlagen 
7. Verdichter in Gasmischanlaqen 
8. Nebenanlaaen (Mess-. Reqel- und ZähleranlaQen 
9. Gebäude (Mess-. Reoe!- und Zähleranlaqen 
VI. Fernwirkanlaqen 

Summe 

gewichtet mit den Quoten 
nach &61 S. 3 GasNEV 
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Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens 

Anlagengruppe 

1. Allqemeine Anlaqen 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Geschäftsausstattuno (ohne EDV. Werkzeuqe/Geräte); Vermittlunoseinrichtunoen 
7. 
8. Laoereinrichtun 
9.1 Hardware 
9.2 Software 
10.1 Leichtfahrzeuqe 
10.2 

III. Erdaasverdichteranlaaen 
1. 
2 
3. 
4. GasmessanlaQen 
5. Sicherheitseinrlchtunoen fErdoasverdichteranlaoen 
6. Leit- und Enerqietechnik (Erdoasverdichteranlaqen 
7. Nebenan\aqen (Erdoasverdichteranlaoen 
8. Verkehrswe 
IV. Rohr1eituncien/Hausanschlussleitunaen 
1.1 Rohrleitunqen/HAL Stahl PE ummantelt <= 16 bar 
1.1 Rohrleitunqen/HAL Stahl PE ummantelt > 16 bar 
1.2 Rohrleitunqen/HAL Stahl kathodisch oeschützt <= 16 bar 
1.2 Rohrleitunqen/HAL Stahl kathodisch Qeschertzt > 16 bar 
1.3 Rohrleitunqen/HAL Stahl bituminiert<= 16 bar 
1.3 RohrleitunQenlHAL Stahl bituminiert> 16 bar 
2. Rohrleitunqen/HAL Grauquss {> DN 150 
3. Rohrleitunqen/HAL Duktiler Guss 
4. RohrleitunqenlHAL Polyethvlen (PE-HD 
5. Rohrleitunoen/HAL Polyvinylchlorid (PVC 
6. Armaturen/Armaturenstationen 
7. Molchschleusen 
8. Sicherheitseinrichtunqen (Rohrleitunqen/HAL 
V. Mess-. Reqel- und Zähleranlaqen 
1. Gaszähler der Verteilun 
2 Hausdruckreoler!Zählerreqler 
3. Messeinrichtunoen 

Kalkulatorische Restwerte (Anfangsbestand) 
für Altanlacien 
auf Al 

für Neuanlagen 
Kalkulatorische Restwerte (Endbestand) 
für Altanlagen 
1uf AKIHK-Basis 

Anlage 2.2-VP1 

4 Reoeleinrichtunoen 
5. 
6. '"7. 
8. '" 9. Gebäude (Mess--. Re 

Femwirkanlaaen 

Summe 
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F'luxys TENF' GmbH Betriebsnummer 12003$14 

Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals gern. §§ 6-7 GasNEV Anlage 3-VP1 
Position Wertansatz bertlcksichtigte Ansätze 

:zur Ermittlung des Eigenkapitals und zur Ermittlung der Eigenkapitalquote Anfangsbestand Endbestand Mittelwert der Eigenkapitalquote gem. § 6 GasNEV (EKQ1) 

EKQ Eig_enkapital(luote 
kalkulatorisches Anlaqvermöaen 

1.1 
1.1.1 evermöoens 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 
1.2 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.3 Neuanlaqen zu AKJHK 
1.3.1 Immaterielle Vermöqensgeoenstände 
1.3.2 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
1.3.3 Sachanlagevermöaen zu AKIHK 
1.3.4 Grundstücke zu AK/HK 
2 Finanzanlagen 
2.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
2.2 Ausleihunaen an verbundene Unternehmen 
2.3 Beteillgungen 
2.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiliaungsverhältnis besteht 
2.5 Wertpapiere des Anlagevermöoens 
2.6 sonstioe Ausleihunoen 
3 Bilanzwerte des Umlaufvermöaens 
3.1 Vorräte 
3.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
3.1.2 unfertige Erzeuqnisse, unfertiqe Leistunoen 
3.1.3 fertioe Erzeuonisse und Waren 
3.1.4 
3.2 Forderunc;en und sonstiqe Vermögensqeqenstände 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.2.4 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash-Pooling) 
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
Sonstigen Vermöqensgegenständen 

3.3 
3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 

Wertpapiere 
Anteile an verbundenen Unternehmen 
eigene Anteile 
sonstige Wertpapiere 

3.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Scheel 

Betriebsnotwendiges Vermögen 1+2+3 

4 Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschl 
5 Steueranteil der Sonderposten mit RUcklaqeanteil 
6 Rückstellunqen 
6.1 RückstellunQen für Pensionen und ähnliche Verpflichtunqen 
6.2 Steuerrücl<.stellunqen 
6.3 sonstiqe Rückstellunqen 
7 Verbindlichkeiten 
7.a davon unvel"Linsliche Verbindlichkeiten 

' Rechnuncisabqrenzunqsposten 

9 Kapitalat;_;>:gleichsposten 
II. Abzuqskapital 4'"5+6+7.a+8„9 
11!. 7 - 7.a 

IV. enkaoital !. - II.  III. 

gern, §_7 GasNEV (EKQ2) 

Se~e 4 von 15 



1.1 

Fluxys TENP GmbH 

Vermögenspositionen, Abzugskapital und verzinsliches Fremdkapital 
Position 

kalkulatorisches Anlag_vermögen 
Altanlai::;en zu AK!HK 

1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
1.1.2 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
1.1.3 Sachanlagevermögen zu AK/HK 
1.1.4 Grundstücke zu AK/HK 
1.2 Altanlaaen zu TNW 
1.2.1 lminaterie!!e Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
1.2.2 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
1.2.3 Sachanlagevermögen zu TNW 
1.2.4 Grundstocke zu AKIHK 
1.3 Neuanlaaen zu AK/HK 
1.3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 
1.3.2 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
1.3.3 Sachanlagevermögen zu AKIHK 
1.3.4 Grundstücke zu AKIHK 

2 Finanzanlaoen 
2.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
2.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
2.3 Beteiligungen 
2.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht 
2.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 
2.6 sonstiqe Aus!eihunQen 
3 Bilanzwerte des Umlaufvermöaens 
3.1 Vorräte 
3.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
3.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 
3.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren 
3.1.4 eleistete Anzahlunoen 
3.2 Forderungen un<:l__sonstige Ve:rmögensge:genstände 
3.2.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
3.2.2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. Cash.Pooling) 
3.2.3 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 
3.2.4 Sonstioen Vermöoensqeoenständen 
3.3 Wertpapiere 
3.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
3.3.2 eigene Anteile 
3.3.3 sonstlae Wertpapiere 
3.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 

4 
Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschlussnehmer 
zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

5 Steueranteil der SonderpoS:t~n mit Rü~l<,@geanteil 
6 Rückstellungen 
6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 
6.2 Steuerrückste!!ungen 
6.3 sonstiae Rückstellunoen 
7 Verbindlichkeiten 

7.• 
8 
9 

II. 4 + 5 + 6 + 7.a +8 + 9 

!II. Verzinsliches Fremdkaoital 7 - 7.a 

Betriebsnummer 12003614 

Anlage 3.1-VP· 
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Fluxys TE.NP Gml>H Betriebsnummer 12003614 


Ermittlung des betreibsnotwendigen Kassenbestandes (Cash-Flow-Rechnung) 
Position 
"Auszahluil_g_en fürTäi.ifende GeSChäfte 

1.1 Materialaufwand 
T.1.1 ROh·. Hilfs- unQ_ßetriebsstoffe 
1.1.2 Bezoaene Leistungen 
1.1.2.1 für die Überlassuno von Netzinfl:astruktur 
1.1.2.2 für die Erbrinounci von Dienstleistungen 

1.1.2.2.a davo.n gegenüber Unternehmen. für die ein Dlenstleistungs-EHB 
bere1toestellt wurde 

f1.2.3 Sonstioes 
1.2 Löhne und Gehälter 
1.3 
1.3.a 
1.4 
1.5 
1.5.a 

1.• 

1.b 

2 
2.1 
2.2 

Zinsen und ähnliche Aufwendum:;en 
davon geqenüb_er verbundei:ieri_ Unternehmen 

davon oegenü~_r verbund_enen Unternehmen 
davon Auszahl. in Zusammenhang mit der Ersteli.mg aktivierter 
Eioenleistunoen 
davon Auszahl. fürlnvest.-Maßr1ilhmen, deren Befristung nach dem 
31.12.2017 endet 
Auszahlungen ftlr Investitionszwecke 
Siichinvestiticmen. Ankaufe. Vorrauszahlunqen. Restzahlunoen 
Finanzinvestitionen 
Ai:lszahlungen im Rahmen des Finanzverkehrs 

3.1 Kredittilgung 
3.2 Auszahlunqen qeqenüber verbundenen Unternehmen 
3.3 AkZeoteinlösun' 
3.4 Eioenkaoitalminderunoen 
3.5 Gewinnausschüttunaen/Dividendenzahlunoen 
4 Sonstige Au~_~hfungen 
l.a AUszahlungen _g_em. Netzbetreiber 
Lb Hinzurechnunqen 
Lc Kürzunoen 
1. Auszahlungen Qem. GasNEV 

5 EinzahlÜngerl :tUS"i.lmsa~!!_öseTi und E::~ägen 
5.1 Umsatzerlöse aus Netzentgel_ten 
5.2 Sonstlae Umsatzerlöse 
5.3 Beteilioun>1serträoe 
5.4 Zinserträoe 
5.5 Sonstii:ie Erträge 
6 Einzahlun~_en aus Desinvestitionen 
6.1 Anlaaenverkäute 
6.2 ÄÜflösunq von Finanzinvestitionen 
7 Einzahlungen im Rahmen des Finanzverkehrs 
7.1 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten 
7.2 Einzahlungen von verbundenen Unternehmen !z.B. Cash-Poolin 
7.3 Eioenkaoitalerhöhun 
e Sonstige Eirl~hlungen 
11.a Einzahlungen _gem. Netzbetreiber 
11.b Hinzurechnunqen 
11.c Kürzunoen 
II. Einzahlungen Qem. GasNEV 

llLa Cash.Flow 
111.b kumulierter Cash-Flow 
III. Zusätzlicher Ll(iuiditätsbedart 
lV.a Zinssatz für kurzfristioe Kreditaufnahme 
IV. Zinsaufwand für zusätzlichen Li<1Uiditätsbedarf 
V. Liquiditätsüberschuss 
Vl.a Zinssatz für kurzfristiqe Einlagen 
VI. ZlriSertrai:i fürkUrzfristige Einlaqen 

VU. Anzuerkennender Kassenbestand 
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Fluxys TENP GmbH Betriebsnummer 12003614 

Berechnun der kalkulatorischen EK-Verzinsun 7 GasNEV 
IV. Betriebsnotwendi es EI enka ita1 

v. Betriebsnotwendiges Eigenkapital bei einer Quote von 40 % 1.. 0,4 

Anteil der Allanlagen am kalkulatorischen Anlagevermögen 
Anteil der Neuan!a en am kalkulatorischen An!a everm en 

6520% 
3480% 

IV.a Betriebsnotwendiges Ei enka flal bis zu einer Quote von 40 % - davon entfallend auf A\tanla en Min IV.;V. X 65 2% 
IV.b Betriebsnotwendi es Eigenka i!al bis zu einer Quote von 40 %- davon entfallend auf Neuanlagen Min IV.;V. - IV.a 
IV.c Belriebsnotwendi es Eigenka ita! über einer Quote von 40 % IV. - IV.a - IV.b 

Vl.a 5,12% 
Vl.b 6,91o/o 
Vl.c 3,03%1 

VI. 

Berechnun der kalkulatorischen Gewerbesteuer em. 8 GasNEV 
Vll.a Hebesatz 4,316 
Vll.b Steuermesszah\ 3,50% 

VII. Kalkulatorische Gewerbesteuer VI.• Vl!.a * Vll.b 
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Flui<ys TENP GmbH Betriebsnummer 12003614 

Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte und 
kalkulatorischen Abschreibungen 

Anoaben zur Anlaqe/Anlaoenqrupce 

Netzld Anlagengruppe 

Betriebsc:iebäude 
Betriebs!'lebäude 
Betriebs!'lebäude 
Betriebsc:iebäude 
Betriebsc:iebäude 
Betriebsoebäude 
Betriebsoebäude 
Betriebsoebäude 
Betriebsoebäude 
Betriebsqebäude 
Betrlebsoebäude 
Betriebsoebäude 
Betriebsoebäude 
Betriebsaebäude 
Betriebsoebäude 
Betriebsaebäude 
Betriebsaebäude 
Betriebsaebäude 
Geschäftsausstattung {Clbne EDV, Werkzeuoe/Geräte); Ven 
Geschäftsausstattunq (ohne EDV. Werkzeuoe/Gerätel: Verrr 
Geschäftsausstattung (ohne EDV. Werkzeuqe/Gerätel: Verrr 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuqe/Geräte): Ve1 
Geschäftsausstattung (qJ:ine EDV, Werkz~uqe/Geräte); Verrr 
Geschä_ftsausstattunq (ohne EDV. Werkzeuoe/Geräte): Verrr 
GeschMtsausstattunq (ohne EDV. Werkzeuae/Geräte): Verrr 
Werkzeuoe/Geräte 
Erdqasverdichtun 
Erdoasverdichtun, 
Erdoasverdichtun, 
Erdaasverdichtun· 
Erdaasverdichtun1 
Erdaasverdlchtun, 
Erdoasverdichtun, 
Erdoasverdichtun 
Erdaasverdichtun1 
Erdaasverdichtun 
Erdgasverdichtun 
Erdoasverdichtun1 
Gasreiniounasanlaoen 
Gasreiniounosanlaaen 
Gasreiniounqsan!aoen 
Picino und Armaturen 
Sicherheitseinrichtungen (Erdqasverdichteranlaaen 
Sicherheitseinrichtungen (Erdqasverdichteranlaaen 
Sicherheitseinrichtunqen (Erdqasverdichteranlaaen 
Sicherheitseinrichtungen (Erdqasverdichteranlaqen 
Sicherheftseinrichtunoen (Erdqasverdichteranlaaen 
Leit- und Enerqietechnik (Erdqasverdichteranlaaen 
Leit~ und Enerqietechnik (Erdaasverdichteranlaaen 
Leit- und "Eneroietechnik (ErdQasverdichteranlaoen 
Leit- und Eneroletechnik (Erdqasverdichteranlaaen 
Leit- und Eneraietechnik (Erdoasverdichteranlaoen 
Leit- und Eneraietechnik (Erdaasverdichteranlaqen 
Lei!- und Energietechnik (Erdaasverdichteranlaoen 
Nebenanlaaen (Erdgasverdichteranlaaen 
Nebenanlaaen (Erdgasverdichteranlaoen 

!'.) 

Anlage 5-VP1 !Neuanlagen 
Altanlagen 

Gesamt 
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Fluxys TENP GmbH Betriebsnummer 12003514 

Ermittlung der ~alkulatorischen Restwerte und 
kalkulatorischen Abschreibungen 

Anaaben zur Anlaae!Anlaaenqrupoe 

Netzld Anlagengruppe 

BetriebsQebäude 
BetriebsQebäude 2014 
Betriebsaebäude 2012 
Betriebsoebäude 2011 
Betriebsoebäude 2010 
Betriebsaebäude 2009 
Betriebsaebäude 2003 
Betriebsoebäude 2001 
Betriebsoebäude 1990 
Betriebsaebäude 1987 
Betriebsoebäude 1986 
Betriebsoebäude 1985 
Betriebsoebäude 1984 
Betriebsoebäude 1983 
Betriebsoebäude 1979 
Betriebsaebäude 1975 
Betriebsoebäude 1974 
Betriebsoebäude 1973 
Geschäftsausstattuno (ohne EDV, Werkzeuoe/Geräte): Verrr 2015 
Geschäftsausstattuno (ohne EDV. Werkzeuae/Geräte'· 
GeschMtsausstattunq (ohne EDV. Werkzeuae/Geräte'· 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkz_E;iuqe/Geräte 
Geschäftsausstattung (ohne EDV. Werkz_euae/Geräte'· 
Geschäftsausstattung_{Qhne EDV, WE:I~~uae/Geräte 
GeschäflsausstattunQ (ohne EDV, Werkzeuqe/Geräte 
Werkzeuoe/Geräte 
Erdqasverdichtun 
Erdqasverdichtun 
Erdqasverdichtun, 
Erdqasverdichtun 
Erdqasverdichtun, 
Erdoasverdichtun 
Erdoasverdichtun, 
Erdoasverdichtun, 
Erdaasverdichtun 
Erdoasverdichtun, 
Erdoasverdichtun 
Erdqasverdichtun 
Gasreiniounosanlaoen 
Gasreiniounasanlaoen 
Gasreiniaunasanlaoen 
Pioino und Armaturen 
Sicherheitseinrichtungen (Erdaasverdichteranlaaen 
Sicherheitseinrichtunqen (Erdqasverdichteranlaaen 
Sicherheitseinrichtunqen (Erdaasverdichteranlaaen 
Sicherheitseinrichtunqen (Erdoasverdichteranlaaen 
Sicherheitseinrichtunqen (Erdoasverdichteranlaoen 
Leit- und Eneraietechnik CErdaasverdichteranlaaen 
Left- und Eneraietechnik /Erdaasverdichteranlaaen 
Lei!- und Eneraietechnik (Erdoasverdichteranlaaen 
Leit- und Eneroietechnik (Erdoasverdichteranlaaen 
Leit- und Eneroietechnik fErdaasverdichteranlaoen 
Leit- und Enerqietechnik (Erdqasverdichteranlaoen 
Leit- und Eneroietechnik (Erdaasverdichteranlaaen 
Nebenanlaaen (Erdqasverdichteranlaaen 
Nebenanlaoen (Erdqasverdichteranlaoen 
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Fluxys TENP GmbH Betriebsnummer 12003614 

Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte und 
kalkulatorischen Abschreibungen 

'Arn:iaben zur Anlaqe/Anlaoenoruooe 

Netzld Anlagengruppe 

BetriebSQebäude 
Betriebsqebäude 
Betriebsr.iebäude 
Betriebsoebäude 

Betriebsoebäude 
Betriebsaebäude 
Betriebsqebäude 
Betriebsoebäude 
Geschäftsausstattung (ohne EDV Werkzeuge/Geräte): Verrr 
Geschäftsausstattunq {ohne EDV. WerkzeuqefGeräte); Verrr 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, WerkzeuqefGeräte); Ve1 
Geschäftsausstattung (ohne EDV Werkzeuge/Geräte)· Verrr 
Geschäftsausstattunq {ohne EDV. Werkzeuoe/Geräte); Verrr 
Geschäftsausstattunq {ohne EDV. Werkzeuoe/Geräte); Verrr 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuqe/Geräte); Verrr 
Werkzeuqe/Geräte 
Erdoasverdichtun, 
Erdqasverdichtun 
Erdqasverdichtuni 
Erdqasverdichtun, 
Erdqasverdichtun 
Erdqasverdichtun 
Erdqasverdichtun 
Erdqasverdichtun 
Erdoasverdichtun 
Erdoasverdlchtun• 
Erdqasverdichtun, 
Erdr.iasverdichtun, 
Gasreiniqunqsanlaqen 
Gasreiniqunqsanlaoen 
Gasreiniounosanlaoen 
Pioino und Armaturen 
Sicherheitseinrichtungen (Erdoasverdichteranlaoen 
Sicherheitseinrichtunr.ien IErdqasverdichteranlaoen 
Sicherheitseinrichtunqen (Erdoasverdichteranlaqen 
Sicherheitseinrichtunoen (Erdoasverdlchteranlaoen 
Sicherheitseinrichtungen (Erdoasverdichteranlaoen 
Lei!· und Enerqietechnik (Erdqasverdichteranlaoen 
Leit- und Enerqietechnik (Erdqasverdichteranlaoen 
Leit- und Enerr.iietechnik (Erdr.iasverdichteranlaoen 
Leit- und Enerqietechnik (Erdqasverdichteranlaoen 
Leit- und Eneroietechnik (Erdqasverdichteranlaoen 
Leit- und Eneroietechnik (Erdoasverdichteranlar.ien 
Leit- und Eneroietechnik (Erdoasverdichteranlaoen 
Nebenanlaoen (Erdoasverdichteranlaqen 
Nebenanlaqen (Erdgasverdichteranlaoen 

"' 2015 
2014 
2012 
2011 
2010 
2009 
2003 
2001 
1990 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1979 
1975 
1974 
1973 
2015 
2013 
2011 
2008 
2007 
2006 
2005 
2014 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2005 
2003 
2002 
2001 
2002 
2001 
1999 
2001 
2015 
2011 
2005 
2003 
2001 
2015 
2014 
2013 
2012 
2005 
2003 
2001 
2014 
2001 

Neuanlagen 

Altanlagen 

Gesamt 

Faktor zur 
Bestimmung 

derTNW 
1.0000 
1,0164 
1.0539 
1.0804 
1,1150 
1.1263 
1.3072 
1.3133 
1.5951 
1.7897 
1.8309 
1,8677 
1.8803 
1.9191 
2.3723 

8811 
2.9576 
3.1320 
1 0000 
0,9803 
0.9952 
1 0166 
1,0686 
1.0820 
1.1386 
0,9877 
1,0000 
0.9877 
0.9803 
0.9821 
0,9952 
1,0430 
1.0514 
1.0166 
1,1386 
1.1989 
1.2170 
1.2100 
1.2170 
1.2100 
1.2720 
1.2100 
1,0000 
0,9952 
1.1386 
1.1989 
1,2100 
1.0000 
0,9877 
0,9803 
0.9821 
1.1386 
1.1989 
1.2100 
0.9877 
1.2100 
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Fluxys TENP GmbH Betriebsnummer 12003614 


Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte und 
kalkulatorischen Abschreibungen 

'Anqaben zur Anlaqe/Anlaqenaruooe 

Netzld Anlagengruppe 

Betriebsoebäude 
Betriebsoebäude 
Betriebsaebäude 
Betriebsaebäude 
Betriebsaebäude 

Betriebsoebäude 
Betriebsqebäude 

Betriebsoebäude 
Betriebsaebäude 

Betriebsoebäude 
Betriebsaebäude 
Betriebsaebäude 
Betriebsoebäude 
Geschäftsausstattun· ohne EDV, Werkzeuqe!Geräte 
Geschäftsausstattun ohne EDV, Werkzeuae/Geräte 
Geschäftsausstattun1 ohne EDV, Werkzeuae/Geräte 
Geschäftsausstattun· ohne EDV, Wert<zeuaetGeräte): 
Geschäftsausstattun ohne EDV, Werkzeuae/Geräte 
Geschäftsausstattun ohne EDV, Werkzeuae/Geräte 
Gesch_Mtsausstattun1 ohne EDV. Werkzeuae/Geräte 
Werkzeuoe!Geräte 
Erdqasverdichtun 
Erdaasverdichtun 
Erdaasverdichtun• 
Erdaasverdichtun· 
Erdaasverdichtun 
Erdqasverdichtun• 
Erdaasverdichtun 
Erdqasverdichtun 
Erdqasverdichtun1 
Erdqasverdichtun 
ErdQasverdichtun 
Erdqasverdichtun 
Gasreiniounasanlaaen 
Gasreiniaunosanlaaen 
Gasreiniounasanlaoen 
Pioinq und Armaturen 
Sicherheitseinrichtunqen (Erdaasverdichteranlaaen 
Sicherheitseinrichtunqen (Erdaasverdichteranlaaen 
Sicherheitseinrichtungen (Erdaasverdichteranlaaen 
Slcherheitseinrichtunqen (Erdqasverdichteranlaaen 
SicherheitseinrichtunQen (Erdaasverdichteranlaaen 
Lei!- und Eneraietechnik (Erdaasverdichterar\laaen 
Leit- und Eneraietechnik (Erdaasverdichteranlaoen 
Leit- und Enerqietechnik (Erdaasverdichteranlaaen 
Leit- und Eneraietechnik (Erdaasverdichteranlaaen 
Leit- und Eneraietechnik (Erdaasverdichteranlaaen 
Leit- und Enerqietechnik (Erdqasverdichteranlaaen 
Leit- und Eneraietechnik (Erdqasverdichteranlaaen 
Nebenanlaaen (ErdQasverdichteranlaaen 
Nebenanlaaen (ErdQasverdichteranlaaen 

AJ 

2015 
2014 
2012 
2011 
2010 
2009 
2003 
2001 
1990 
1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1979 
1975 
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fluxys TENP GmbH Betriebsnummer 12003614 

Anqaben zur Anlage/Anlaqenqru1 

Netzld Anlagengruppe AJ 

Rohrleitunoen/HAL Stahl kathodisch qeschützt > 16 bar 
Rohrleitunoen!HAL Stahl kathodisch qeschützt > 16 bar 
Rohrleitunoen/HAL Stahl kathodisch oeschützt > 16 bar 
Rohrleitunoen!HAL Stahl kathodisch qeschützt > 16 bar 
Rohrleitunoen/HAL Stahl kathodisch qeschützt > 16 bar 
Rohrleitunoen/HAL Stahl kathodisch qeschützt > 16 bar 
Rohrleitunoen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitunoen/HAL Stahl kathodisch oeschützt > 16 bar 
Rohrleitunoen/HAL Stahl kathodisch oeschützt > 16 bar 
Rohrleitunoen/HAL Stahl kathodisch qeschützt > 16 bar 
Rohrleitunqen/HAL Stahl kathodisch qeschützt > 16 bar 
Rohrleitunoen/HAL Stahl kathodisch qeschützt > 16 bar 
Messeinrichtunoen 
Messeinrichtunoen 
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Fluxys TENP GmbH Betriebsnummer 12003614 

Angaben zur Anlage/Anlagengrueee 

Netztd IAnlaQengruppe 1 Al 

1111cge:al!;!~! Stabl ~atQgdiscb ggscbfl!zl > 16 ba~ 2Q~3 
Rohr\eitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 2012 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 2011 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar' 2006 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 2003 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 2002 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 2001 
RohrleH:ungenlHAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 1999 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 1998 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 1996 
RohrleH:ungenfHAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 1995 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 1994 
Messeinrichtungen 2015 
Messeinrichtunoen 2014 
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Fluxys TENP GmbH Betrieb:snummer 12003614 

AA aben zur Anla efAnla en ru e Faktor zur 

Netzld Anlagengruppe 

Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Messeinrichtungen 
Messeinrichtunqen 

l'J 


2012 

2011 

2006 

2003 

2002 

2001 

1999 

1998 

1996 

1995 

1994 

2015 

2014 


Bestimmung 

d~ 
1.0085 
1 0000 
1 0172 
1.1464 
1 2878 

1 2972 

12940 

1 3430 

1 3230 

1 2988 

1 2709 

1 3197 

1.0000 
0.9877 
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Fluxys TENP GmbH 

Angaben zur Anla9e!Anlagen9ruEme 

Netzld !Anlagengruppe 

1rleitt rnqeo/HA! Stahl k3thpdj§cb geschfit?t > 16 hat 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrlettungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrlettungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Rohrleitungen/HAL Stahl kathodisch geschützt> 16 bar 
Messeinrichtungen 
Messeinrichtunaen 

Betriebsnummer 12003614 

I AJ 
2013 
2012 
2011 
2006 
2003 
2002 
2001 
1999 
1998 
1996 
1995 
1994 
2015 
2014 
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Anlage ÜLR 

' ' ' 	 ' 

Ermittlung der im Rahmen des Effizienzvergleichs als Aufwandsparameter 

anzusetzenden Kosten·(„Übe~leitungsrechnung") 
. 	 ... 	 . 

Gemäß § 14 Abs. 1 ARegV werden die im Rahmen des Effizienzvergleichs als 

Aufwandsparameter anzusetzenden Kosten ermittelt, indem von den im Rahmen der 

Bestimmung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1, 2 ARegV ermittelten Gesamtkosten die 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile' abgezogen werden. 

1. 	 Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2 ARegV 

Bei der Bestimmung der Aufwandsparameter wurden die nachfolgend aufgeführten 

Kostenanteile als dauerhaft nicht beeinflussbar berücksichtigt: 

• 	 Konzessionsabgaben (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2): Konzessionsabgaben sind gemäß § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. 

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die 

Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und 

den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im 

Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Neben den 

entstehenden Kosten sind auch die erzielten Erlöse zu berücksichtigen (BR-Drs. 417/07, 

S.51). Die Beschlusskammer geht davon aus, dass sich diese Kosten und Erlöse 

regelmäßig ausgleichen. Grund dafür ist, dass die von den Netzbetreibern 

aufgewendeten Kosten für Konzessionsabgaben den Netznutzern in gleicher Höhe in 

Rechnung gestellt werden. Folglich handelt es sich bei der Konzessionsabgabe um einen 

durchlaufenden Posten. Den Kosten müssen damit Erlöse in gleicher Höhe 

entgegenstehen. 

• 	 Betriebssteuern (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 3): Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 3 ARegV sind alle Steuern, die in der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben 

sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Steuern sind gemäß§ 3 Abs. 1 AO Geldleistungen, die nicht 

eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich

rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei 

denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. 

Dementsprechend unterfallen etwa Grundsteuern auf betrieblich genutzte Grundstücke, 

die Kfz-Steuer auf betrieblich genutzte Fahrzeuge oder Energiesteuern der Regelung des 

§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ARegV. Die kalkulatorische Gewerbesteuer gemäß § 8 GasNEV 
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Anlage ÜLR 

stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ARegV dar (siehe BGH, Beschl. v. 

09.07.2013, EnVR 37/11). 

• 	 Kosten für die Inanspruchnahme der vorgelagerten Netzebene (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 

4): Die Kosten aus erforderlicher Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen sind 

gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. Diese 

Kosten umfassen die aus vorgelagerten Netzebenen auf nachgelagerte Netzebenen 

überwälzten Kostenanteile (vorgelagerte Netzkosten). Biogaswälzungskosten (siehe 

unten unter Nr. 8a) sowie Kosten der Marktraumumstellung sind bei den 

Fernleitungsnetzbetreibern wie vorgelagerte Netzkosten zu behandeln. Die 

Beschlusskammer geht davon aus, dass der Netzbetreiber in der Kostenposition 

„Aufwendungen für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen" keine Kosten für 

Lastflusszusagen oder Speichernutzung geltend gemacht hat. 

• 	 Genehmigte Investitionsmaßnahmen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6): Kosten aus 

genehmigten Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV sind gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 

6 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. 

• 	 Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV {§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. Sa): 

Erlöse aus der Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV sind dauerhaft 

nicht beeinflussbare Erlöse. Gemäß § 23 Abs. 2a ARegV sind die in den letzten drei 

Jahren der Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme entstandenen Betriebs- und 

Kapitalkosten, die auf Grund der Regelung nach § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 sowohl 

im Rahmen der genehmigten Investitionsmaßnahme als auch in der Erlösobergrenze 

gemäß § 4 Absatz 1 der folgenden Regulierungsperiode berücksichtigt werden, als 

Abzugsbetrag zu berücksichtigen. Die Auflösung des ermittelten Abzugsbetrags erfolgt 

gleichmäßig über 20 Jahre, beginnend mit dem Jahr nach Ablauf der 

Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme. Der Netzbetreiber muss diesen 

Abzugsbetrag, um eine doppelte Kostenanerkennung zu vermeiden, kostenmindernd 

über 20 Jahre als dauerhaft nicht beeinflussbaren Erlös in Ansatz zu bringen. 

• 	 Kostenwälzung Biogas (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. Sa): Die durch die Einspeisung von 

Biogas verursachten Kosten werden gemäß § 20b GasNEV auf alle Netze innerhalb des 

Marktgebietes umgelegt. Der damit verbundene Wälzungsmechanismus ist durch die 

Vertragspartner in§ 7 und den dazugehörigen Anlagen 6 und 7 der KoV vom 30.06.2011 

Seite 2 von 5 



Anlage ÜLR 

vertraglich festgelegt worden. Eine detaillierte Beschreibung des Wälzungsprozesses 

erfolgt in dem BDEWNKU/GEODE-Leitfaden „Kostenwälzung Biogas". Demnach finden 

auf die Kosten der Biogaswälzung alle Regelungen für vorgelagerte Netzkosten und 

somit § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV analog Anwendung. 

• 	 Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz

und Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31.12.2016 

abgeschlossen worden sind (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9): Kosten aus betrieblichen und 

tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, soweit 

diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2016 abgeschlossen worden sind, sind gemäß§ 

11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. Nach der alten 

Rechtslage galten Kosten aus betrieblichen oder tarifvertraglichen Vereinbarungen zu 

Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen als dauerhaft nicht beeinflussbar, soweit diese 

in der Zeit vor dem 31.12.2008 abgeschlossen worden sind. Durch die Neuregelung des 

§ 11 Abs. 2 Nr. 9 ist der Stichtag, bis wann Vereinbarungen zu Personalzusatzkosten als 

dauerhaft nicht beeinflussbar angesehen werden können, auf den 31.12.2016 

verschoben worden. Die Regelung weitet somit den Bestandsschutz von geltenden 

kollektivarbeitsrechtlichen Vereinbarungen, die vor dem 31.12.2008 abgeschlossen 

wurden, auf solche Vereinbarungen für beim Netzbetreiber direkt angestellte Mitarbeiter 

aus, die vor dem 31.12.2016 geschlossen wurden. 

Ausweislich der Verordnungsbegründung sind von dieser Regelung nur jene Mitarbeiter 

erfasst, die auf Grundlage eines Arbeitsvertrages direkt bei dem Netzbetreiber tätig sind. 

Ferner sind von dieser Regelung lediglich kollektivarbeitsrechtliche Vereinbarungen 

umfasst; einseitig gewährte Leistungen oder Kosten aufgrund gesetzlicher 

Verpflichtungen können nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten qualifiziert 

werden. 

Nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile sind ferner solche Kosten 

anzusehen, die nicht durch Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen sondern durch 

elementare Lohnbestandteile begründet werden. 

• 	 Kosten der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und 

Personalratstätigkeit (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 10): Kosten für die im gesetzlichen Rahmen 

ausgeübte Betriebs- und Personalratstätigkeit sind gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 ARegV 

dauerhaft nicht beeinflussbar. Kosten, die nicht typischerweise für Betriebs- oder 

Personalratstätigkeiten anfallen, sind somit nicht von der Regelung umfasst. 
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• 	 Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von 

Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 11 ): Kosten der Berufsausbildung und 

Weiterbildung im Unternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im 

Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen sind gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 11 

ARegV dauerhaft nicht beeinflussbar. Kosten, die nicht typischerweise für Berufs- und 

Weiterbildung bzw. für die Betriebskindertagesstätte für Kinder der im Netzbereich 

beschäftigten Betriebsangehörigen anfallen, sind somit nicht von der Regelung umfasst. 

• 	 Forschungs- und Entwicklungskosten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 12a): Kosten aus 

Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des § 25a ARegV gelten als dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kostenanteile. 

• 	 Netzanschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse 

(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13): Erlöse des Netzbetreibers aus der Auflösung von 

Netzanschlusskostenbeiträgen nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GasNEV und 

Baukostenzuschüssen nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 GasNEV sind gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 13 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. Diese sind gemäß § 9 Abs. 1 

S. 2 GasNEV über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. 

2. 	 Überprüfung der vom Netzbetreiber vorgenommenen Überleitungsrechnung 

Auf Grundlage der vom Netzbetreiber vorgenommenen Überleitungsrechnung hat die 

Beschlusskammer den in den gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 ARegV ermittelten Gesamtkosten 

enthaltenen Anteil der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 

ARegV ermittelt. 

Nach der Novellierung der Anreizregulierungsverordnung („Zweite Verordnung zur Änderung 

der Anreizregulierungsverordnung" vom 14.09.2016, BGBI. 2016, S. 2147ff.) gelten nunmehr 

Kostenanteile aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen als dauerhaft nicht beeinflussbar, wenn diese bis zum 31.12.2016 

abgeschlossen worden sind. 

Vor diesem Hintergrund hat die Beschlusskammer mit Schreiben vom 17.10.2016 die 

Überleitungsrechnung der Kostendaten 2015 zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren 
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Kostenanteilen, die gemäß der Festlegung BK9-15/605 nach altem Recht abgefragt wurde, 

erneut abgefragt. 

Hierauf hat der Netzbetreiber mitgeteilt, dass sich aufgrund der geänderten Rechtslage keine 

Änderungen an der von ihm zu Beginn der Kostenprüfung übermittelten 

Überleitungsrechnung ergeben. 

Die Beschlusskammer hat der Prüfung die vom Netzbetreiber vorgenommene 

Überleitungsrechnung zu Grunde gelegt, die der Netzbetreiber am 24.10.2016 über das 

Energiedatenportal übermittelt hat. 

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber vorgenommenen Umbuchungen überprüft. 

Die Höhe der aus Sicht der Beschlusskammer dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

gemäß § 11 Abs.2 ARegV an den dem Ausgangsniveau nach § 6 Abs. 1 ARegV zu Grunde 

liegenden Gesamtkosten ist Anlage IV zu entnehmen. 

Hierbei haben sich Änderungen an den vom Netzbetreiber vorgenommenen Umbuchungen 

ergeben. Im Einzelnen haben sich folgende Korrekturen ergeben: 

• 	 Der Netzbetreiber hat 49.651 € in der Kostenposition „Weiterbilung/Seminare" als 

dauerhaft nicht beeinflussbar gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 11 qualifiziert. Diese 

Qualifizierung als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten wurde in Höhe von 2.592 € 

von der Beschlusskammer nicht akzeptiert. Laut Angaben des Netzbetreibers im 

Bericht nach§ 28 GasNEV sowie in dem am 24.10.2016 über das Energiedatenportal 

übermittelten Erhebungsbogen entfällt in der GuV-Position „Sonstige betriebliche 

Aufwendungen, davon Sonstiges", der die als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

qualifizierten Kosten zugeordnet werden, nur ein Betrag in Höhe von 47.058 € auf 

Seminare und Schulungen. 

3. 	 Aufwandsparameter 

Anlage V zeigt die sich für den Netzbetreiber aus Sicht der Beschlusskammer ergebenden 

Aufwandsparameter gemäß § 14 ARegV. 
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Vergleichbarkeitsrechnung gemäß§ 14 Abs.1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV 

Die Vergleichbarkeitsrechnung gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV dient dazu, die 

Kapitalkosten so zu bestimmen, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst gewährleistet ist, und 

Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch unterschiedliche 

Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen können. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV die Fremdkapitalzinsen gemäß 

§ 5 Abs. 2 GasNEV, die kalkulatorische Abschreibungen gemäß § 6 GasNEV und die 

kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 GasNEV. 

Die Kapitalkostenannuität wird für jede Anlagengruppe der Anlage 1 der GasNEV mit Hilfe 

des Annuitätenfaktors wie folgt gebildet: 

An.= TNW. * q"i • ~(~q--~1)~ 
1 1 (q"i -1) 

An, Annuität der Anlagengruppe i 
TN~ Tagesneuwert der Anlagengruppe i 
q = 1 +Zinssatz 
n; Nutzungsdauer der Anlagengruppe i 

Die Summe der Annuitäten aller Anlagengruppen und die standardisierte Verzinsung der von 

diesen Annuitäten nicht erfassten, aber zu verzinsenden Bilanzwerte bilden die 

standardisierten Kapitalkosten gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV. 

Durch die Kostenannuitäten werden die Abschreibungen und die Verzinsung des 

Sachanlagevermögens standardisiert. Die Beschlusskammer hat Jahresannuitäten ermittelt, 

da dies dem Zweck einer Standardisierung entspricht. Neben der Verzinsung des 

Sachanlagevermögens sieht § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV auch die Verzinsung der 

Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des 

betriebsnotwendigen Umlaufvermögens vor. Diese Verzinsung und die Verzinsung der 

Grundstücke, immaterielle Vermögensgegenstände, geleistete Anzahlungen und Anlagen im 

Bau werden von den Annuitäten nicht erfasst. Die Kapitalkosten hierfür werden 

berücksichtigt, indem die Jahresmittelwerte der Bilanzwerte mit dem gewichteten Zinssatz 

multipliziert werden. Hinsichtlich des Zinssatzes findet auch insoweit § 14 Abs. 2 ARegV 

Anwendung. 
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Einer besonderen Berücksichtigung von Abzugskapital bedarf es nicht, weil auch im Rahmen 

der Standardisierungsrechnung hierfür ein Pauschalansatz in der Form des gewichteten 

Zinssatzes herangezogen wird. Der so ermittelte Kapitalkostenbetrag wurde den 

Kapitalkostenannuitäten des Sachanlagevermögens hinzugerechnet. 

Die Vergleichbarkeitsrechnung hat gemäß § 14 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Grundlage der 

Tagesneuwerte (TNW) des Anlagevermögens des Netzbetreibers zu erfolgen. Zur 

Berechnung der TNW wurden die der Ermittlung des Ausgangsniveaus zu Grunde gelegten 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) und die sich gemäß § 6a 

GasNEV ergebenden Indexreihen verwendet. 

Für die Ermittlung von einheitlichen Nutzungsdauern für jede Anlagengruppe sind gemäß 

§ 14 Abs. 2 S. 2 ARegV die unteren Werte der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern in 

Anlage 1 der GasNEV zu verwenden. Der zu verwendende Zinssatz bestimmt sich gemäß 

§ 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und 

Fremdkapitalzinssatz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 40 Prozent und der 

Fremdkapitalzinssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist. Von den 60 Prozent des 

Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemäß § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf 

unverzinsliches Fremdkapital. 

Für das Eigenkapital sind gemäß § 14 Abs. 2 S. 5 ARegV die nach § 7 Abs. 6 GasNEV für 

Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzinssätze anzusetzen. Es wurde der Eigenkapitalzinssatz 

für Neuanlagen in Höhe von 6,91 Prozent gemäß §. 7 Abs. 6 GasNEV für alle Anlagen zu 

Grunde gelegt, da es Sinn und Zweck der Vergleichbarkeitsrechnung ist, von der 

spezifischen Investitionshistorie des einzelnen Netzbetreibers zu abstrahieren. Der 

Eigenkapitalzins ergibt sich aus der Festlegung der Beschlusskammer 4 vom 5.10.2016, 

(Aktenzeichen BK4-16/161). Für das verzinsliche Fremdkapital richtet sich die Verzinsung 

gemäß § 14 Abs. 2 S. 6 ARegV nach dem auf die letzen zehn abgeschlossenen 

Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten 

Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Dabei wird zur 

Bestimmung des Fremdkapitalzinses auf den Zeitraum von 2006 bis 2015 abgestellt, da 

2015 das Kalkulationsbasisjahr ist. 
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Jahr Umlaufrenditen 10-jahresmittel 
inländischer Umlaufrendite 

Inhaberschuld 
verschreibungen 

(%] [%] 

2006 3.8 
2007 4,3 

.4,2 
2009 
2008 

3,2 
. 

.· 2,5 2010 
. 

.2011 . 2,6 
. 1,4 .2012 

.
2013 1,4 
2014 1,0 
2015 . 0,5 2,49 

Tabelle: Festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten; 
Umlaufrenditen nach Wertpapierarten 1 

Hieraus leitet sich für die genannten festverzinslichen Papiere für den Zeitraum 2006 bis 

2015 eine durchschnittliche Rendite von 2.49 % ab. 

Der Eigenkapital- und der Fremdkapitalzinssatz sind gemäß§ 14 Abs.. 2 S. 7 ARegV um den 

auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der 

Preisänderungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten 

Verbraucherpreisgesamtindex zu ermäßigen. 

Jahr Indexstand Preisänderungsrate 

[%] 

durchschnittliche 
Preisänderungsrate 

(10-jahresmittel) 

[%] 

2006 93,9 1,50% 
2007 96,1 2,30% 
2008 98,6 2,60% 
2009 98,9 0,30% 
2010 100,0 1,10% 
2011 102,1 2,10% 
2012 104, 1 2,00% 
2013 105,7 1,50% 
2014 106,6 0,90% 
2015 106,9 0,30% 1,46 

Tabelle: Verbraucherpreisgesamtindex für Deutschland (Jahreswerte)2 

http://www.bundesbank.de/ Navigation/ DE/ Statistiken/ Geld_und_Kapitalmaerkte/ 
Zinssaetze und Renditen/Umlaufsrenditen/umlaufsrenditen.html 

http;://w~.destatis.de/ DE/ Zahlenfakten/ GesamtwirtschaftUmwelU PreiseNerbraucherpreisindizes/ 
Verbraucherpreisindizes.html 
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Hieraus leitet sich die durchschnittliche Preisänderungsrate (10-jahresmittel) für den 

Zeitraum 2006 bis 2015 ein durchschnittlicher Wert von 1,46 % ab. Bei der Bestimmung der 

durchschnittlichen Preisänderungsrate (10-jahresmittel) wird auf den Zeitraum von 2006 bis 

2015 abgestellt, da das Basisjahr 2015 ist. Die Ermäßigung der Zinssätze erfolgt anhand der 

nachstehenden Formel: 

Zins„01 = Zins„„,,,_ - durchschnittliche Preisänderungsrate (10- Jahresmittel) 

Daraus folgt ein Wert für den realen Eigenkapitalzinssatz (EK-Zins reai) in Höhe von 5,45 % 

und für den realen Fremdkapitalzinssatz (FK-Zins reai) ein Wert von 1,03 %. 

Der zu verwendende Zinssatz (Zins Mittel) bestimmt sich gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als 

gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzinssatz, wobei der 

Eigenkapitalzinssatz mit 40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 60 Prozent zu 

gewichten ist. Von den 60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemäß 

§ 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital. 

Der gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel ermittelt: 

Zins Mittel = 40 % * EK-Zins real + 35 % * FK-Zins real + 25 % * 0 

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Höhe von 2,54 %. 

Anlage III enthält eine Übersicht über die der Vergleichbarkeitsrechnung für den 

Netzbetreiber zu Grunde gelegten AK/HK sowie die sich ergebenden annuitätischen Kosten. 
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